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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

 

Fassung 2017 
 
ALLGEMEINER TEIL 
 
I Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und 
Kreditinstitut 
 
A Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
 
1 Geltungsbereich 
 
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden „AGB“) gelten für die gesamte Geschäftsverbindung 
zwischen dem Kunden und allen in- und ausländischen 
Geschäftsstellen des Kreditinstituts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geschäftsverbindung umfasst alle einzelnen 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem 
Kreditinstitut und damit auch alle  Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (zB Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag). 
Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffenen 
Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 
 
(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im 
Folgenden im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes 
verstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der Rahmenverträge für Zahlungsdienste 
 
 
Z 2. (1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom 
Kreditinstitut wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
der AGB und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Das Kreditinstitut wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
AGB auf seiner Internetseite veröffentlichen. Darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der angebotenen 
Änderungen kein Widerspruch des Kunden einlangt. Auch 
darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot 
hinweisen.  
 
 
 
 
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
dem Kreditinstitut vereinbarten Electronic Banking) zugestellt.  
 
 
 
 
 
 

Fassung 2018 
 
ALLGEMEINER TEIL 
 
I Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und 
Kreditinstitut 
 
A Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
 
1 Geltungsbereich 
 
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
Folgenden „AGB“) gelten für die gesamtealle 
Geschäftsbeziehungen im Rahmen der Geschäftsverbindung 
zwischen dem Kunden und allen in- und ausländischen 
Geschäftsstellen desdem Kreditinstituts. und damit 
 sowohl für Verträge über wiederholte oder andauernde 

Leistungen mit bestimmter oder unbestimmter Laufzeit, wie 
insbesondere Rahmenverträge für Zahlungsdienste (zB 
Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag) und 
Wertpapierdienstleistungen, Depotverträge, Kreditverträge, 
Safe- und Sparbuchschließfachmietverträge (im Folgenden 
„Dauerverträge“), aber auch 

 für Verträge, die der Kunde gelegentlich mit dem 
Kreditinstitut über einzelne Geschäfte abschließt, wie 
insbesondere Geschäfte in Valuten und Edelmetallen, 
einzelne Zahlungs- oder Wertpapierdienstleistungen, die in 
keinem Dauervertrag vereinbart wurden (im Folgenden 
„Einzelverträge“). 

Die Geschäftsverbindung umfasst alle einzelnen 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und dem 
Kreditinstitut und damit auch alle  Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (zB Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag). 
Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffenen 
Vereinbarungen oder in Sonderbedingungen. 
 
(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im 
Folgenden im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes 
verstanden.Verbraucher im Sinne der AGB ist in 
Übereinstimmung mit dem Konsumentenschutzgesetz jeder 
Kunde, für den das mit dem Kreditinstitut getätigte Geschäft 
nicht zum Betrieb seines Unternehmens (im Sinne einer auf 
Dauer angelegten selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit) 
gehört. Alle anderen Kunden sind im Sinne der AGB 
Unternehmer. 
 
2 Änderungen der Allgemeinen GeschäftsbedingungenAGB 
und dervon Rahmenverträge für 
ZahlungsdiensteDauerverträgen 
 
Z 2. (1) Änderungen dieser AGB oder eines Dauervertrags 
werden dem Kunden vom Kreditinstitut wie nachstehend 
geregelt angeboten (im Folgenden „Änderungsangebot“). 
Dabei werden die vom Änderungsangebot betroffenen 
Bestimmungen der AGB und des Dauervertrags und die dazu 
vorgeschlagenen Änderungen in einer Gegenüberstellung 
(nachstehend kurz alsim Folgenden „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Das Kreditinstitut wirdBetrifft das 
Änderungsangebot die AGB, wird das Kreditinstitut die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
AGB auch auf seiner Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kunden 
einlangt. Auch darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im 
Änderungsangebot hinweisen. 
 
(2) Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden 
dem Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten 
Weg (E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
dem Kreditinstitut vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Die Zustellung erfolgt  
 in die Mailbox des vom Kunden mit dem Kreditinstitut 

vereinbarten Electronic Banking (im Folgenden „Electronic 
Banking-Mailbox“). Über diese Zustellung wird der Kunde 
gesondert per Post oder – wenn mit ihm vereinbart – per E-
Mail an eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse 
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Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch das Kreditinstitut nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse.  
Das Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle 
der Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen.  
 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Im Falle einer beabsichtigten Änderung der AGB  hat der 
Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmenverträge 
für  Zahlungsdienste (insbesondere den Girokontovertrag) vor 
dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. 
Darauf wird das Kreditinstitut in der Mitteilung über die Änderung 
hinweisen. 
 
 
(3) Der Absatz (1)  gilt  auch für Änderungen von  
Rahmenverträgen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut. 
Für Änderungen von Rahmenverträgen für Zahlungsdienste gilt 
darüber hinaus auch Absatz (2). 
 
(4) Für Änderungen der Leistungen des Kreditinstituts 
(einschließlich Habenzinsen) und Entgelte des Kunden 
(einschließlich Sollzinsen) gelten, soweit die Änderungen mit 
dem Kunden nicht individuell vereinbart werden, ausschließlich 
die Ziffern 43 bis 47a. 
 
 
 
 
B Abgabe von Erklärungen 
 
3 Erklärungen des Kreditinstituts 
 
Z 5. (1) [...] 
 
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem 
Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der 
Kunde auf Papier, wobei sich das Kreditinstitut dafür auch eines 
Kontoauszugs bedienen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 wird das Kreditinstitut dem 
Kunden, der Verbraucher ist, bei Zahlungskonten monatlich 
sowie bei der Beendigung des Rahmenvertrages eine 
Entgeltaufstellung (Entgelte, Soll- und Habenzinsen) im 
Electronic Banking oder im Kreditinstitut auf Papier zur 
Verfügung halten. 
 
C Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
 
Z 6. (1) [...] 
 
(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod 

informiert; oder  
 per E-Mail, wenn der Kunde mit dem Kreditinstitut für die 

Kommunikation den Weg des E-Mails vereinbart hat; oder  
 per Post. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch das Kreditinstitut nicht mehr abgeändert werden. 
BeiErfolgt die Zustellung per E-Mail undoder in die Electronic 
Banking-Mailbox, kann der Kunde das Änderungsangebot und 
die Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse.  
Das Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle 
der Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden, der Verbraucher ist, 
jedenfalls spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen.  
 
(3) Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot ohne Gegenüberstellung spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen in die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen 
oder auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum 
Abruf bereit zu halten. 
 
(4) Die Zustimmung des Kunden zum Änderungsangebot gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 
den Kunden im Änderungsangebot hinweisen. 
  
(25) Im Falle einer beabsichtigten Änderung der AGB oder eines 
Rahmenvertrags für Zahlungsdienste hat der Kunde, der 
Verbraucher ist, das Recht, seinedie betroffenen 
Rahmenverträge für  Zahlungsdienste (insbesondere den 
Girokontovertrag) vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Darauf wird das Kreditinstitut in der 
Mitteilung über die Änderungim Änderungsangebot hinweisen. 
 
(3) Der Absatz (1)  gilt  auch für Änderungen von  
Rahmenverträgen zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut. 
Für Änderungen von Rahmenverträgen für Zahlungsdienste gilt 
darüber hinaus auch Absatz (2). 
 
(46) Für Änderungen derEin Änderungsangebot im Sinne dieser 
Z 2 zu in Dauerverträgen vereinbarten Leistungen des 
Kreditinstituts (einschließlich Habenzinsen) und Entgelten des 
Kunden (einschließlich Sollzinsen) gelten, soweit die 
Änderungen mit dem Kunden nicht individuellist nur zulässig und 
wirksam vereinbart werden, ausschließlichwenn die dafür in den 
die Ziffern 43 Abs 2, 44 und 46 bis 47a vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
B Abgabe von Erklärungen 
 
3 Erklärungen des Kreditinstituts 
 
Z 5. (1) [...] 
 
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem 
Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der 
Kunde auf Papier, wobei sich das Kreditinstitut dafür auch eines 
Kontoauszugs bedienen kann.Soweit in den Ziffern 2, 7 Abs. 2, 
38, 39 Abs. 10 und 40 Abs. 2 nicht anderes vorgesehen ist, 
können Informationen und Erklärungen des Kreditinstituts mit 
Bezug auf die Geschäftsverbindung mit dem Kunden vom 
Kreditinstitut auf die im Rahmenvertrag für Kontoauszüge 
vereinbarte Weise (zB Electronic Banking oder 
Selbstbedienungsgeräte des Kreditinstituts) zum Abruf bereit 
gehalten werden. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 wird das Kreditinstitut dem 
Kunden, der Verbraucher ist, bei Zahlungskonten monatlich 
sowie bei der Beendigung des Rahmenvertrages eine 
Entgeltaufstellung (Entgelte, Soll- und Habenzinsen) im 
Electronic Banking oder im Kreditinstitut auf Papier zur 
Verfügung halten. 
 
C Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 
 
Z 6. (1) [...] 
 
(2) Von einem Unternehmer erteilte Zeichnungsberechtigungen 
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des Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein 
Geschäftskonto erteilt wurden. Konten eines Unternehmers 
gelten im Zweifel als Geschäftskonten. 
 
D Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 
 
1 Informationspflichten 
 
Z 7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus 
treffen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten 
Vereinbarung keine anderen als die in seinen 
Geschäftsbedingungen erwähnten Informationspflichten. Das 
Kreditinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder 
vertragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den 
Kunden über drohende Kursverluste, über den Wert oder die 
Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, 
die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder 
gefährden könnten, zu unterrichten oder dem Kunden sonstige 
Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 
28 (1), 31 und 32 Zahlungsdienstegesetz vorgesehenen 
Informationsverpflichtungen nicht. 
 
 
 
2 Ausführung von Aufträgen 
 
Z 9. Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für 
Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-
Vertragsstaates gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber 
Unternehmern) für die ordnungsgemäße Ausführung  der 
Überweisung bis zum Eingang beim Zahlungsdienstleister des 
Empfängers (Z 39a dieser Bedingungen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
2 Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 
 
a) Name oder Anschrift 
Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, 
gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als 
zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem 
Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. 
 
 
 
 

erlöschen nicht durch den Tod des Kunden, wenn sie von einem 
Unternehmer für ein Geschäftskonto erteilt wurden. Konten 
eines Unternehmers gelten im Zweifel als Geschäftskonten. 
 
D Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 
 
1 Informationspflichten 
 
Z 7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus 
treffen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten 
Vereinbarung keine anderen als die in seinen 
Geschäftsbedingungen erwähnten Informationspflichten. Das 
Kreditinstitut ist daher – soweit keine gesetzliche oder 
vertragliche Verpflichtung besteht – nicht verpflichtet, den 
Kunden über drohende Kursverluste, über den Wert oder die 
Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, 
die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder 
gefährden könnten, zu unterrichten oder dem Kunden sonstige 
Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der Verbraucher ist, bei 
Zahlungskonten monatlich sowie bei der Beendigung des 
Rahmenvertrages eine Entgeltaufstellung (Entgelte, Soll- und 
Habenzinsen) im Electronic Banking oder im Kreditinstitut auf 
Papier zur Verfügung halten und ihm auf sein Verlangen auch 
einmal jährlich auf einem der in Z 2 (2) genannten Wege 
zustellen.  
 
(23) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 26 (1) bis (4), 
28 (1), 31 und 32 Zahlungsdienstegesetz vorgesehenen 
Informationsverpflichtungen nicht.Das 3. Hauptstück des 
Zahlungsdienstegesetzes 2018 findet keine Anwendung, wenn 
es sich beim Kunden um einen Unternehmer handelt. 
 
2 Ausführung von Aufträgen 
 
Z 9. Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für 
Zahlungsdienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) in Euro oder einer anderen Währung eines EWR-
Vertragsstaates gegenüber Verbrauchern, die natürliche 
Personen sind (nicht aber gegenüber Unternehmern) für die 
ordnungsgemäße Ausführung  der Überweisung bis zum 
Eingang beim Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 39a 
dieser Bedingungen). 
 wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst 

wird, für die ordnungsgemäße Ausführung des 
Zahlungsvorgangs bis zum Eingang beim 
Zahlungsdienstleister des Empfängers, 

 wenn der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder 
über diesen ausgelöst wird, für die ordnungsgemäße 
Übermittlung des Zahlungsauftrags an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlers. 

In beiden Fällen umfasst die Haftung des Kreditinstituts alle von 
ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem 
Verbraucher infolge der nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden. 
 
Lautet der Betrag des Zahlungsvorgangs weder auf Euro noch 
auf eine andere Währung eines Mitgliedsstaats des EWR, haftet 
das Kreditinstitut hinsichtlich der außerhalb des EWR getätigten 
Bestandteile nur für eigenes Verschulden, nicht jedoch für das 
Verschulden der vom Kreditinstitut zwischengeschalteten 
Stellen. Hinsichtlich dieser zwischengeschalteten Stellen 
beschränkt sich die Haftung des Kreditinstituts auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten 
Stelle. 
 
E Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
2 Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 
 
a) Name, oder Anschrift oder sonstige Kontaktdaten 
Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Gibt der Kunde Änderungen derseiner Anschrift oder der 
Anschrift einer von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle 
nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts 
als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem 
Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. 
 
d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung 
Z 13a. Der Kunde hat bei der Begründung jeder 
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4 Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; 
Zahlungsinstrumente 
 
 
 
Z 15a. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle 
zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen, 
sowie den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche 
Verwendung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des 
Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kreditinstitut oder der 
von diesem benannten Stelle anzuzeigen, sobald er davon 
Kenntnis hat. Unternehmer haften für Schäden, die dem 
Kreditinstitut aus der Verletzung dieser Sorgfaltspflichten 
entstehen,  bei jeder Art des Verschuldens des Unternehmers 
betraglich unbegrenzt.  
 
 
 
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es 
an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder  

ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung des Zahlungsinstruments 
besteht, oder 

iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument 
verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist und  
 

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 
aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten 
gefährdet ist,  

 oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 
oder diese unmittelbar droht.   

[...] 
 
(3) [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Erhebung von Einwendungen 
 
 
Z 16. (1) [...] 
 
Gehen dem Kreditinstitut gegen einen Kontoabschluss, der kein 
Zahlungskonto betrifft, innerhalb von zwei Monaten keine 
schriftlichen Einwendungen zu, so gilt  dieser Abschluss als 
genehmigt. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine 
Berichtigung des Kontoabschlusses verlangen, muss dann aber 
beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm 
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde. 
[...] 
 
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung 
seines Girokontos  kann der Kunde jedenfalls dann  eine 
Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er das 
Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, 
jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung 
hiervon unterrichtet hat. Die Befristungen gelten nicht, wenn das 
Kreditinstitut dem Kunden die in Z 39 (9) dieser Bedingungen  

Geschäftsbeziehung und bei Inanspruchnahme einer 
gelegentlichen Transaktion dem Kreditinstitut mitzuteilen, ob er 
die Geschäftsbeziehung und/oder die Transaktion auf eigene 
oder auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben 
will. Diesbezügliche Änderungen während der aufrechten 
Geschäftsbeziehung hat der Kunde von sich aus dem 
Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu geben. 
 
4 Sorgfalt bei Verwendung von Telekommunikationsmitteln; 
Zahlungsinstrumente und andere Instrumente zur 
Auftragserteilung; Sperre des Kontozugriffs dritter 
Dienstleister 
 
Z 15a. (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsgemäß zur Erteilung 
eines Auftrags an das Kreditinstitut verwendet werden kann, alle 
zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die personalisierten 
Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu schützen., 
sowie Zulässig ist die Weitergabe der Sicherheitsmerkmale an 
Zahlungsauslösedienstleister oder Kontoinformationsdienstleis-
ter. Der Kunde hat den Verlust, den Diebstahl, die 
missbräuchliche Verwendung oder die sonst nicht autorisierte 
Nutzung des Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem 
Kreditinstitut oder der von diesem benannten Stelle anzuzeigen, 
sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer haften für Schäden, 
die dem Kreditinstitut aus der Verletzung dieser 
Sorgfaltspflichten entstehen,  bei jeder Art des Verschuldens des 
Unternehmers betraglich unbegrenzt. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es 
an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
des Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder  

ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung des Zahlungsinstruments 
besteht, oder 

iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument 
verbundenen KreditlinieKreditgewährung (eingeräumte 
Kontoüberziehung oder Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist und  

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 
aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten 
gefährdet ist,  

 oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 
oder diese unmittelbar droht.   

[...] 
 
(3) [...] 
 
Z 15b. Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine 
Bekanntgabe der Sperre des Zugriffs oder der Gründe für die 
Sperre des Zugriffs nicht österreichischen oder 
unionsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven 
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von der Sperre 
des Zugriffs durch einen Kontoinformationsdienstleister bzw. 
Zahlungsauslösedienstleister auf ein Zahlungskonto des Kunden 
und über die Gründe für die Sperre des Zugriffs in der mit dem 
Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, 
spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 
 
5 Erhebung von Einwendungen und Berichtigung von 
Zahlungsvorgängen 
 
Z 16. (1) [...] 
 
Gehen dem Kreditinstitut gegen einen Kontoabschluss, der kein 
Zahlungskonto betrifft, innerhalb von zwei Monaten keine 
schriftlichen Einwendungen zu, so gilt  dieser Abschluss als 
genehmigt. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine 
Berichtigung des Kontoabschlusses verlangen, muss dann aber 
beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm 
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde. 
[...] 
 
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung 
seines Girokontos  kann der Kunde jedenfalls dann  eine 
Berichtigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn er das 
Kreditinstitut unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges, 
jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung 
hiervon unterrichtet hat. Ist der Kunde Unternehmer, endet die 
Frist mit Ablauf eines Monats nach dem Tag der Belastung. Die 
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vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden 
Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat. 
Durch diese Bestimmung werden andere Ansprüche des 
Kunden auf Berichtigung nicht ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1 Ordentliche Kündigung in der  Geschäftsverbindung  mit 
Unternehmern 
 
Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, 
können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte 
Geschäftsverbindung oder einzelne Teile  davon (auch 
Kreditverträge und Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie 
insbesondere Girokontoverträge) jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist kündigen. Im Voraus bezahlte Entgelte 
werden nicht rückerstattet. 
 
2 Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern 
 
 
Z 22a. (1) Der Kunde  kann einen Rahmenvertrag für 
Zahlungsdienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit 
zum letzten Tag des laufenden Monats kostenlos kündigen, 
wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines 
Monats ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag 
des folgenden Monats wirken. Das Recht zur kostenlosen und 
fristlosen Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, 
insbesondere des Girokontovertrags, anlässlich einer vom 
Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung der AGB oder eines 
Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des 
Girokontovertrags (Z 2), bleibt unberührt.  
 
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde 
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat kostenlos kündigen. Die Kündigung muss in Papierform 
oder auf einem anderen vereinbarten dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt werden. 
 
(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 
mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung 
einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. 
 
 
 
(4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit abgeschlossene 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (insbesondere 
Girokontoverträge) und Kreditverträge unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen.  
 
 
 
 
(5) Alle übrigen auf unbestimmte  Zeit abgeschlossenen 
Verträge kann das Kreditinstitut  jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist  kündigen. 
 
3 Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Z 23. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 
Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung 
oder einzelne Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung 
kündigen. 
 

Befristungen gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem Kunden 
die in Z 39 (910) dieser Bedingungen  vorgesehenen 
Informationen zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht 
mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat. Durch diese 
Bestimmung werden andere Ansprüche des Kunden auf 
Berichtigung nicht ausgeschlossen. 
 
(3) Das Kreditinstitut wird dem Kunden den Betrag eines nicht 
autorisierten Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall aber 
spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags 
erstatten, nachdem es von dem Zahlungsvorgang Kenntnis 
erhalten hat oder dieser ihm angezeigt wurde. Die Erstattung 
erfolgt dadurch, dass das belastete Konto wieder auf den Stand 
gebracht wird, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten 
Zahlungsvorgang befunden hätte, wobei der Betrag auf dem 
Zahlungskonto des Zahlers spätestens zum Tag der 
Kontobelastung wertzustellen ist. Hat das Kreditinstitut der 
Finanzmarktaufsicht berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 
ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat das Kreditinstitut seine Erstattungsverpflichtung 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der 
Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über 
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so trifft die 
Erstattungsverpflichtung das Kreditinstitut.  
 
G Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1 Ordentliche Kündigung in der  Geschäftsverbindung  mit 
Unternehmern 
 
Z 22. Soweit keine Vereinbarung Dauervertrag auf bestimmte 
Zeit vorliegt, können das Kreditinstitut und der Kunde die 
gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile  
davonDauerverträge (auch Kreditverträge und Rahmenverträge 
für Zahlungsdienste wie insbesondere Girokontoverträge) 
jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. 
Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht rückerstattet. 
 
2 Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern 
 
a) Kündigung durch den Kunden 
Z 22a. (1) Der Kunde  kann einen Rahmenvertrag für 
Zahlungsdienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit 
zum letzten Tag des laufenden Monats kostenlos kündigen, 
wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines 
Monats ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag 
des folgenden Monats wirken. Das Recht zur kostenlosen und 
fristlosen Kündigung eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, 
insbesondere des Girokontovertrags, anlässlich einer vom 
Kreditinstitut vorgeschlagenen Änderung der AGB oder eines 
Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des 
Girokontovertrags (Z 2 (5)), bleibt unberührt.  
 
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde 
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat kostenlos kündigen. Die Kündigung muss in Papierform 
oder auf einem anderen vereinbarten dauerhaften Datenträger 
mitgeteilt werden. 
 
(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen 
VDauerverträge mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit 
unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist von 
einem Monat kündigen. 
 
b) Kündigung durch das Kreditinstitut 
Z 22b. (4) Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossene Dauerverträge, einschließlich Rahmenverträge 
für Zahlungsdienste (insbesondere Girokontoverträge) und 
Kreditverträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei 
Monaten kündigen. Die Kündigung muss in Papierform oder auf 
einem anderen vereinbarten dauerhaften Datenträger mitgeteilt 
werden. 
 
(5) Alle übrigen auf unbestimmte  Zeit abgeschlossenen 
Verträge kann das Kreditinstitut  jederzeit unter Einhaltung einer 
angemessenen Kündigungsfrist  kündigen. 
 
3 Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Z 23. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 
Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung 
oder einzelne Teile davonDauerverträge jederzeit mit sofortiger 
Wirkung kündigen. 
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(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  
 eine Verschlechterung oder Gefährdung der 

Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist,  

 der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben 
über seine Vermögensverhältnisse oder sonstige Umstände 
macht oder 
 
 

 der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht 
erfüllen kann. 

 
 
4 Rechtsfolgen  
 
Z 24. (1) [...] 
 
(2) [...] 
 
(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Geschäftsbeziehungen wird das Kreditinstitut 
dem Kunden, der Verbraucher ist, die für einen bestimmten 
Zeitraum im Voraus bezahlten Entgelte für Zahlungsdienste 
anteilig erstatten. 
 
(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der 
Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung weiter. 
 
 
H Auszahlungsverweigerungsrecht 
 
Z 25. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des 
Kreditbetrags aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern. 
 
(2) [...] 
 
(3) [...] 
 
III Eröffnung und Führung von Konten und Depots 
 
B Eröffnung von Konten 
 
Z 29. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber 
seine Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen 
oder der Firma des Kontoinhabers und einer Nummer geführt. 
 
 
E Besondere Kontoarten 
 
3 Gemeinschaftskonto 
 
Z 35. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet 
werden (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, 
insbesondere dessen Schließung und die Erteilung von 
Zeichnungsberechtigungen, können nur von allen Inhabern 
gemeinsam vorgenommen werden. Jeder Kontoinhaber kann 
sich im Einzelfall durch einen eigens dazu Bevollmächtigten 
vertreten lassen. 
 
 
 
(2) [...] 
 
(3) [...] 
 
Eine Anlageberatung des Depotmitinhabers erfolgt durch das 
Kreditinstitut ausschließlich auf Basis der erhobenen 
Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risikotoleranz. Bei 
den Anlagezielen und der Risikotoleranz wird die jeweils 
niedrigste Teileinstufung aller Depotmitinhaber berücksichtigt, 
bei den finanziellen Verhältnissen die höchste Teileinstufung 
aller Depotmitinhaber. Bei der Beurteilung der Erfahrung und 
Kenntnisse wird ausschließlich auf den disponierenden 
Depotmitinhaber abgestellt.  
 
[...] 
 
(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen 
Kontomitinhaber widerrufen werden. 
 
 
 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  
 eine Verschlechterung oder Gefährdung der 

Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten eintritt und dadurch die Erfüllung von 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist,  

 der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben 
über seine Vermögensverhältnisse oder sonstige Umstände 
machtgemacht hat und das Kreditinstitut bei Kenntnis der 
wahren Vermögensverhältnisse oder sonstigen Umstände 
den Vertrag nicht abgeschlossen hätte; oder 

 der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht 
erfüllen kann und dadurch die Erfüllung der 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist. 

 
4 Rechtsfolgen  
 
Z 24. (1) [...] 
 
(2) [...] 
 
(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Geschäftsbeziehungeneines Rahmenvertrags für 
Zahlungsdienste wird das Kreditinstitut dem Kunden, der 
Verbraucher ist, die für einen bestimmten Zeitraum im Voraus 
bezahlten Entgelte für Zahlungsdienste anteilig erstatten. 
 
(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der 
Geschäftsverbindung oder einzelner Dauerverträge bis zur 
deren völligen Abwicklung weiter. 
 
H Auszahlungsverweigerungsrecht 
 
Z 25. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung deseines 
Kreditbetrags aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern. 
 
(2) [...] 
 
(3) [...] 
 
III Eröffnung und Führung von Konten und Depots 
 
B Eröffnung von Konten 
 
Z 29. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber 
seine Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen 
oder der Firma des Kontoinhabers und einer Nummer (IBAN) 
geführt. 
 
E Besondere Kontoarten 
 
3 Gemeinschaftskonto 
 
Z 35. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet 
werden (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, 
insbesondere dessen Schließung und die Erteilung von 
Zeichnungsberechtigungen, können nur von allen Inhabern 
gemeinsam vorgenommen werden. Zeichnungsberechtigungen 
können von jedem einzelnen Kontomitinhaber widerrufen 
werden. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall bei 
Verfügungen über das Konto durch einen eigens dazu 
Bevollmächtigten vertreten lassen.  
 
(2) [...] 
 
(3) [...] 
 
EineDer Anlageberatung des Depotmitinhabers erfolgt durch das 
Kreditinstitut ausschließlich auf Basis derwerden die erhobenen 
Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risikotoleranz der 
Depotmitinhaber wie folgt zugrunde gelegt:. Bei den 
Anlagezielen und der Risikotoleranz wird die jeweils niedrigste 
Teileinstufung aller Depotmitinhaber berücksichtigt, bei den 
finanziellen Verhältnissen die höchste Teileinstufung aller 
Depotmitinhaber. Bei der Beurteilung der Erfahrung und 
Kenntnisse wird ausschließlich auf den disponierenden 
Depotmitinhaber abgestellt.  
[...] 
 
(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen 
Kontomitinhaber widerrufen werden. 
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F Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 
 
Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das 
Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahr jeweils 
angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des 
Abschlusssaldos, der in der Folge weiterverzinst wird 
(„Zinseszinsen“). Depotaufstellungen werden einmal jährlich 
erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit 
dem Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-
/depotführenden Stelle bereit. 
 
IV Giroverkehr 
 
A Überweisungsaufträge 
 
Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines 
Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister 
innerhalb Österreichs, anderer Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen International Bank Account 
Number (IBAN) zu bezeichnen. Hat der Zahlungsdienstleister 
des Empfängers seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des 
EWR als Österreich oder  in der Schweiz, so ist bis zum 31. 
Jänner 2016 neben der IBAN auch der Bank Identifier Code 
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfängers anzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb  des 
EWR und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den 
Empfänger zu bezeichnen: 
 mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 

Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers oder 

 mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des  
Zahlungsdienstleisters des Empfängers.  

 
(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer und 
Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der Absätze (1) und 
(2) zu machen sind, stellen den Kundenidentifikator des 
Empfängers dar, an Hand dessen der Überweisungsauftrag 
ausgeführt wird. Darüber hinausgehende Angaben zum 
Empfänger wie insbesondere der Name des Empfängers, der 
bei Erteilung des Überweisungsauftrags aus 
Dokumentationsgründen anzugeben ist,  sind nicht Teil dieses 
Kundenidentifikators und bleiben bei Ausführung der 
Überweisung unbeachtet.  
 
(4) [...] 
 
(5) [...] 
 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines 
Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem 
angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung 
(Guthaben, eingeräumter Rahmen) vorhanden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Beim Kreditinstitut eingegangene Überweisungsaufträge (Z 
39a) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist 
zu einem Überweisungsauftrag ein späterer 
Durchführungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst 
mit Ablauf des dem Durchführungstermin vorangehenden 

F Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 
 
Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das 
Kreditinstitut Konten vierteljährlich ab. Die im Vierteljahrseit dem 
letzten Kontoabschluss jeweils angefallenen Zinsen und Entgelte 
sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiterverzinst 
wird („Zinseszinsen“). Den Kontoabschluss erhält der Kunde mit 
einem Kontoauszug. 
 
(2) Depotaufstellungen werden einmal jährlichvierteljährlich 
erteiltübermittelt. Die  Depotaufstellung kann in die  Electronic 
Banking-Mailbox übermittelt werden. Über die Zustellung in die 
Electronic Banking-Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. 
Diese Information erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden 
vereinbart – an eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-
Adresse. 
 
(2) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit 
dem Rechnungsabschluss/die Depotaufstellung bei der konto-
/depotführenden Stelle bereit. 
 
IV Giroverkehr 
 
A Überweisungsaufträge 
 
Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen in Euro zugunsten eines 
Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister 
innerhalb Österreichs, oder eines andereranderen StaatenStaats 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz 
geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
International Bank Account Number (IBAN) zu bezeichnen. Hat 
der Zahlungsdienstleister des Empfängers seinen Sitz in einem 
anderen Mitgliedsstaat des EWR als Österreich oder  in der 
Schweiz, so ist bis zum 31. Jänner 2016 neben der IBAN auch 
der Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers anzugeben.Bei Überweisungsaufträgen in anderer 
Währung als in Euro zugunsten eines Empfängers, dessen 
Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen International Bank Account 
Number (IBAN) und dem Bank Identifier Code (BIC) des 
Zahlungsdienstleisters des Empfängers zu bezeichnen. 
 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb  des 
EWR und der Schweiz geführt wird, hat der Kunde den 
Empfänger mit dessen Namen zu bezeichnen sowie: 
 mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 

Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers oder 

 mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des  
Zahlungsdienstleisters des Empfängers.  

 
(3) Die Angaben zu IBAN und BIC bzw. Kontonummer und 
Name/Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des 
Empfängers, die vom Kunden im Rahmen der Absätze (1) und 
(2) zu machen sind, stellen den Kundenidentifikator des 
Empfängers dar, an Hand dessen der Überweisungsauftrag 
ausgeführt wird. Darüber hinausgehende Angaben zum 
Empfänger wie insbesondere der Name des Empfängers, der 
bei Erteilung des Überweisungsauftrags aus 
Dokumentationsgründen anzugeben ist,  sind nicht Teil dieses 
Kundenidentifikators, dienen lediglich Dokumentationszwecken 
und bleiben bei Ausführung der Überweisung unbeachtet.  
 
(4) [...] 
 
(5) [...] 
 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines 
Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem 
angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung 
(Guthaben, eingeräumter RahmenKontoüberziehung) vorhanden 
ist. 
 
(7) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des 
Überweisungsauftrags an das Kreditinstitut auch einen 
Zahlungsauslösedienst zu nutzen, es sei denn, das 
Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich. 
 
(78) Beim Kreditinstitut oder bei einem vom Kunden 
beauftragten Zahlungsauslösedienstleister eingegangene 
Überweisungsaufträge (Z 39a) können vom Kunden nicht 
einseitig widerrufen werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag 
ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt die 
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Geschäftstages ein. 
 
 
(8) [...] 
 
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge 
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines 
Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen des 
Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der 
jeweiligen Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf 
Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Ausführungsfristen 
 
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige 
Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe 
am Ende der Geschäftszeit, oder an einem Tag, der kein 
Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so 
behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag 
eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der 
Verbraucher ist, rechtzeitig vor und bei Abschluss des 
Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der 
Eingangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in 
Papierform oder – bei entsprechender Vereinbarung mit dem 
Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. 
Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut 
geöffnet hat und den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen 
erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.  
 
 
(2) [...] 
 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem 
Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des 
Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden 
Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten 
Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden 
Geschäftstags), beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz findet nur auf 
Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes („EWR“) in Euro Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
(4) Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, sondern auf eine andere 
Währung eines EWR-Vertragsstaates lauten, beträgt die in Abs. 
3 angesprochene Ausführungsfrist 4 Geschäftstage. 
 
 
C Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Wenn und soweit aus dem Konto Forderungen des 
Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, ist das Kreditinstitut 
auch nach Auflösung des Girokontovertrages berechtigt, 
Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen,  und mit 
seinen Forderungen gegen die Forderung des Kunden auf 
Auszahlung des entgegengenommenen Betrags aufzurechnen.  
 
 
[...] 
 
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene 
Überweisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, 
der Verbraucher ist, - sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen 
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal 
monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellt. 
 

Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin 
vorangehenden Geschäftstages ein. 
 
(89) [...] 
 
(910) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge 
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines 
Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen 
deseines Lastschrift- und Einzugsermächtigungsverfahrens, 
werden dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch nicht 
anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 
ausgewiesen - auf Anfrage einmal monatlich vom Kreditinstitut 
zur Verfügung gestelltkostenlos auf die mit dem Kunden im 
Rahmenvertrag vereinbarte Weise (zB Electronic Banking oder 
Selbstbedienungsgeräte des Kreditinstituts) derart zugänglich 
gemacht, dass er die Information unverändert aufbewahren oder 
reproduzieren kann. Das Kreditinstitut wird dem Kunden über 
dessen Verlangen die Informationen auch einmal monatlich 
gegen Kostenersatz auf Papier oder über die Electronic 
Banking-Mailbox des Kunden mitteilen. 
 
B Ausführungsfristen 
 
Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige 
Zahlungsart festgelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe 
am Ende der Geschäftszeit, oder an einem Tag, der kein 
Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, werden so 
behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag 
eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der 
Verbraucher ist, rechtzeitig vor und bei Abschluss des 
Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der 
Eingangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in 
Papierform oder – bei entsprechender Vereinbarung mit dem 
Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. 
Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut 
geöffnet hat und den für die Ausführung von 
Zahlungsvorgängendes beauftragten Zahlungsvorgangs 
erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhält.  
 
(2) [...] 
 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem 
Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des 
Zahlungsvorganges ist, spätestens am Ende des folgenden 
Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten 
Zahlungsvorgängen am Ende des zweitfolgenden 
Geschäftstags), beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers einlangt. Dieser AbsatzFristen findetgelten 
nur auffür folgende Zahlungsvorgänge innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“): in Euro Anwendung. 
(i) Zahlungsvorgänge in Euro und 
(ii) Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in Euro in einen nicht 
dem Euro-Währungsgebiet angehörenden EWR-Vertragsstaat 
transferiert und dort in die nationale Währung umgerechnet 
werden. 
 
(4) Für in Abs. 3 nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums, die nicht auf EURO, 
sondern auf eine andere Währung eines EWR-Vertragsstaates 
lauten, beträgt die in Abs. 3 angesprochene Ausführungsfrist 4 
Geschäftstage. 
 
C Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den 
Kunden entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Wenn und soweit aus dem Konto Forderungen des 
Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, ist das Kreditinstitut 
auch nach Auflösung des Girokontovertrages berechtigt, 
Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen,  und mit 
seinen Forderungen gegen die Forderung des Kunden auf 
Auszahlung des entgegengenommenen Betrags aufzurechnen. 
Über das nach Aufrechnung verbleibende Guthaben kann der 
Kunde verfügen. 
[...] 
 
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene 
Überweisungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, 
Wechselkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, 
der Verbraucher ist, - sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen 
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen - auf Anfrage einmal 
monatlich vom Kreditinstitut zur Verfügung gestelltauf die mit 
dem Kunden im Rahmenvertrag vereinbarte Weise (zB 
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(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die 
Überweisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das 
Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene 
Entgelte gesondert ausweisen. 
 
 
 
 
 
(4) [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E Belastungsbuchungen 
 
Z 42. (1) [...]  
 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-
Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht innerhalb von zwei 
Geschäftstagen rückgängig gemacht wird, es sei denn, das 
Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher von der Einlösung 
verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften 
(Z 42a (3)) sind mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 
 
 
F SEPA-Lastschrift und SEPA-Firmenlastschriftaufträge 
 
Z 42a. (1) Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit 
Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zulasten seines Kontos 
beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 
Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger 
Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut 
folgenden Geschäftstag. In gleicher Weise kann  gegenüber 
dem Kreditinstitut die Zustimmung für Einzüge eines 
ermächtigten Dritten auf einen bestimmten Betrag oder eine 
bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften, mit 
welchen das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund 
der vom einziehenden Kreditinstitut übermittelten International 
Bank Account Number (IBAN) durch. Die Angaben zum IBAN 
stellen den Kundenidentifikator dar, an Hand dessen der Einzug 
bzw. die SEPA-Lastschrift durchgeführt wird. Werden von der 
einziehenden Bank darüber hinausgehende Angaben zum 
Kunden, wie insbesondere der Namen des Kontos, von dem 
eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich 
zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung des 
Einzuges bzw. der SEPA-Lastschrift unbeachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung 

Electronic Banking oder Selbstbedienungsgeräte des 
Kreditinstituts) derart zugänglich gemacht, dass er diese 
unverändert aufbewahren oder reproduzieren kann. Das 
Kreditinstitut wird dem Kunden über dessen Verlangen die 
Informationen auch einmal monatlich gegen Kostenersatz auf 
Papier oder über die Electronic Banking-Mailbox des Kunden 
mitteilen. 
  
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die 
Überweisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das 
Kreditinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene 
Entgelte gesondert ausweisen. Wird ein dem Kunden 
gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom oder über den Kunden 
als Zahlungsempfänger ausgelöst, so wird das Kreditinstitut dem 
Kunden den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto in voller 
Höhe gutschreiben. 
 
(4) [...] 
 
(5) Sollte ein Zahlungsvorgang zugunsten eines Kunden, der 
Unternehmer ist, mit geringfügiger Verzögerung ausgeführt 
worden sein, wird das Kreditinstitut den Betrag dieses 
Zahlungsvorgangs nur dann mit dem der pünktlichen 
Durchführung des Zahlungsvorgangs entsprechenden 
Wertstellungsdatum gutschreiben, wenn das Kreditinstitut an der 
verspäteten Ausführung des Zahlungsvorgangs ein Verschulden 
trifft. 
 
E Belastungsbuchungen 
 
Z 42. (1) [...]  
 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-
Firmenlastschriften (Z 42a (1)) sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden 
nicht innerhalb von zweidrei Geschäftstagen rückgängig 
gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor 
den Einreicher von der Einlösung verständigt oder an ihn 
Barzahlung geleistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a (31)) sind mit 
Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 
 
F SEPA-Lastschrift- und SEPA-Firmenlastschriftaufträge 
 
Z 42a. (1) Eine Lastschrift liegt vor, wenn der Zahler den 
Empfänger mittels eines Lastschriftmandats direkt und ohne 
Einschaltung des Kreditinstituts des Zahlers ermächtigt, zulasten 
des Kontos des Zahlers Beträge einzuziehen. 
 
Eine Firmenlastschrift liegt vor, wenn 
 der Zahler den Empfänger mittels eines 

Firmenlastschriftmandats ermächtigt, zulasten des Kontos 
des Zahlers Beträge einzuziehen, 

 sowohl Zahler als auch Empfänger Unternehmer sind, und 
 das Firmenlastschriftmandat auch dem Kreditinstitut des 

Zahlers schon vor der Kontobelastung vorliegt.  
Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, 
die von ihm ermächtigte Dritte zulasten seines Kontos mittels 
Lastschrift oder Firmenlastschrift beim Kreditinstitut einziehen, 
zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden jederzeit schriftlich 
widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem 
Eingang beim Kreditinstitut folgenden Geschäftstag. In gleicher 
Weise kann  gegenüber dem Kreditinstitut die Zustimmung für 
EinzügeLastschriften (nicht jedoch Firmen-Lastschriften) eines 
ermächtigten Dritten auf einen bestimmten Betrag oder eine 
bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden.  
 
(2) Das Kreditinstitut führt Einzüge und SEPA-Lastschriften und 
Firmenlastschriften, mit welchen das Konto des Kunden belastet 
werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut 
übermittelten International Bank Account Number (IBAN) durch. 
Die Angaben zumzur IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, 
an Hand dessen der Einzug bzw. die SEPA-Lastschrift bzw. die 
Firmenlastschrift durchgeführt wirdwerden. Werden vonvom der 
einziehenden BankKreditinstitut darüber hinausgehende 
Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Namen des 
Kontoinhabers des Kontos, von dem eingezogen werden soll, 
gemacht, dienen diese daher lediglich zu 
Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung des 
Einzuges bzw. der SEPA-Lastschrift bzw. der Firmenlastschrift 
unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines 
Lastschriftauftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem 
angegebenen Konto des Kunden vollständige Deckung 
(Guthaben, eingeräumte Kontoüberziehung) vorhanden ist. 
 
(3) Lag dem Kreditinstitut zum Zeitpunkt der Kontobelastung 
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kein Lastschriftauftrag des Kunden vor („SEPA-
Lastschriftauftrag“), hat das Kreditinstitut dem ihm binnen 8 
Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Kontobelastung, 
zugegangenen Verlangen des Kunden (auch wenn dieser 
Unternehmer ist), die Kontobelastung rückgängig zu machen, 
ohne Weiteres zu entsprechen. Lag dem Kreditinstitut zur Zeit 
der Kontobelastung der Auftrag eines Kunden, der Unternehmer 
ist, vor, von einem im Auftrag bestimmten Dritten eingezogene 
Beträge zu Lasten des Kontos des Kunden zu bezahlen („SEPA-
Firmenlastschrift“), besteht kein Recht des Kunden, die 
Rückgängigmachung der Kontobelastung zu verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung wird innerhalb 
von 10 Geschäftstagen entsprochen. 
 
 
 
 
 
V Änderung von Entgelten und Leistungen 
 
A Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber 
Unternehmern  
 
Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit  Unternehmern 
Entgelte für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder der 
Kunde zu leisten hat (einschließlich Soll- und Habenzinsen auf 
Giro- oder anderen Konten, Kontoführungsgebühren etc),  unter 
Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände 
(insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen auf 
dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der 
Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal- oder 
Sachaufwandes, Veränderungen des Verbraucherpreisindex 
etc.) nach billigem Ermessen ändern. Gleiches gilt für die 
Änderung anderer Leistungen des Kreditinstituts, die aufgrund 
der Änderung gesetzlicher Anforderungen, der Sicherheit des 
Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich 
gesunkenen, die Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden 
Nutzungsgrads einer Leistung erfolgen. 
 
 
 
(2) Über Abs. 1 hinausgehende Änderungen von Leistungen des 
Kreditinstituts oder der Entgelte des Kunden, die Einführung 
neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer  Entgelte für 
schon vereinbarte Leistungen  werden dem Kunden vom 
Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des 
Kunden  zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim 
Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im 
Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot kann das 
Kreditinstitut in die mit dem Kunden vereinbarte Electronic 
Banking-Mailbox zustellen oder auf eine mit dem Kunden 
vereinbarte Weise zum Abruf bereit  halten. 
 
 
B Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
für Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 
 
Z 44. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für 
Zahlungsdienste (insbesondere des Girovertrags) vereinbarten 
Entgelte für Dauerleistungen werden dem Kunden vom 
Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. April 
eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 
den Kunden  im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der 
Änderung darzustellen ist, hinweisen. Der Kunde hat das Recht, 
den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie in Z 2 

kein Lastschriftauftrag des Kunden vor („SEPA-
Lastschriftauftrag“), hat das Kreditinstitut dem ihmDer Kunde 
kann vom Kreditinstitut die Erstattung des seinem Konto 
aufgrund eines von ihm erteilten Lastschriftmandats 
angelasteten Betrags binnen 8acht Wochen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der KontobBelastung, seines Kontos verlangen. Das 
Kreditinstitut hat diesem zugegangenen Verlangen des Kunden 
(auch wenn dieser Unternehmer ist),innerhalb von zehn 
Geschäftstagen nachzukommen und die KontobBelastung 
seines Kontos mit dem eingezogenen Betrag mit Wertstellung 
zum Datum der Belastung des Kontos rückgängig zu machen., 
ohne Weiteres zu entsprechen. Lag dem Kreditinstitut zur Zeit 
der Kontobelastung der Auftrag eines Kunden, der Unternehmer 
ist, vor, von einem im Auftrag bestimmten Dritten eingezogene 
Beträge zu Lasten des Kontos des Kunden zu bezahlen („SEPA-
Firmenlastschrift“), Bei vom Kunden erteilten 
Firmenlastschriftmandaten besteht kein Recht des Kunden, die 
Rückgängigmachung der Kontobelastung zu verlangen. 
 
(4) Einem berechtigten Verlangen des Kunden auf 
Rückgängigmachung einer Belastungsbuchung wird innerhalb 
von 10 Geschäftstagen entsprochen.War die zulasten des 
Kontos des Kunden ausgeführte Lastschrift bzw. 
Firmenlastschrift vom Kunden nicht autorisiert, kann der Kunde 
die Erstattung des belasteten Betrags gemäß Z 16 (2) und (3) 
verlangen. 
 
V Änderung von Entgelten und Leistungen 
 
A Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber 
Unternehmern  
 
Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit  Unternehmern 
in Dauerverträgen vereinbarte Entgelte, die das Kreditinstitut 
oder der Kunde für Dauerleistungen, die das Kreditinstitut oder 
der Kunde zu leistenzahlen hat (einschließlich Soll- und 
Habenzinsen auf Giro- oder anderen Konten, 
Kontoführungsgebühren etc),  unter Berücksichtigung aller in 
Betracht kommenden Umstände (insbesondere Veränderung der 
gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, 
Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, 
Veränderungen der Refinanzierungskosten, Veränderungen des 
Personal- oder Sachaufwandes, Veränderungen des 
Verbraucherpreisindex etc.) nach billigem Ermessen ändern. 
Gleiches gilt für die Änderung anderer Leistungen des 
Kreditinstituts, die aufgrund der Änderung gesetzlicher 
Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der 
technischen Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, die 
Kostendeckung wesentlich beeinträchtigenden Nutzungsgrads 
einer Leistung erfolgen. 
 
(2) Über Abs. 1 hinausgehende Änderungen von in 
Dauerverträgen vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts oder 
der Entgelte des Kunden, die Einführung neuer 
entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer  Entgelte für schon 
vereinbarte Leistungen  werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens wie in Z 2 vorgesehen angeboten. Die 
Zustimmung des Kunden  zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Kunden 
einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im 
Änderungsangebot hinweisen. Das Änderungsangebot kann das 
Kreditinstitut in die mit dem Kunden vereinbarte Electronic 
Banking-Mailbox zustellen oder auf eine mit dem Kunden 
vereinbarte Weise zum Abruf bereit  halten. 
 
B Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
für Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 
 
Z 44. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für 
Zahlungsdienste (insbesondere des Girovertrags) vereinbarten 
Entgelte für Dauerleistungen werden dem Kunden vom 
Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. April 
eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 
den Kunden  im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der 
Änderung darzustellen ist, hinweisen. Der Kunde hat das Recht, 
den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie in Z 2 
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(1) vereinbart zuzustellen. 
 
(2) [...] 
 
(3) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 
abweichende Entgeltsanpassung darf das Kreditinstitut mit dem 
Kunden auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die  im Zeitraum, der nach Abs. 2 für die 

Entgeltsanpassung maßgeblich ist, eingetretene 
Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut  im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Dauerleistung 
entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller in Betracht 
kommenden sachlich gerechtfertigten Umstände 
(insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, 
Veränderungen des Personal- oder Sachaufwandes) von 
der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab und die 
angebotene Entgeltsanpassung entspricht dieser 
abweichenden Kostenentwicklung. 

 Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen 
einer Entgeltserhöhung, die sich aus der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex  ergeben würde.  

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Entgeltsänderung höher ist als jene, die sich 
aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

 
C Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
außerhalb der Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 
 
Z 45. (1) Die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten 
Dauerleistungen (wie zB Safemiete, Kontoführungsentgelte für 
Konten, über die keine Zahlungsdienste abgewickelt werden) 
werden jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten 
nationalen Verbraucherpreisindex 2000 angepasst (erhöht oder 
gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze 
Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der 
Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November 
des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index 
eine Anhebung der Entgelte aus welchen Gründen immer nicht, 
so ist dadurch das Recht auf diese Anhebung mit Wirkung für 
die Zukunft nicht verloren gegangen. Entgeltsanpassungen 
erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
  
 
(2) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 
abweichende Anpassung der Entgelte für die vom Kreditinstitut 
außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen  
werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist 
in jedem Fall der 1. April eines Jahres, angeboten. Die 
Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein  Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in 
dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Das 
Änderungsangebot kann das Kreditinstitut in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. 
 
Auf dem in diesem  Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das 
Kreditinstitut mit dem Kunden eine Entgeltsanpassung nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die im Zeitraum, der nach Abs. 1 für die Entgeltsanpassung 

maßgeblich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die 
dem Kreditinstitut  im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller 
in Betracht kommenden sachlich gerechtfertigten Umstände 
(insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen 
des Personal- oder Sachaufwandes) von der Entwicklung 
des Verbraucherpreisindex ab und die angebotene 
Entgeltsanpassung entspricht dieser abweichenden 
Kostenentwicklung. 

 Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen 
einer Entgeltserhöhung, die sich aus der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex ergeben würde.  

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Entgeltsänderung höher ist als jene, die sich 
aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

(12) vereinbart zuzustellen. 
 
(2) [...] 
 
(3) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 
abweichende Entgeltsanpassung darf das Kreditinstitut mit dem 
Kunden auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die  im Zeitraum, der nach Abs. 2 für die 

Entgeltsanpassung maßgeblich ist, eingetretene 
Entwicklung der Kosten, die dem Kreditinstitut  im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Dauerleistung 
entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller in Betracht 
kommenden sachlich gerechtfertigten Umstände 
(insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, 
Veränderungen des Personal- oder Sachaufwandes) von 
der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ab und die 
angebotene Entgeltsanpassung entspricht dieser 
abweichenden Kostenentwicklung. 

 Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen 
einer Entgeltserhöhung, die sich aus der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex  ergeben würde.  

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Entgeltsänderung höher ist als jene, die sich 
aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 

 
C Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
außerhalb der Zahlungsdienste (ausgenommen Sollzinsen) 
 
Z 45. (1) Die mit Verbrauchern in einem Dauervertrag, der keine 
Zahlungsdienste betrifft, vereinbarten Entgelte für die vom 
Kreditinstitut außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten 
Dauerleistungen (wie zB Safemiete, Kontoführungsentgelte für 
Konten, über die keine Zahlungsdienste abgewickelt werden), 
werden jährlich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten 
nationalen Verbraucherpreisindex 2000 angepasst (erhöht oder 
gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze 
Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch Vergleich der 
Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November 
des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des Index 
eine Anhebung der Entgelte aus welchen Gründen immer nicht, 
so ist dadurch das Recht auf diese Anhebung mit Wirkung für 
die Zukunft nicht verloren gegangen. Entgeltsanpassungen 
erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 
  
(2) Eine von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 
abweichende Anpassung der Entgelte für die vom Kreditinstitut 
außerhalb der Zahlungsdienste erbrachten Dauerleistungen  
werden dem Kunden vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist 
in jedem Fall der 1. April eines Jahres, angeboten. Die 
Zustimmung des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, 
wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein  Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, in 
dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. Das 
Änderungsangebot kann das Kreditinstitut in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. 
 
Auf dem in diesem  Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das 
Kreditinstitut mit dem Kunden eine Entgeltsanpassung nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die im Zeitraum, der nach Abs. 1 für die Entgeltsanpassung 

maßgeblich ist, eingetretene Entwicklung der Kosten, die 
dem Kreditinstitut  im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Dauerleistung entstehen, weicht unter Berücksichtigung aller 
in Betracht kommenden sachlich gerechtfertigten Umstände 
(insbesondere Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen 
des Personal- oder Sachaufwandes) von der Entwicklung 
des Verbraucherpreisindex ab und die angebotene 
Entgeltsanpassung entspricht dieser abweichenden 
Kostenentwicklung. 

 Eine Entgeltserhöhung entspricht zuhöchst dem Dreifachen 
einer Entgeltserhöhung, die sich aus der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex ergeben würde.  

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Entgeltsänderung höher ist als jene, die sich 
aus der VPI-Entwicklung ergäbe. 
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D Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten 
Sollzinssätze  
 
Z 46. (1) [...] 
 
(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung 
hinausgehende Änderung des Sollzinssatzes,  so  bietet das 
Kreditinstitut dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens  an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser 
Änderung  gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch 
des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden 
im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. 
 
 
Das Kreditinstitut  kann das Änderungsangebot in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch ein Konto, 
über das Zahlungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so ist 
es dem Kunden jedenfalls wie in Z 2 (1) vereinbart zuzustellen 
und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen 
Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
 
(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 
mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der 

Entwicklung der Kosten des Kreditinstituts im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Kredit seit  dem 
Abschluss der der aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden 
Vereinbarung , wobei alle sachlich gerechtfertigten 
Umstände (Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen 
auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der 
Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal-  oder 
Sachaufwandes) zu berücksichtigen sind. 
 

 Eine Zinssatzanhebung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte nicht 
übersteigen.  

 
 

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich 
aus der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine 
Anpassungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, 
dass die der Verzinsung zugrundeliegende Vereinbarung 
keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht. 

 Eine Änderung des Zinssatzes im Rahmen des Abs. 2 ist 
frühestens zwei Jahre nach dem Abschluss der der aktuellen 
Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung zulässig. 

 
E Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten 
Dauerleistungen (ausgenommen Habenzinsen) 
 
 
Z 47. (1) Änderungen der vom Kreditinstitut dem Kunden zu 
erbringenden Dauerleistungen werden dem Kunden vom 
Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens  angeboten. Die Zustimmung des 
Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim 
Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden  im Änderungsangebot 
hinweisen.  
 
 
 
Das Kreditinstitut  kann das Änderungsangebot in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch 
Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden jedenfalls wie 
in Z 2 (1) vereinbart zuzustellen und der Kunde hat das Recht, 
den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der 
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses 
Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot 
hinweisen. 
 

 
D Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten 
Sollzinssätze  
 
Z 46. (1) [...] 
 
(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung 
hinausgehende Änderung des Sollzinssatzes,  so  bietet das 
Kreditinstitut dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens  an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser 
Änderung  gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch 
des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden 
im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem 
Kunden vom Kreditinstitut wie in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen. 
 
Das Kreditinstitut  kann das Änderungsangebot in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch ein Konto, 
über das Zahlungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so ist 
es dem Kunden jedenfalls wie in Z 2 (1) vereinbart zuzustellen 
und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen 
Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
 
(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 
mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der sich aus 

Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt 
ergebenden Entwicklung der Kosten des Kreditinstituts im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Kredit seit  dem 
Abschluss der der aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden 
Vereinbarung , wobei alle sachlich gerechtfertigten 
Umstände (Veränderung der gesetzlichen und 
aufsichtsbehördlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen 
auf dem Geld- oder Kapitalmarkt, Veränderungen der 
Refinanzierungskosten, Veränderungen des Personal-  oder 
Sachaufwandes) zu berücksichtigen sind. 

 Eine Zinssatzanhebung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte pro 
Jahr nicht übersteigen und ist erstmals frühestens zwei 
Jahre nach Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags 
zulässig.  

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich 
aus der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine 
Anpassungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, 
dass die der Verzinsung zugrundeliegende Vereinbarung 
keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht. 

 Eine Änderung des Zinssatzes im Rahmen des Abs. 2 ist 
frühestens zwei Jahre nach dem Abschluss der der aktuellen 
Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung zulässig. 

 
E Änderung der mit Verbrauchern in Dauerverträgen 
vereinbarten DauerlLeistungen des Kreditinstituts 
(ausgenommen Habenzinsen) 
 
Z 47. (1) Änderungen der vom Kreditinstitut mit dem Kunden in 
einem Dauervertrag zu erbringendenvereinbarten 
DauerlLeistungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens  angeboten. Die Zustimmung des Kunden zu 
diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 
den Kunden  im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie in Z 2 
(2) vereinbart zuzustellen. 
 
Das Kreditinstitut  kann das Änderungsangebot in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch 
Zahlungsdienste betreffen, so ist es dem Kunden jedenfalls wie 
in Z 2 (1) vereinbart zuzustellen und der Kunde hat das Recht, 
den diesbezüglichen Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der 
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses 
Kündigungsrecht wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot 
hinweisen. 
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(2) [...] 
 
F Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Habenzinsen 
 
Z 47a. (1) [...] 
 
(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung 
hinausgehende Änderung des Habenzinssatzes,  so  bietet das 
Kreditinstitut dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens  an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser 
Änderung  gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch 
des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden 
im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. 
 
 
Das Kreditinstitut  kann das Änderungsangebot in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch ein Konto, 
über das Zahlungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so ist 
es dem Kunden jedenfalls wie in Z 2 (1) vereinbart zuzustellen 
und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen 
Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
 
(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 
mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der 

Entwicklung der Kosten und 
Wiederveranlagungsmöglichkeiten des Kreditinstituts im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Guthaben seit dem 
Abschluss der der aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden 
Vereinbarung, wobei alle sachlich gerechtfertigten Umstände 
(Veränderung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen 
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, Veränderungen des Personal-  oder 
Sachaufwandes) zu berücksichtigen sind. 

 
 Eine Zinssatzsenkung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte nicht 

übersteigen.  
 
 
 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 

angebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich 
aus der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine 
Anpassungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, 
dass die der Verzinsung  zugrundeliegende Vereinbarung 
keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht. 

Eine Änderung des Zinssatzes im Rahmen des Abs. 2 ist 
frühestens zwei Jahre nach Beginn der Zinssatzvereinbarung 
zulässig. 
 
VI Sicherheiten 
 
B Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1 Umfang und Entstehen 
 
Z 49. (1) [...] 
 
(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen 
pfändbaren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem 
Kreditinstitut, z. B. aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht 
des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht 
auch auf die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine. 
 
 
2 Ausnahmen vom Pfandrecht 
 
Z 51. (1) [...] 
 
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zu Gunsten Dritter über 
Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem Kunden 
keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung 
des Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung des 
Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 
 

(2) [...] 
 
F Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Habenzinsen 
 
Z 47a. (1) [...] 
 
(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung 
hinausgehende Änderung des Habenzinssatzes,  so  bietet das 
Kreditinstitut dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens  an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser 
Änderung  gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch 
des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden 
im Änderungsangebot, in dem das Ausmaß der Änderung 
darzustellen ist, hinweisen. Das Änderungsangebot ist dem 
Kunden vom Kreditinstitut wie in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen. 
 
Das Kreditinstitut  kann das Änderungsangebot in die mit dem 
Kunden vereinbarte Electronic Banking-Mailbox zustellen oder 
auf eine mit dem Kunden vereinbarte Weise zum Abruf 
bereithalten. Sollte das Änderungsangebot jedoch ein Konto, 
über das Zahlungsdienste abgewickelt werden, betreffen, so ist 
es dem Kunden jedenfalls wie in Z 2 (1) vereinbart zuzustellen 
und der Kunde hat das Recht, den diesbezüglichen 
Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos 
fristlos zu kündigen. Auch auf dieses Kündigungsrecht wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  
 
(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinstitut 
mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren: 
 Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der sich aus 

den Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt 
ergebenden Entwicklung der Kosten und 
Wiederveranlagungsmöglichkeiten des Kreditinstituts im 
Zusammenhang mit dem jeweiligen Guthaben seit dem 
Abschluss der der aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden 
Vereinbarung, wobei alle sachlich gerechtfertigten Umstände 
(Veränderung der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen 
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, Veränderungen des Personal-  oder 
Sachaufwandes) zu berücksichtigen sind. 

 Eine Zinssatzsenkung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte pro 
Jahr nicht übersteigen und ist erstmals  frühestens zwei 
Jahre nach Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags 
zulässig.  

 Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die 
angebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich 
aus der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine 
Anpassungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, 
dass die der Verzinsung  zugrundeliegende Vereinbarung 
keine einseitige Zinssatzanpassung vorsieht. 

Eine Änderung des Zinssatzes im Rahmen des Abs. 2 ist 
frühestens zwei Jahre nach Beginn der Zinssatzvereinbarung 
zulässig. 
 
VI Sicherheiten 
 
B Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1 Umfang und Entstehen 
 
Z 49. (1) [...] 
 
(2) Das Pfandrecht besteht – soweit in Z 51 keine andere 
Vereinbarung getroffen wird – insbesondere auch an allen 
pfändbaren Ansprüchen des Kunden gegenüber dem 
Kreditinstitut, z. B. aus Guthaben. Unterliegen dem Pfandrecht 
des Kreditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht 
auch auf die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine. 
 
2 Ausnahmen vom Pfandrecht 
 
Z 51. (1) [...] 
 
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zu Gunsten Dritter über 
Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem Kunden 
keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung 
des Pfandrechtes zugegangen ist., wobei Eeine Pfändung des 
Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden gilt. Gehen am 
Girokonto Zahlungen auf nicht oder nur beschränkt pfändbare 
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(3) [...] 
 
D Verwertung von Sicherheiten 
 
 
 
Z 52a. Die nachfolgenden Ziffern 53 bis 57 regeln, wie das 
Kreditinstitut bei Verwertung von Sicherheiten vorgehen darf. 
Voraussetzung dafür ist (ausgenommen den in Ziffer 56 
geregelten Fall des Eintritts der Fälligkeit einer als Sicherheit 
bestellten Forderung vor Fälligkeit der besicherten Forderung) in 
jedem Fall, dass die besicherte Forderung fällig und die 
Verwertungsberechtigung nach den anwendbaren vertraglichen 
und gesetzlichen Bestimmungen eingetreten ist. Dies setzt 
voraus, dass dem Kunden die Verwertung der Sicherheit unter 
Bekanntgabe der Höhe der besicherten Forderung angedroht 
wurde und seit dieser Androhung zumindest ein Monat 
vergangen ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt diese Frist 
eine Woche. Die Androhung darf unterbleiben, wenn sie, etwa 
wegen unbekannten Aufenthalts des Kunden, untunlich ist. In 
diesem Fall läuft die angesprochene Frist ab Fälligkeit der 
besicherten Forderung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist ist 
zulässig, wenn bei Zuwarten ein erheblicher und dauernder 
Wertverlust droht. 
 
1 Verkauf 
 
Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, 
wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten unabhängigen 
Sachverständigen schätzen lassen. Das Ergebnis der Schätzung 
wird das Kreditinstitut dem Kunden zusammen mit der 
Aufforderung mitteilen, binnen angemessener, zwei Wochen 
nicht unterschreitender Frist einen Kaufinteressenten namhaft zu 
machen, der auch innerhalb dieser Frist zumindest den 
ermittelten Schätzwert als Kaufpreis an das Kreditinstitut 
bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der Frist kein 
Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis vom 
namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das 
Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im Namen 
des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der 
Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, 
ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 
 
 
2 Exekution und außergerichtliche Versteigerung 
 
Z 55. [...] 
 
3 Einziehung 
 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren 
verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen 
und einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit 
dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei 
drohendem erheblichem und dauerndem Wertverlust der als 
Sicherheit dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor 
ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit 
vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicherten Forderung 
eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der 
eingezogenen Forderung. 
 
 
(2) [...] 
 
VII Aufrechnung und Verrechnung 
 
A Aufrechnung 
 
2 Durch den Kunden 
 
Z 60. Der Kunde ist nur dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten 
durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut 
zahlungsunfähig ist oder die Forderung des Kunden in 
Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich 
festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. 
 
 
 
 
B Verrechnung 

Geldforderungen des Kunden ein, erfasst das Pfandrecht des 
Kreditinstituts am Guthaben auf diesem Girokonto nur den 
pfändbaren Teil dieser Eingänge. 
 
(3) [...] 
 
D Verwertung von Sicherheiten 
 
1 Allgemeines 
 
Z 52a. Die nachfolgenden Ziffern 53 bis 5756 regeln, wie das 
Kreditinstitut bei Verwertung von Sicherheiten vorgehen darf. 
Voraussetzung dafür ist (ausgenommen den in Ziffer 56 
geregelten Fall des Eintritts der Fälligkeit einer als Sicherheit 
bestellten Forderung vor Fälligkeit der besicherten Forderung) in 
jedem Fall, dass die besicherte Forderung fällig und die 
Verwertungsberechtigung nach den anwendbaren vertraglichen 
und gesetzlichen Bestimmungen eingetreten ist. Dies setzt 
voraus, dass dem Kunden die Verwertung der Sicherheit unter 
Bekanntgabe der Höhe der besicherten Forderung angedroht 
wurde und seit dieser Androhung zumindest ein Monat 
vergangen ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt diese Frist 
eine Woche. Die Androhung darf unterbleiben, wenn sie, etwa 
wegen unbekannten Aufenthalts des Kunden, untunlich ist. In 
diesem Fall läuft die angesprochene Frist ab Fälligkeit der 
besicherten Forderung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist ist 
zulässig, wenn bei Zuwarten ein erheblicher und dauernder 
Wertverlust droht. 
 
12 Verkauf 
 
Z 54. Bewegliche körperliche Sachen, die dem Kreditinstitut als 
Sicherheiten bestellt wurden und, die keinen Markt- oder 
Börsenpreis haben, wird das Kreditinstitut von einem dazu 
befugten unabhängigen Sachverständigen schätzen lassen. Das 
Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kunden 
zusammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen 
angemessener, zwei Wochen nicht unterschreitender Frist einen 
Kaufinteressenten namhaft zu machen, der auch innerhalb 
dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert als Kaufpreis 
an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb der 
Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der Kaufpreis 
vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, ist das 
Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im Namen 
des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. Der 
Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderungen, 
ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu. 
 
23 Exekution und außergerichtliche Versteigerung 
 
Z 55. [...] 
 
34 Einziehung 
 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren 
verbrieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen 
und einziehen, wenn die besicherte Forderung bei ihrer Fälligkeit 
nicht bezahlt wird. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit 
dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei 
drohendem erheblichem und dauerndem Wertverlust der als 
Sicherheit dienenden Forderung ist deren Kündigung selbst vor 
ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach Möglichkeit 
vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicherten Forderung 
eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der 
eingezogenen Forderung. 
 
(2) [...] 
 
VII Aufrechnung und Verrechnung 
 
A Aufrechnung 
 
2 Durch den Kunden 
 
Z 60. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn 
das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des 
Kunden in Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht oder 
gerichtlich festgestellt oder vom Kreditinstitut anerkannt worden 
ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, verzichtet auch in diesen 
Fällen unbedingt und unwiderruflich darauf, seine 
Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben. 
 
B Verrechnung 
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Z 61. (1) [...] 
 
(2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur 
Tilgung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen 
zunächst auf die unbesicherten Teile dieser Forderung 
anrechnen, auch wenn insofern von der Widmung durch den 
Kunden abgewichen wird. 
 
 
 
BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 
 
I Handel in Wertpapieren und anderen Werten 
 
B Durchführung 
 
Z 63. (1) Das Kreditinstitut führt Aufträge seines Kunden zum 
Kauf und Verkauf von Wertpapieren in der Regel als 
Kommissionär aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Vereinbart das Kreditinstitut mit dem Kunden hingegen einen 
Festpreis, so schließt es einen Kaufvertrag ab. 
 
 
 
 
(3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur 
Durchführungspolitik des Kreditinstitutes, auf deren Grundlage 
das Kreditinstitut – mangels anderer Weisung – die Aufträge des 
Kunden durchführen wird. Über wesentliche Änderungen der 
Durchführungspolitik wird das Kreditinstitut den Kunden 
informieren. 
 
 
 
 
 
(4) [...] 
 
C Usancen am Ausführungsort 
 
 
Z 64. Für die Ausführung sind die am Ausführungsort 
geltenden Rechtsvorschriften und Usancen maßgebend. 
 
 
 
 
F Auslandsgeschäfte 
 
Z 67. Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von 
Wertpapieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so 
entspricht der Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut 
dem Anteil, den das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am 
gesamten vom Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen 
Bestand an Wertpapieren derselben Art im Ausland 
entsprechend den jeweiligen Rechtsvorschriften und Usancen 
hält. 
 
II Verwahrung von Wertpapieren und anderen Werten 
 
B Einlösung von Wertpapieren, Bogen-Erneuerung, 
Verlosung, Kündigung 
 
Z 70. (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen Zins-
, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine und zieht deren Gegenwert 
ein. Neue Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheinbogen 
besorgt das Kreditinstitut ohne besonderen Auftrag. 
 
 
 
(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige 
Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht 

 
Z 61. (1) [...] 
 
(2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur 
Tilgung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen 
zunächst auf die unbesicherten Teile dieser Forderung 
anrechnen, auch wenn insofern von der Widmung durch den 
Kunden abgewichen wird. Das Kreditinstitut darf von diesem 
Recht nur Gebrauch machen, wenn andernfalls die 
Einbringlichkeit seiner  Forderungen  gefährdet wäre. 
 
BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 
 
I Handel in Wertpapieren und anderen Werten 
 
B Durchführung 
 
Z 63. (1) Aufträge eines Kunden zum Erwerb von Wertpapieren 
im Rahmen eines öffentlichen Angebots führt das Kreditinstitut 
als Kommissionär des Kunden aus. Es ist aber auch berechtigt, 
solche Aufträge nach entsprechender vorheriger Information des 
Kunden als Bevollmächtigter im Namen des Kunden 
auszuführen. „Öffentliches Angebot“ ist eine Mitteilung eines 
Dritten an das Publikum in jedweder Form und auf jedwede Art 
und Weise, die ausreichende Informationen über die 
Bedingungen eines Angebots (oder einer Einladung zur 
Zeichnung) von Wertpapieren oder Veranlagungen und über die 
anzubietenden Wertpapiere oder Veranlagungen enthält, um die 
Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die 
Zeichnung dieser Wertpapiere oder Veranlagungen zu 
entscheiden.  
 
(2) Das Kreditinstitut führtSonstige Aufträge seines Kunden zum 
Kauf und Verkauf von Wertpapieren führt das Kreditinstitut in der 
Regel als Kommissionär aus.(2) Vereinbart das Kreditinstitut mit 
dem Kunden hingegen einen Festpreis, so schließt es einen 
Kaufvertrag ab. 
 
(3) Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis zur 
Durchführungspolitik des Kreditinstitutes, auf deren Grundlage 
das Kreditinstitut – mangels anderer Weisung – die Aufträge des 
Kunden durchführen wird.Das Kreditinstitut führt 
Wertpapiergeschäfte nach seiner jeweils geltenden 
Ausführungspolitik aus. Das Kreditinstitut ist berechtigt, die 
Ausführungspolitik entsprechend den aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben zu ändern. Über wesentliche Änderungen der 
DurchführungspolitikAusführungspolitik wird das Kreditinstitut 
den Kunden jeweils informieren. 
 
(4) [...] 
 
C UsancenRechtsvorschriften und Handelsbräuche am 
Ausführungsort 
 
Z 64. Für die Ausführung sind die am Ausführungsort 
geltenden Rechtsvorschriften und Usancen maßgebend.Bei der 
Ausführung des Auftrags muss das Kreditinstitut gegenüber 
Dritten die am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und 
Handelsbräuche beachten. 
 
F Auslandsgeschäfte 
 
Z 67. Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von 
Wertpapieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so 
entspricht der Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut 
dem Anteil, den das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am 
gesamten vom Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen 
Bestand an Wertpapieren derselben Art im Ausland 
entsprechend den jeweiligen Rechtsvorschriften und Usancen 
hält. 
 
II Verwahrung von Wertpapieren und anderen Werten 
 
B Einlösung von Wertpapieren, Bogen-Erneuerung, 
Verlosung, Kündigung 
 
Z 70. (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung derzieht fälligen 
Zins-, Gewinn- und ErträgnisanteilscheineErträgniszahlungen 
und zieht deren Gegenwert ein. Sofern erforderlich besorgt das 
Kreditinstitut Nneue Zins-, Gewinn- und 
Erträgnisanteilscheinbogen besorgt das Kreditinstitut ohne 
besonderen Auftrag. 
 
(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige 
Maßnahmen hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht 
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das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im 
„Amtsblatt der Wiener Zeitung“ oder im „Mercur Authentischer 
Verlosungsanzeiger“ erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste 
und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- und 
Erträgnisanteilscheine ein. 
 
(3) [...] 
 
D Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen 
Maßnahmen 
 
Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 
Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, 
Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, 
Umtauschangebot, Arrosion und sonstigen wichtigen, die 
Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird das Kreditinstitut, 
wenn hierüber eine Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener 
Zeitung“ erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der 
Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig 
zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. Erteilt der 
Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das Kreditinstitut 
nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst verfallende 
Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 
 
 
 
 
III Handel in Devisen und Valuten 
 
B Termingeschäfte 
 
Z 74. (1) [...] 
 
(2) Das Kreditinstitut ist – auch ohne vorherige Vereinbarung – 
berechtigt, eine Deckung für das Verlustrisiko zu verlangen, 
wenn sich dieses Risiko nach fachkundiger Beurteilung erhöht 
oder die Vermögenslage des Kunden verschlechtert hat. Die 
Deckung ist mangels anderer Vereinbarung in Geld zu erlegen. 
An den zur Deckung erlegten Werten besteht ein Pfandrecht zu 
Gunsten des Kreditinstituts. Wird die Deckung nicht erlegt, ist 
das Kreditinstitut berechtigt, zum bestmöglichen Kurs ein 
Glattstellungsgeschäft abzuschließen. 
 
 
 
(3) [...] 
 
IV Fremdwährungskredite 
 
Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt, in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als 
Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden 
mit, dass sie zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten 
herangezogen werden.  
 
 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder 
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den 
Kunden in inländische Währung umzuwandeln, wenn 
 sich in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer 

durch die Kursentwicklung der fremden Währung das 
Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb 
angemessener Frist keine ausreichende Sicherstellung 
erlangt oder 

 aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht 
zu vertretender Umstände eine Refinanzierung in der 
fremden Währung nicht mehr möglich ist oder 
 

 der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz 
Mahnung nicht zurückgeführt wird. 

 
V Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und 
Scheckverkehr 
 
D Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 
 
 
Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in 
Z 41 (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer mit dem vollen 
Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut angefallenen 
Spesen belasten; bei auf fremde Währung lautenden Papieren 
trägt der Kunde auch das Kursrisiko. 
 

das Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im 
„Amtsblatt der Wiener Zeitung“ oder im „Mercur Authentischer 
Verlosungsanzeiger“ erscheinen. Das Kreditinstitut löstzieht 
verloste und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- und 
ErträgnisanteilscheineErträgniszahlungen ein. 
 
(3) [...] 
 
D Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen 
Maßnahmen 
 
Z 72. Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, 
Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, 
Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, 
Umtauschangebot, Arrosion, Dividenden- oder 
Kuponauszahlung, zu der der Kunde ein Wahlrecht ausüben 
könnte, Aktiensplit, Wandlung von Wandelanleihen, Buchung 
oder Ausübung der Option bei Optionsscheinen und sonstigen 
wichtigen, die Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird das 
Kreditinstitut, wenn hierüber eine Bekanntmachung im „Amtsblatt 
der Wiener Zeitung“ erschienen ist oder dem Kreditinstitut 
namens der Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer 
rechtzeitig zukommt, den Kunden zu benachrichtigen versuchen. 
Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das 
Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst verfallende 
Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten. 
 
III Handel in Devisen und Valuten 
 
B Termingeschäfte 
 
Z 74. (1) [...] 
 
(2) Das Kreditinstitut ist – auch ohne vorherige Vereinbarung – 
berechtigt, eine Deckung für das Verlustrisiko zu verlangen, 
wenn sich dieses Risiko nach fachkundiger Beurteilung so 
erhöht oder die Vermögenslage des Kunden so verschlechtert 
hat, dass die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem 
Termingeschäft gefährdet ist. Die Deckung ist mangels anderer 
Vereinbarung in Geld zu erlegen. An den zur Deckung erlegten 
Werten besteht ein Pfandrecht zu Gunsten des Kreditinstituts. 
Wird die Deckung nicht erlegt, ist das Kreditinstitut berechtigt, 
zum bestmöglichen Kurs ein Glattstellungsgeschäft 
abzuschließen. 
 
(3) [...] 
 
IV Fremdwährungskredite 
 
Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt, in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als 
Sicherheitsleistung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Zahlung mit, dass 
sie sofort zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten herangezogen 
werdenwird.  
 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder 
Währung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den 
Kunden in inländische Währung umzuwandeln, wenn 
 sich in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer 

durch die Kursentwicklung der fremden Währung das 
Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb 
angemessener Frist keine ausreichende Sicherstellung 
erlangt, oder 

 aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht 
zu vertretender Umstände eine Refinanzierung des einem 
Unternehmer gewährten Kredits in der fremden Währung 
nicht mehr möglich ist, oder 

 der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz 
Mahnung nicht zurückgeführt wird. 

 
V Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und 
Scheckverkehr 
 
D Rechte und Pflichten des Kreditinstituts im Falle 
unterbliebener Einlösung 
 
Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in 
Z 41 (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer mit dem vollen 
Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut angefallenen 
Spesen belasten; bei auf fremde Währung lautenden Papieren 
trägt der Kunde auch das Kursrisikogeht die Kursdifferenz 
zwischen dem Zeitpunkt der Diskontierung und der 
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Z 80. In diesen Fällen sowie bei Rückbelastungen von „Eingang 
vorbehalten“ Gutschriften (Z 41) verbleiben dem Kreditinstitut die 
wertpapierrechtlichen Ansprüche auf Zahlung des vollen 
Betrages mit Nebenforderungen gegen den Kunden und jeden 
aus dem Papier Verpflichteten bis zur Abdeckung eines aus 
einer solchen Rückbelastung entstandenen Schuldsaldos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 81. Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der 
dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde 
liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen 
Rechte aus den zugrunde liegenden Geschäften einschließlich 
der damit zusammenhängenden Sicherheiten verlangen. Das 
Kreditinstitut braucht bei ihm zahlbar gestellte Papiere nur 
einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden rechtzeitig 
eingegangen und hinreichende Deckung vorhanden ist. 
 

Rückbelastung zulasten bzw. zu Gunsten des Kunden. 
 
Z 80. In diesenallen Fällen sowie beider Rückbelastungen von 
„Eingang vorbehalten“ Gutschriften (Z 41) diskontierter oder zum 
Inkasso übernommener und Eingang vorbehalten 
gutgeschriebener Einzugspapiere verbleiben dem Kreditinstitut 
die wertpapierrechtlichen Ansprüche auf Zahlung des vollen 
Betrages mit Nebenforderungen gegen den Kunden und jeden 
aus dem Papier Verpflichteten bis zur Abdeckung eines aus 
einer solchen Rückbelastung entstandenen Schuldsaldos. Bis 
dahin kann das Kreditinstitut zur Besicherung seiner Ansprüche 
aus der Rückbelastung auch vom Kunden die Übertragung der 
dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde 
liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen 
Rechte aus den zugrunde liegenden Geschäften einschließlich 
der damit zusammenhängenden Sicherheiten verlangen. 
 
E Einlösung durch das Kreditinstitut 
 
Z 81. Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der 
dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde 
liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen 
Rechte aus den zugrunde liegenden Geschäften einschließlich 
der damit zusammenhängenden Sicherheiten verlangen. Das 
Kreditinstitut braucht bei ihm zahlbar gestellte Papiere nur 
einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden rechtzeitig 
eingegangen und hinreichende Deckung vorhanden ist. 
 

 
Bedingungen für Electronic Banking-Leistungen (Internet Banking und ELBA 

business) und Telefonservice-Leistungen der Raiffeisenbank 
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

 

Fassung 2017 
 
1. Zweck 
 
 
Die vorliegenden Bedingungen regeln die Kommunikation 
zwischen dem Kunden und der Raiffeisenbank auf 
elektronischem Weg („Electronic Banking“), dh über  
 die bei Abschluss der Teilnahmevereinbarung 

bekanntgegebenen Internetseiten der Raiffeisenbank oder 
 
 eine Datenkommunikationsleitung, über die der Kunde auf 

eigene Kosten unter Verwendung eines von der 
Raiffeisenbank zur Verfügung gestellten oder eines anderen 
“Multi–Bank Standard- Programms“ die Kommunikation mit 
dem Rechenzentrum der Raiffeisenbank aufbauen kann. 

 
[...] 
 
 
Die konkret im Rahmen von Electronic Banking verfügbaren 
Dienstleistungen werden bei Abschluss der 
Teilnahmevereinbarung bekannt gegeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identifikationsmerkmale 
Jeder Verfüger erhält von der Raiffeisenbank folgende 
Identifikationsmerkmale: 
 eine Verfügernummer 
 eine persönliche Identifikationsnummer (nachstehend „PIN“) 

Fassung 2018 
 
1. Zweck, Teilnahmevereinbarung 
 
a) Electronic Banking 
Die vorliegenden Bedingungen regeln die Kommunikation 
zwischen dem Kunden und der Raiffeisenbank auf 
elektronischem Weg („Electronic Banking“), dh über  
 die bei Abschluss der Teilnahmevereinbarung 

bekanntgegebenen Internetseiten der Raiffeisenbank 
(„Internet Banking“) oder 

 eine Datenkommunikationsleitung, über die der Kunde auf 
eigene Kosten unter Verwendung eines von der 
Raiffeisenbank zur Verfügung gestellten oder eines anderen 
“Multi–Bank Standard- Programms“ die Kommunikation mit 
dem Rechenzentrum der Raiffeisenbank aufbauen kann 
(„ELBA business“). 

[...] 
 
b) Teilnahmevereinbarung, Dauer und Beendigung 
Die konkret im Rahmen von Electronic Banking verfügbaren 
Dienstleistungen werden bei Abschluss der 
Teilnahmevereinbarung bekannt gegeben.  
Die Teilnahmevereinbarung wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Sie endet jedenfalls mit der Beendigung der 
Kontoverbindung des Kontoinhabers.  
Der Kontoinhaber kann die Teilnahmevereinbarung jederzeit 
zum Letzten eines jeden Monats kündigen. Kündigungen, die 
am letzten Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, 
wirken erst zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats.  
Die Raiffeisenbank kann die Teilnahmevereinbarung unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen.  
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die 
Teilnahmevereinbarung vom Kontoinhaber und von der 
Raiffeisenbank mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden.  
Bestehende Verpflichtungen des Kontoinhabers werden durch 
die Kündigung oder vorzeitige Auflösung nicht berührt und sind 
zu erfüllen. 
Laufende periodische Entgelte für die Teilnahme am Electronic 
Banking werden dem Kontoinhaber, der Verbraucher ist, bei 
Beendigung der Teilnahmevereinbarung anteilig rückerstattet. 
 
4. Identifikationsmerkmale 
Jeder Verfüger erhält von der Raiffeisenbank folgende 
Identifikationsmerkmale: 
 eine Verfügernummer 
 eine persönliche Identifikationsnummer (nachstehend „PIN“) 
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 nur einmal zu verwendende Transaktionsnummern 
(nachstehend „TAN“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung 
erhält jeder Kunde zusätzlich eine zugeordnete 
Kommunikationsberechtigung (Lizenznummer) und ein jederzeit 
änderbares Passwort. 
Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das 
Zusammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die 
Autorisierung jeweils von den gemeinsam 
dispositionsberechtigten Verfügern veranlasst werden.  
Die PIN kann vom Verfüger über Electronic Banking jederzeit 
geändert werden.  
Neue TAN werden dem Verfüger von der Raiffeisenbank 
zeitgerecht auf dem in der Teilnahmevereinbarung festgelegten 
Weg zur Verfügung gestellt oder vom Verfüger mittels der von 
der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellten Einrichtungen 
ermittelt. Die Raiffeisenbank kann mit dem Verfüger eine von der 
Teilnahmevereinbarung abweichende Übermittlungsart 
vereinbaren. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass der 
Verfüger über Electronic Banking die Übermittlung einer für 
einen bestimmten Auftrag benötigten TAN an einen vom 
Verfüger bekannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft 
(„Raiffeisen smsTAN“). Bei Wertpapiertransaktionen kann der 
Verfüger ein wieder verwendbares Transaktions-Passwort 
definieren; die Definition des Transaktions-Passwortes, eine 
Änderung oder ein Widerruf des Transaktions-Passwortes sind 
vom Verfüger selbst durch Eingabe einer TAN zu bestätigen. 
 
In der mobilen Version von Electronic Banking (ELBA-App) kann 
der Verfüger den Fingerprint als weiteres Identifikationsmerkmal 
aktivieren. Dadurch wird dem Verfüger ein Zugriff auf das 
Electronic Banking mit einem am mobilen Endgerät des 
Verfügers gespeicherten Fingerprint anstelle der Eingabe der 
PIN ermöglicht. Die Verwendung des Fingerprints ist nur auf 
mobilen Endgeräten mit integriertem Fingerprintsensor und 
einem dort gespeicherten Fingerprint möglich und erfordert die 
Aktivierung des Fingerprints in der ELBA-App durch den 
Verfüger.  
 
 
 
 
 
 
Die Aktivierung erfolgt durch 
 Einstieg in die ELBA-App unter Eingabe von 

Verfügernummer, Bundesland der Raiffeisenbank und PIN 
oder von Benutzername, Passwort und PIN 

 und Bestätigung der Aktivierung des Fingerprints durch 
Eingabe einer gültigen TAN.  

 
 
 
 
Eine Deaktivierung des Fingerprints kann vom Verfüger jederzeit 
im Bereich „Einstellungen“ der ELBA-App erfolgen. Bei Verlust 
oder Diebstahl des mobilen Endgerätes kann vom Verfüger die 
Deaktivierung des Fingerprints auch bei der Raiffeisenbank 
veranlasst werden. Eine Änderung der PIN führt ebenso 
automatisch zu einer Deaktivierung des Fingerprints; eine 
neuerliche Aktivierung ist jedoch jederzeit im Bereich 
„Einstellungen“ der ELBA-App möglich. Der Verfüger hat 
sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf das 
mobile Endgerät haben.  
 
Der Fingerprint ist ausschließlich am mobilen Endgerät des 
Verfügers gespeichert. Kann das mobile Endgerät des Kunden 
den Fingerprint nicht erkennen, bedarf es für den Einstieg in die 
ELBA-App neben den sonstigen vereinbarten 
Identifikationsmerkmalen der Eingabe der PIN. 
 

 nur einmal zu verwendende Transaktionsnummern 
(nachstehend „TAN“) 

 
a) Zugriff auf Electronic Banking 
 
(i) Für den Zugriff auf das Electronic Banking sind einzugeben 
 die Verfügernummer und eine persönliche 

Identifikationsnummer („nachstehend PIN“), die beide von 
der Raiffeisenbank vergeben werden, oder 

 der Benutzername, das Passwort und die PIN. 
Je nach Einstiegsart ist zuvor auch das Bundesland der 
Raiffeisenbank einzugeben. 
Bei dreifacher Falscheingabe der PIN sind auch die IBAN oder 
Depotnummer und die Bankleitzahl der Raiffeisenbank 
einzugeben. 
Bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung 
erhält jeder Kunde zusätzlich eine zugeordnete 
Kommunikationsberechtigung (Lizenznummer) und ein jederzeit 
änderbares Passwort. 
Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das 
Zusammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die 
Autorisierung jeweils von den gemeinsam 
dispositionsberechtigten Verfügern veranlasst werden.  
Die PIN kann vom Verfüger über Electronic Banking jederzeit 
geändert werden.  
Neue TAN werden dem Verfüger von der Raiffeisenbank 
zeitgerecht auf dem in der Teilnahmevereinbarung festgelegten 
Weg zur Verfügung gestellt oder vom Verfüger mittels der von 
der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellten Einrichtungen 
ermittelt. Die Raiffeisenbank kann mit dem Verfüger eine von der 
Teilnahmevereinbarung abweichende Übermittlungsart 
vereinbaren. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass der 
Verfüger über Electronic Banking die Übermittlung einer für 
einen bestimmten Auftrag benötigten TAN an einen vom 
Verfüger bekannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft 
(„Raiffeisen smsTAN“). Bei Wertpapiertransaktionen kann der 
Verfüger ein wieder verwendbares Transaktions-Passwort 
definieren; die Definition des Transaktions-Passwortes, eine 
Änderung oder ein Widerruf des Transaktions-Passwortes sind 
vom Verfüger selbst durch Eingabe einer TAN zu bestätigen. 
 
(ii) In der mobilen Version von Electronic Banking (ELBA-App) 
kann der Verfüger den Fingerprintbiometrische 
Erkennungsmerkmale (wie zB Fingerprint oder 
Gesichtserkennung) als weiteres Identifikationsmerkmale 
aktivieren. Dadurch wird dem Verfüger ein Zugriff auf das 
Electronic Banking mit einem am mobilen Endgerät des 
Verfügers gespeicherten Fingerprintbiometrischen 
Erkennungsmerkmal anstelle der Eingabe der PIN ermöglicht. 
Die Verwendung des Fingerprintsbiometrischen 
Erkennungsmerkmals ist nur auf mobilen Endgeräten mit 
integriertem Fingerprintsensordafür geeigneter technischer 
Ausstattung und einemden dort gespeicherten 
Fingerprintbiometrischen Erkennungsmerkmalen möglich. 
undDie Verwendung erfordert die Aktivierung des 
Fingerprintsbiometrischen Erkennungsmerkmals in der ELBA-
App durch den Verfüger.  
Die Aktivierung erfolgt durch 
 Einstieg in die ELBA-App unter Eingabe von 

Verfügernummer, Bundesland der Raiffeisenbank und PIN 
oder von Benutzername, Passwort und PIN und 

 und Bestätigung der Aktivierung des Fingerprints durch 
Eingabe einer gültigen TAN (siehe nachstehend Punkt 4b).  

Nach erstmaliger Aktivierung eines biometrischen 
Erkennungsmerkmals kann der Verfüger ohne weiteres auf ein 
anderes vom Endgerät unterstütztes biometrisches Merkmal 
umstellen.  
Eine Deaktivierung des Fingerprintsbiometrischen 
Erkennungsmerkmals kann vom Verfüger jederzeit im Bereich 
„Einstellungen“ der ELBA-App erfolgen. Bei Verlust oder 
Diebstahl des mobilen Endgerätes kannhat vomder Verfüger die 
Deaktivierung des Fingerprints auch bei der Raiffeisenbank 
veranlasst werdenzu veranlassen. Eine Änderung der PIN führt 
ebenso automatisch zu einer Deaktivierung, des Fingerprints; 
eine neuerliche Aktivierung ist jedoch jederzeit im Bereich 
„Einstellungen“ der ELBA-App möglich. Der Verfüger hat 
sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf das 
mobile Endgerät haben.  
Der FingerprintDie biometrischen Erkennungsmerkmale istsind 
ausschließlich am mobilen Endgerät des Verfügers gespeichert. 
Kann das mobile Endgerät des KundenVerfügers den 
Fingerprintdas biometrische Erkennungsmerkmal nicht 
erkennen, bedarf es für den Einstieg in die ELBA-App neben den 
sonstigen vereinbarten Identifikationsmerkmalen der Eingabe 
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Für den Zugriff auf das von der Raiffeisenbank zur Verfügung 
gestellte Electronic Banking sind je nach Einstiegsart das 
Bundesland der Raiffeisenbank, Verfügernummer und die PIN 
oder der Benutzername, das Passwort und die PIN einzugeben. 
Anstelle Eingabe der PIN kann in der mobilen Version des 
Electronic Banking ein aktivierter Fingerprint verwendet werden. 
Darüber hinaus, bei dreifacher Falscheingabe der PIN, sind auch 
die IBAN oder Depotnummer und die Bankleitzahl der 
Raiffeisenbank einzugeben. Bei Erteilung von Aufträgen sowie 
für andere verbindliche Erklärungen des Verfügers ist zusätzlich 
eine TAN einzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Raiffeisenbank kann nach entsprechender Verständigung 
der Verfüger auch noch weitere Identifikationsmerkmale für den 
Zugriff, die Erteilung von Aufträgen und die Abgabe anderer 
verbindlicher Erklärungen im Rahmen des Electronic Banking 
vorsehen.  
 
 
In welchem Umfang an Stelle von Verfügernummer, PIN und 
TAN bzw. Benutzername, Passwort und PIN auch eine von der 
Raiffeisenbank akzeptierte elektronische Signatur verwendet 
werden kann und welche elektronischen Signaturen die 
Raiffeisenbank akzeptiert, wird über Electronic Banking, 
insbesondere die dafür verwendete Internetseite der 
Raiffeisenbank, bekannt gegeben. Soweit in diesen 
Bedingungen auf Identifikationsmerkmale Bezug genommen 
wird, gilt die betreffende Bestimmung – soweit nicht anders 
gesagt – auch für die zur Signaturerstellung erforderlichen 
Identifikationsmerkmale (insbesondere eine Signaturkarte oder 
einen anderen zur Signaturerstellung erforderlichen Datenträger 
und eine Signatur-PIN). 
Ist ein Kontoinhaber Unternehmer im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, trägt er das Risiko der von der 
Raiffeisenbank unverschuldet nicht erkannten Verwendung der 
Identifikationsmerkmale durch Unbefugte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Auftragsbearbeitung im Electronic Banking 
Unmittelbar nach vollständiger Eingabe der vereinbarten 
Identifikationsmerkmale und vollständiger Eingabe der Daten 
eines Auftrages bestätigt die Raiffeisenbank dem Verfüger den 
Erhalt der Daten. Bei Aufträgen, die unter Verwendung einer von 
der Bank akzeptierten elektronischen Signatur erteilt werden, 
erfolgt nach Einlangen des Auftrags in der Datenverarbeitung 
der Bank und vor der weiteren Bearbeitung die Prüfung der 
Gültigkeit des zugehörigen Zertifikats. 
Eingehende Aufträge, die vom vereinbarten Leistungsumfang 
erfasst sind, werden im Rahmen des banküblichen 

der PIN. 
Für den Zugriff auf das von der Raiffeisenbank zur Verfügung 
gestellte Electronic Banking sind je nach Einstiegsart das 
Bundesland der Raiffeisenbank, Verfügernummer und die PIN 
oder der Benutzername, das Passwort und die PIN einzugeben. 
Anstelle Eingabe der PIN kann in der mobilen Version des 
Electronic Banking ein aktivierter Fingerprint verwendet werden. 
Darüber hinaus, bei dreifacher Falscheingabe der PIN, sind auch 
die IBAN oder Depotnummer und die Bankleitzahl der 
Raiffeisenbank einzugeben. Bei Erteilung von Aufträgen sowie 
für andere verbindliche Erklärungen des Verfügers ist zusätzlich 
eine TAN einzugeben. 
 
b) Erteilung von Aufträgen und Abgabe von Erklärungen 
Bei Erteilung von Aufträgen sowie für andere verbindliche 
Erklärungen des Verfügers ist zusätzlich eine nur einmal 
verwendbare Transaktionsnummer („TAN“) einzugeben.  
Neue TAN werden dem Verfüger von der Raiffeisenbank 
zeitgerecht auf dem in der Teilnahmevereinbarung festgelegten 
Weg zur Verfügung gestellt oder vom Verfüger mittels der von 
der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellten Einrichtungen 
ermittelt. Die Raiffeisenbank kann mit dem Verfüger eine von der 
Teilnahmevereinbarung abweichende Übermittlungsart 
vereinbaren. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass der 
Verfüger über Electronic Banking die Übermittlung einer für 
einen bestimmten Auftrag benötigten TAN an einen vom 
Verfüger bekannt gegebenen Mobiltelefon-Anschluss abruft 
(„Raiffeisen smsTAN“). 
 
c) Weitere Identifikationsmerkmale 
Die Raiffeisenbank kann nach entsprechender Verständigung 
der Verfüger auch noch weitere Identifikationsmerkmale für den 
Zugriff, die Erteilung von Aufträgen und die Abgabe anderer 
verbindlicher Erklärungen im Rahmen des Electronic Banking 
vorsehen.  
 
d) Elektronische Signatur 
In welchem Umfang an Stelle von Verfügernummer, PIN und 
TAN bzw. Benutzername, Passwort und PIN auch eine von der 
Raiffeisenbank akzeptierte elektronische Signatur verwendet 
werden kann und welche elektronischen Signaturen die 
Raiffeisenbank akzeptiert, wird über Electronic Banking, 
insbesondere die dafür verwendete Internetseite der 
Raiffeisenbank, bekannt gegeben. Soweit in diesen 
Bedingungen auf Identifikationsmerkmale Bezug genommen 
wird, gilt die betreffende Bestimmung – soweit nicht anders 
gesagt – auch für die zur Signaturerstellung erforderlichen 
Identifikationsmerkmale (insbesondere eine Signaturkarte oder 
einen anderen zur Signaturerstellung erforderlichen Datenträger 
und eine Signatur-PIN). 
Ist ein Kontoinhaber Unternehmer im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, trägt er das Risiko der von der 
Raiffeisenbank unverschuldet nicht erkannten Verwendung der 
Identifikationsmerkmale durch Unbefugte. 
 
e) Transaktionspasswort bei Wertpapiertransaktionen 
Bei Wertpapiertransaktionen kann der Verfüger ein wieder 
verwendbares Transaktions-Passwort definieren; die Definition 
des Transaktions-Passwortes, eine Änderung oder ein Widerruf 
des Transaktions-Passwortes sind vom Verfüger selbst durch 
Eingabe einer TAN zu bestätigen. 
 
f) Datenkommunikationsleitung 
Bei Kommunikation über eine Datenkommunikationsleitung 
erhält jeder Kunde zusätzlich eine zugeordnete 
Kommunikationsberechtigung (Lizenznummer) und ein jederzeit 
änderbares Passwort. 
 
g) Zusammenwirken mehrerer Verfüger 
Ist die Inanspruchnahme einzelner Anwendungen nur durch das 
Zusammenwirken mehrerer Verfüger möglich, muss die 
Autorisierung jeweils von den gemeinsam 
dispositionsberechtigten Verfügern veranlasst werden. 
 
5. Auftragsbearbeitung im Electronic Banking 
Unmittelbar nach vollständiger Eingabe der vereinbarten 
Identifikationsmerkmale und vollständiger Eingabe der Daten 
eines Auftrages bestätigt die Raiffeisenbank dem Verfüger den 
Erhalt der Daten. Bei Aufträgen, die unter Verwendung einer von 
der Bank akzeptierten elektronischen Signatur erteilt werden, 
erfolgt nach Einlangen des Auftrags in der Datenverarbeitung 
der Bank und vor der weiteren Bearbeitung die Prüfung der 
Gültigkeit des zugehörigen Zertifikats. 
Eingehende Aufträge, die vom vereinbarten Leistungsumfang 
erfasst sind, werden im Rahmen des banküblichen 
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Arbeitsablaufes bearbeitet. 
Über Electronic Banking erteilte Aufträge können nach Eingabe 
aller zur Freigabe erforderlichen Identifikationsmerkmale nur 
dann in Electronic Banking widerrufen werden, wenn dafür eine 
Stornomöglichkeit angezeigt wird. 
 
6. Sorgfaltspflichten der Verfüger und Haftung 
Jeden Verfüger treffen nachstehende Sorgfaltspflichten: 
A. Die Identifikationsmerkmale müssen geheim gehalten 

werden. Es ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen 
Zugriff auf die Identifikationsmerkmale haben. Ist 
Übermittlung der TAN über einen Mobiltelefonanschluss 
vereinbart, ist für die Gültigkeitsdauer der TAN auch 
sicherzustellen, dass Dritte keinen Zugriff auf die Telefone 
dieses Mobiltelefonanschlusses haben. 

 
 
 
B. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter 

Kenntnis von den Identifikationsmerkmalen haben könnte, 
hat der Verfüger unverzüglich die in Punkt 7. vorgesehenen 
Schritte zu setzen. 

 
C. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.  
D. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die 

Sicherheitshinweise sind einzuhalten.  
E. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der 

Raiffeisenbank in Anspruch genommen wird, müssen sich 
in technisch einwandfreiem Zustand befinden. Es darf von 
ihnen keine die technischen Einrichtungen (Hardware, 
Software) der Raiffeisenbank oder anderer Kunden 
schädigenden Einflüsse ("Viren" u. Ä.) ausgehen.  

Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass alle zu seinem 
Konto oder Depot als Verfüger vorgemerkten Personen diese 
Sorgfaltspflichten kennen und erfüllen. 
Aufträge der Verfüger werden zulasten des Kontos auf 
Rechnung des Kontoinhabers durchgeführt. Allfällige 
Überziehungen des Kontos werden im Rahmen des Electronic 
Banking auch zugelassen, wenn sie auf Verfügungen eines 
Zeichnungsberechtigten zurückgehen. Für derartige 
Überziehungen haftet der Kontoinhaber uneingeschränkt. 
 
 
 
 
 
7. Sperre der Zugriffsberechtigung 
[...] 
 
Bei Verlust der von der Raiffeisenbank ausgegebenen bzw. vom 
Verfüger erstellten Identifikationsmerkmale, bei Verlust der zur 
Erstellung einer elektronischen Signatur erforderlichen 
Identifikationsmerkmale (insbesondere einer Signaturkarte oder 
eines anderen zur Signaturerstellung erforderlichen 
Datenträgers) oder bei Bestehen des Verdachtes, dass eine 
unbefugte Person von diesen Identifikationsmerkmalen Kenntnis 
erlangt hat, ist der Verfüger verpflichtet, die Sperre der 
betroffenen Zugriffsberechtigungen zu veranlassen. Sollte eine 
sofortige Sperre der Zugriffsberechtigung auf den vorstehend 
beschriebenen Wegen nicht möglich sein, wird der Verfüger 
zunächst die PIN ändern oder im Sperrfenster (aufrufbar unter 
der Rubrik „Sicherheit“ des Electronic Banking) die Sperre der 
Zugriffsberechtigung herbeiführen. Auch in diesem Fall wird der 
Verfüger zum frühest möglichen Zeitpunkt die Sperre auf dem 
vorstehend beschriebenen Weg veranlassen. 
 
 
 
 
[...] 
 
Nach vierfacher Falscheingabe der PIN im Sperrfenster wird der 
Zugriff automatisch gesperrt. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, 
den Zugriff eines Verfügers auf das von der Raiffeisenbank zur 
Verfügung gestellte Electronic Banking ohne Mitwirkung des 
Kontoinhabers oder des Verfügers zu sperren, wenn 
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Electronic Banking dies rechtfertigen; 
ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung der Identifikationsmerkmale besteht; oder  
iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im 

Zusammenhang mit einer mit dem Electronic Banking 
verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist und  

Arbeitsablaufes bearbeitet. 
Über Electronic Banking erteilte Aufträge können nach Eingabe 
aller zur Freigabe erforderlichen Identifikationsmerkmale nur 
dann in Electronic Banking widerrufen werden, wenn dafür eine 
Stornomöglichkeit angezeigt wird. 
 
6. Sorgfaltspflichten der Verfüger und Haftung 
Jeden Verfüger treffen nachstehende Sorgfaltspflichten: 
Ai. Die Identifikationsmerkmale müssen geheim gehalten 

werden. Es ist sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keinen 
Zugriff auf die Identifikationsmerkmale haben. Zulässig ist 
die Weitergabe von Identifikationsmerkmalen an 
Zahlungsauslösedienstleister oder Kontoinformations-
dienstleister. Ist Übermittlung der TAN über einen 
Mobiltelefonanschluss vereinbart, ist für die 
Gültigkeitsdauer der TAN auch sicherzustellen, dass Dritte 
keinen Zugriff auf die Telefone dieses 
Mobiltelefonanschlusses haben. 

Bii. Wenn der Verdacht besteht, dass ein unbefugter Dritter 
Kenntnis von dendie Möglichkeit zum Missbrauch eines 
IdentifikationsmerkmalenIdentifikationsmerkmals erlangt 
haben könnte, hat der Verfüger unverzüglich die in Punkt 7. 
vorgesehenen Schritte zu setzen. 

Ciii. Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.  

Div. Die vertraglichen Regelungen, die Benutzerführung und die 
Sicherheitshinweise sind einzuhalten.  

Ev. Die EDV-Einrichtungen, über die das Electronic Banking der 
Raiffeisenbank in Anspruch genommen wird, müssen sich 
in technisch einwandfreiem Zustand befinden. Es darf von 
ihnen keine die technischen Einrichtungen (Hardware, 
Software) der Raiffeisenbank oder anderer Kunden 
schädigenden Einflüsse ("Viren" u. Ä.) ausgehen.  

Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass alle zu seinem 
Konto oder Depot als Verfüger vorgemerkten Personen diese 
Sorgfaltspflichten kennen und erfüllen. 
Aufträge der Verfüger werden zulasten des Kontos auf 
Rechnung des Kontoinhabers durchgeführt. Allfällige 
Überziehungen des Kontos werden im Rahmen des Electronic 
Banking auch zugelassen, wenn sie auf Verfügungen eines 
Zeichnungsberechtigten zurückgehen. Für derartige 
Überziehungen haftet der Kontoinhaber uneingeschränkt. 
Unternehmer haften für Schäden, die der Raiffeisenbank aus der 
Verletzung dieser Sorgfaltspflichten durch einen Verfüger 
entstehen, bei jeder Art des Verschuldens des Verfügers 
betraglich unbegrenzt. 
 
7. Sperre der Zugriffsberechtigung 
[...] 
 
Bei Verlust der von der Raiffeisenbank ausgegebenen bzw. vom 
Verfüger erstellten Identifikationsmerkmale, bei Verlust der zur 
Erstellung einer elektronischen Signatur erforderlichen 
Identifikationsmerkmale (insbesondere einer Signaturkarte oder 
eines anderen zur Signaturerstellung erforderlichen 
Datenträgers) oder bei Bestehen des Verdachtes, dass eine 
unbefugte Person von diesen Identifikationsmerkmalen 
Kenntnisdie Möglichkeit zum Missbrauch eines 
Identifikationsmerkmals erlangt hat, ist der Verfüger verpflichtet, 
wenn (wie zB bei einem biometrischen Erkennungsmerkmal) 
möglich das Identifikationsmerkmal zu deaktivieren oder 
ansonsten die Sperre der betroffenen Zugriffsberechtigungen zu 
veranlassen. Sollte eine sofortige Sperre der 
Zugriffsberechtigung auf den vorstehend beschriebenen Wegen 
nicht möglich sein, wird der Verfüger zunächst die PIN ändern 
oder im Sperrfenster (aufrufbar unter der Rubrik „Sicherheit“ des 
Electronic Banking) die Sperre der Zugriffsberechtigung 
herbeiführen. Auch in diesem Fall wird der Verfüger zum frühest 
möglichen Zeitpunkt die Sperre auf dem vorstehend 
beschriebenen Weg veranlassen. 
[...] 
 
Nach vierfacher Falscheingabe der PIN im Sperrfenster wird der 
Zugriff automatisch gesperrt. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, 
den Zugriff eines Verfügers auf das von der Raiffeisenbank zur 
Verfügung gestellte Electronic Banking ohne Mitwirkung des 
Kontoinhabers oder des Verfügers zu sperren, wenn 
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Electronic Banking dies rechtfertigen; 
ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung der Identifikationsmerkmale besteht; oder  
iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im 

Zusammenhang mit einer mit dem Electronic Banking 
verbundenen KreditlinieKreditgewährung (eingeräumte 
Kontoüberziehung oder Überschreitung oder Überziehung) 
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 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist,  

 oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
ist oder diese unmittelbar droht.  

Die Aufhebung einer Sperre ist nur durch die Raiffeisenbank 
möglich. Es bedarf dazu einer Weisung des Kontoinhabers oder 
– soweit es die Aufhebung der vom Zeichnungsberechtigten 
veranlassten Sperre seines eigenen Zugriffs betrifft - des 
Zeichnungsberechtigten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Haftung für die EDV-Organisation im Rahmen des 
Wertpapierservices von Electronic Banking 
 
Die Raiffeisenbank stellt den Kunden, deren Anfragen und 
Aufträge sie während der Öffnungszeiten stets auch persönlich 
entgegennimmt, ein dem Stand der Technik entsprechendes, 
möglichst sicheres System für alle Funktionen des Electronic 
Banking zur Verfügung und wird es laufend dem technischen 
Fortschritt anpassen. Die ausnahmslose Verfügbarkeit oder 
Funktionstüchtigkeit kann von der Raiffeisenbank nicht 
gewährleistet werden, weil mit allen technischen Systemen ein 
Ausfalls- und Störungsrestrisiko verbunden ist. Zwischen 
Kreditinstitut und Kunden besteht Einvernehmen, dass der 
technische Aufwand in eine angemessene Relation zu den damit 
verbundenen Kosten zu setzen ist, um dem Kunden eine 
zugleich sichere und kostengünstige EDV-Organisation zur 
Verfügung zu stellen. 
Im Rahmen des Wertpapierservices von Electronic Banking 
haftet die Raiffeisenbank für Systemausfälle oder –störungen 
ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von der 
Raiffeisenbank zurechenbaren Personen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Informationen und Erklärungen der Raiffeisenbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicht nachgekommen ist und  
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist,  

 oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
ist oder diese unmittelbar droht.  

Die Aufhebung einer Sperre ist nur durch die Raiffeisenbank 
möglich. Es bedarf dazu einer Weisung des Kontoinhabers oder 
– soweit es die Aufhebung der vom Zeichnungsberechtigten 
veranlassten Sperre seines eigenen Zugriffs betrifft - des 
Zeichnungsberechtigten. 
Die Raiffeisenbank wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre des Zugriffs oder der Gründe für die Sperre des 
Zugriffs nicht österreichischen oder unionsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen 
zuwiderlaufen würde – von der Sperre des Zugriffs durch einen 
Kontoinformationsdienstleister bzw. Zahlungsauslösedienstleis-
ter auf das Konto des Kunden und über die Gründe für die 
Sperre des Zugriffs in der mit dem Kunden vereinbarten 
Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren.  
 
8. Haftung der Raiffeisenbank gegenüber Unternehmern für 
die EDV-OrganisationFehlfunktionen im Rahmen des 
Wertpapierservices von Electronic Banking 
Die Raiffeisenbank stellt den Kunden, deren Anfragen und 
Aufträge sie während der Öffnungszeiten stets auch persönlich 
entgegennimmt, ein dem Stand der Technik entsprechendes, 
möglichst sicheres System für alle Funktionen des Electronic 
Banking zur Verfügung und wird es laufend dem technischen 
Fortschritt anpassen. Die ausnahmslose Verfügbarkeit oder 
Funktionstüchtigkeit kann von der Raiffeisenbank nicht 
gewährleistet werden, weil mit allen technischen Systemen ein 
Ausfalls- und Störungsrestrisiko verbunden ist. Zwischen 
Kreditinstitut und Kunden besteht Einvernehmen, dass der 
technische Aufwand in eine angemessene Relation zu den damit 
verbundenen Kosten zu setzen ist, um dem Kunden eine 
zugleich sichere und kostengünstige EDV-Organisation zur 
Verfügung zu stellen. 
Im Rahmen des Wertpapierservices von Electronic Banking 
haftet die Raiffeisenbank für Systemausfälle oder –störungen 
ausschließlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von der 
Raiffeisenbank zurechenbaren Personen.Im Verhältnis zu 
Kunden, die Unternehmer sind, haftet die Raiffeisenbank für 
durch Fehlfunktionen im Electronic Banking verursachte 
Schäden nur dann, wenn diese Fehlfunktionen auf von der 
Raiffeisenbank zu vertretendes grob schuldhaftes Verhalten 
zurückzuführen sind. Sollte diese Haftungsbegrenzung aus 
welchen Gründen immer nicht wirksam sein und die 
Raiffeisenbank gegenüber einem Unternehmer für Schäden 
haften, ohne dass ein von der Raiffeisenbank zu vertretendes 
Verschulden vorläge, so ist diese Haftung pro schädigendem 
Ereignis und geschädigtem Kontoinhaber auf EUR 20.000,00 
und überdies insgesamt gegenüber allen Kunden auf höchstens 
EUR 400.000,00 begrenzt. Die Raiffeisenbank trifft aber 
jedenfalls keine Haftung, wenn der Schaden durch einen 
unabhängigen Dritten oder sonst durch ein unabwendbares 
Ereignis verursacht wurde, das weder auf einen Fehler in der 
Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Mittel der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung der Raiffeisenbank 
beruht. 
 
9. Zustellung/Bereitstellung von Informationen und 
Erklärungen der Raiffeisenbank unter Verwendung des 
Electronic Banking 
 
a) Anwendbare Regelungen in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und in Sonderbedingungen 
 
(i) Für die Zustellung der Angebote der Raiffeisenbank auf 
Änderung von Leistungen, Entgelten, Rahmenverträgen und 
Geschäftsbedingungen im Wege des Electronic Banking gelten 
folgende Regelungen: 
 Z 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Änderung 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie von 
Dauerverträgen), 

 Punkt 10. der vorliegenden Bedingungen (Änderung der 
Teilnahmevereinbarung für das Electronic Banking und der 
vorliegenden Bedingungen), 

 Punkt I.11. der Besonderen Bedingungen für 
Debitkarten (Änderungen des Kartenvertrags und der 
Besonderen Bedingungen für Debitkarten), 

 Punkt XI. der Besonderen Bedingungen für die digitale 
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Im Rahmen des von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellten 
Electronic Banking können alle die Geschäftsbeziehung 
betreffende Informationen und rechtsgeschäftliche Erklärungen 
der Raiffeisenbank an ihre Kunden (ausgenommen Angebote 
der Raiffeisenbank auf Änderung von Leistungen, Entgelten, 
Rahmenverträgen und Geschäftsbedingungen) elektronisch 
(insbesondere in der ELBA-Umsatzliste, als pdf-Auszug oder in 
der Electronic Banking-Mailbox) zum Abruf bereitgestellt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zum Abruf bereitgestellten Informationen und Erklärungen 
gelten mit tatsächlichem Abruf über das Electronic Banking 
durch einen Verfüger als dem Kontoinhaber zugestellt. Mit 
Abrufung, jedenfalls aber mit Ablauf von sechs Wochen nach 
Bereitstellung, treten die Wirkungen der Zustellung ein und es 
beginnen allfällige Reklamationsfristen zu den zugestellten 
Mitteilungen der Raiffeisenbank zu laufen. Dies gilt auch für die 
einen Kontoabschluss beinhaltenden Kontoinformationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hat der Kontoinhaber mit der Raiffeisenbank vereinbart, dass 
Mitteilungen zum Konto über Electronic Banking abgefragt 
werden, trifft den Kontoinhaber, der Unternehmer ist, die 
Obliegenheit der regelmäßigen Abrufung der Kontoinformation 
über das Electronic Banking. Nicht über Electronic Banking 
übermittelte Beilagen zu über Electronic Banking abgerufenen 
Mitteilungen werden je nach der mit dem Kontoinhaber 
getroffenen Vereinbarung am Schalter der Raiffeisenbank 
hinterlegt oder zugesandt. 
 
 
Ungeachtet der Abrufbarkeit über Electronic Banking können 
Informationen und Erklärungen der Raiffeisenbank oder 
zugehörige Beilagen im Einzelfall auch zugesandt oder – bei 
entsprechender Vereinbarung mit der Raiffeisenbank – bei der 
Raiffeisenbank schalterlagernd hinterlegt werden. 
Die Regelungen dieses Punktes 9. betreffen insbesondere auch 
Konto- und Depotauszüge, Gutschrifts- und Belastungsanzeigen 
sowie Wertpapierabrechnungen.  
 
 
Die im Rahmen des Electronic Banking bereitgestellten 

Debitkarte (Änderungen des Kartenvertrags und der 
Besonderen Bedingungen für die digitale Debitkarte), 

 Punkt VIII. der Besonderen Bedingungen für die 
Nutzung der Debitkarte im Rahmen der Kartenfunktion 
Zoin (Änderungen der Vereinbarung über die 
Kartenfunktion Zoin und der Besonderen Bedingungen für 
die Kartenfunktion Zoin), 

 Punkt 7. der Besonderen Bedingungen für bargeldlose 
Zahlungen im Internet im Rahmen des Debitkarten-
Service Maestro SecureCode (Änderungen der 
Teilnahmevereinbarung und der Besonderen Bedingungen 
für Maestro SecureCode), 

 Punkt IV. bzw. V. der Sonderbedingungen Online-
Sparen (Änderung der Online-Sparverträge). 

 
(ii) Des weiteren gelten für Zustellung über Electronic Banking 
folgende Ziffern der Allgemeinen Geschäftsbedingungen:  
 Z 7 Abs. 2 für Entgeltsaufstellungen, 
 Z 38 für Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen, 
 Z 39 Abs. 10 für Informationen zu auftrags des Kunden 

durchgeführten Überweisungen, 
 Z 40 Abs. 2 für Informationen zu auf dem Konto des 

Kunden durchgeführten Gutschriften. 
 

b) Regelung für andere Informationen und Erklärungen 
Im Rahmen desAuch andere als die vorstehend im Punkt a) 
angeführten Informationen und Erklärungen der Raiffeisenbank 
mit Bezug auf die Geschäftsverbindung mit dem Kunden können 
von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestelltenim Electronic 
Banking können alle die Geschäftsbeziehung betreffende 
Informationen und rechtsgeschäftliche Erklärungen der 
Raiffeisenbank an ihre Kunden (ausgenommen Angebote der 
Raiffeisenbank auf Änderung von Leistungen, Entgelten, 
Rahmenverträgen und Geschäftsbedingungen) elektronisch 
(insbesondere in der ELBA-Umsatzliste, als pdf-Auszug oder in 
der Electronic Banking-Mailbox) zum Abruf bereitgestellt werden.  
 
c) Zugang der Informationen und Erklärungen 
Wird der Kunde über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse gesondert 
informiert, ist mit Zugang dieser gesonderten Information beim 
Kunden auch die in der Electronic Banking-Mailbox zugestellte 
Information oder Erklärung dem Kunden zugegangen. 
 
Erfolgt keine gesonderte Information über die Zustellung in die 
Electronic Banking-Mailbox, gelten Ddie dort zum Abruf 
bereitgestellten Informationen und Erklärungen gelten mit 
tatsächlichem Abruf über das Electronic Banking durch einen 
Verfüger als dem Kontoinhaber zugestellt. Mit Abrufung, bei 
Kunden, die Unternehmer sind, aber jedenfalls aber mit Ablauf 
von sechs Wochen nach Bereitstellung, treten die Wirkungen der 
Zustellung ein und es beginnen allfällige Reklamationsfristen zu 
den zugestellten Mitteilungen der Raiffeisenbank zu laufen. Dies 
gilt auch für die einen Kontoabschluss, der keinen 
Zahlungsdienst betrifft. beinhaltenden Kontoinformationen. Nicht 
über Electronic Banking übermittelte Beilagen zu über Electronic 
Banking abgerufenen Mitteilungen werden je nach der mit dem 
Kontoinhaber getroffenen Vereinbarung am Schalter der 
Raiffeisenbank hinterlegt oder zugesandt. 
 
d) Abfrageobliegenheit von Unternehmern 
Hat der Kontoinhaber mit der Raiffeisenbank vereinbart, dass 
Mitteilungen zum Konto über Electronic Banking abgefragt 
werden, trifft den Kontoinhaber, der Unternehmer ist, die 
Obliegenheit der regelmäßigen Abrufung der Kontoinformation 
über das Electronic Banking. Nicht über Electronic Banking 
übermittelte Beilagen zu über Electronic Banking abgerufenen 
Mitteilungen werden je nach der mit dem Kontoinhaber 
getroffenen Vereinbarung am Schalter der Raiffeisenbank 
hinterlegt oder zugesandt. 
 
e) Zusätzliche Zusendung oder Hinterlegung 
Ungeachtet der Abrufbarkeit über Electronic Banking können 
Informationen und Erklärungen der Raiffeisenbank oder 
zugehörige Beilagen im Einzelfall auch zugesandt oder – bei 
entsprechender Vereinbarung mit der Raiffeisenbank – bei der 
Raiffeisenbank schalterlagernd hinterlegt werden. 
Die Regelungen dieses Punktes 9. betreffen insbesondere auch 
Konto- und Depotauszüge, Gutschrifts- und Belastungsanzeigen 
sowie Wertpapierabrechnungen.  
 
f) Avisi 
Die im Rahmen des Electronic Banking bereitgestellten 
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Informationen enthalten auch unverbindliche Avisi vorgemerkter 
Salden bzw. Kontobewegungen (Gutschriften, Belastungen). 
Diese Avisi können von der Raiffeisenbank jederzeit rückgängig 
gemacht werden. 
Für Angebote der Raiffeisenbank auf Änderung von Leistungen, 
Entgelten, Rahmenverträgen und Geschäftsbedingungen gelten 
nicht die Bestimmungen dieses Punktes 9., sondern vielmehr 
folgende Regelungen: 
 Änderungen von Leistungen und Entgelten: Z 43 bis 47a 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
 Änderung der Teilnahmevereinbarung für das Electronic 

Banking und der vorliegenden Bedingungen: nachstehender 
Punkt 10.,  

 Änderungen des Kartenvertrags und der Besonderen 
Bedingungen für Bezugskarten: Punkt I.10. der Besonderen 
Bedingungen für Bezugskarten,  

 Änderungen des Kartenvertrags und der Besonderen 
Bedingungen für die digitale Bezugskarte: Punkt XI. der 
Besonderen Bedingungen für die digitale Bezugskarte und 

 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
von vorstehend nicht genannten Rahmenverträgen: Z 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 
10. Änderungen der Teilnahmevereinbarung und dieser 
Bedingungen  
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen der Teilnahmevereinbarung sowie der 
vorliegenden Bedingungen werden dem Kunden von der 
Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen.  
Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Kontoinhabers einlangt. Auch darauf wird die Raiffeisenbank 
den Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kunde, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 

Informationen enthalten auch unverbindliche Avisi vorgemerkter 
Salden bzw. Kontobewegungen (Gutschriften, Belastungen). 
Diese Avisi können von der Raiffeisenbank jederzeit rückgängig 
gemacht werden. 
Für Angebote der Raiffeisenbank auf Änderung von Leistungen, 
Entgelten, Rahmenverträgen und Geschäftsbedingungen gelten 
nicht die Bestimmungen dieses Punktes 9., sondern vielmehr 
folgende Regelungen: 
 Änderungen von Leistungen und Entgelten: Z 43 bis 47a 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
 Änderung der Teilnahmevereinbarung für das Electronic 

Banking und der vorliegenden Bedingungen: nachstehender 
Punkt 10.,  

 Änderungen des Kartenvertrags und der Besonderen 
Bedingungen für Bezugskarten: Punkt I.10. der Besonderen 
Bedingungen für Bezugskarten,  

 Änderungen des Kartenvertrags und der Besonderen 
Bedingungen für die digitale Bezugskarte: Punkt XI. der 
Besonderen Bedingungen für die digitale Bezugskarte und 

 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
von vorstehend nicht genannten Rahmenverträgen: Z 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 
10. Änderungen der Teilnahmevereinbarung und dieser 
Bedingungen  
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen der Teilnahmevereinbarung sowie der 
vorliegenden Bedingungen werden dem Kunden von der 
Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen.  
Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Kontoinhabers einlangt. Auch darauf wird die Raiffeisenbank 
den Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu 
halten.Änderungen der Teilnahmevereinbarung oder dieser 
Bedingungen werden dem Kunden von der Raiffeisenbank 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens wie in Z 2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vorgesehen angeboten. Die Zustimmung 
des Kunden zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird die Raiffeisenbank den Kunden im Änderungsangebot 
hinweisen. Ein Änderungsangebot im Sinne der Z 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Änderungen der in der 
Teilnahmevereinbarung oder den Bedingungen vereinbarten 
Leistungen der Raiffeisenbank und der Entgelte des Kunden ist 
nur zulässig und wirksam, wenn die dafür in den die Ziffern 43 
Abs 2, 44 und 46 bis 47a der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
Der Kunde, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
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Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur die Teilnahmevereinbarung bis zum Inkrafttreten der 
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen.  
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 
11. Finanzstatus und Depotabfrage 
Der im Rahmen des Electronic Banking von der Raiffeisenbank 
über Internet zur Verfügung gestellte Finanzstatus ermöglicht 
dem Kunden einen Überblick über seine finanzielle Situation. 
Der Finanzstatus ist eine Auflistung, aller dem Kunden 
zugeordneten Raiffeisenprodukte (Konten und Verträge), wobei 
auch eine Einbindung und eigenhändige Wartung von 
Fremdprodukten durch den Kunden selber möglich ist. Nähere 
Informationen zum Finanzstatus enthält die “Hilfe” auf der 
Gesamtübersicht des Finanzstatus auf der diesbezüglichen 
Internetseite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking sind weiters Depotstandsabfragen zu den 
von der Teilnahme umfassten Wertpapierdepots möglich. Die 
dabei bekannt gegebenen Wertpapierkurse sind unterschiedlich 
zeitverzögerte Vergangenheitswerte. Sie dienen lediglich zur 
Orientierung, geben jedoch nicht den Kurs wieder, der zum 
Zeitpunkt der Abfrage an der Börse gebildet wird. 
 
12. Wertpapiere 
 
 
 
12.4. Auftrag und Abrechnung 
 
12.4.2. Limits und Limitzusätze 
Der Verfüger hat zwischen den Limitarten “Betrag“ und 
“Bestens“ auszuwählen.  
Das Erreichen von Limits an der Börse lässt nicht auf die 
tatsächliche Durchführung des erteilten Auftrages schließen. Zu 
beachten sind weiters vorgegebene Mindestauftragsgrößen 
sowie die für die jeweilige Börse geltenden Börseusancen. Bei 
Wertpapierfonds sowie Raiffeisen-Anleihen können 
ausschließlich Bestens-Aufträge erteilt werden, ausgenommen 
börsennotierte Wertpapierfonds und börsennotierte Raiffeisen-
Anleihen.  
 
12.5. Außerbörslicher Handel 
Neben der Möglichkeit einen Auftrag an eine Börse zu senden, 
kann der Verfüger sich auch ein außerbörsliches Kursangebot 
stellen lassen. Ein Börsenauftrag wird durch das Wort “Börse“, 
ein außerbörsliches Kursangebot durch das Wort 
“Handelspartner“ angezeigt. Bei der Auswahl einer Börse gelten 
uneingeschränkt die Bestimmungen der Punkte 12.1. bis 12.4.6.  
Bei Auswahl eines außerbörslichen Handelspartners gelten die 
Punkte 12.1. bis 12.4.6. nur soweit, als im Folgenden nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur die Teilnahmevereinbarung bis zum Inkrafttreten der 
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den KontoinhaberKunden im Änderungsangebot 
hinweisen.  
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 
11. Finanzstatus und Depotabfrage 
Der im Rahmen des Electronic Banking von der Raiffeisenbank 
über Internet zur Verfügung gestellte Finanzstatus ermöglicht 
dem Kunden einen Überblick über seine finanzielle Situation. 
Der Finanzstatus ist eine Auflistung, aller demvom Kunden 
zugeordnetenfür die Aufnahme in den Finanzstatus 
ausgewählten Raiffeisenprodukte. (Konten und Verträge), wobei 
auch eine Einbindung und eigenhändige Wartung von 
Fremdprodukten durch den Kunden selber möglich ist. Nähere 
Informationen zum Finanzstatus enthält die “Hilfe” auf der 
Gesamtübersicht des Finanzstatus auf der diesbezüglichen 
Internetseite.Raiffeisenprodukte im Sinne dieser Bestimmung 
sind alle Geschäfte, die in der im Finanzstatus aufrufbaren 
Produktliste verzeichnet sind und die die Raiffeisenbank 
entweder selbst mit dem Kunden abgeschlossen (wie zB Konten 
und Depots) oder die sie ihm mit anderen Unternehmen 
vermittelt (wie zB Bausparen, Leasing und Versicherung) hat. 
Die Auswahl der Raiffeisenprodukte kann über Electronic 
Banking unter Verwendung einer TAN erfolgen und auch 
geändert werden.  
Die zu Raiffeisenprodukten abrufbaren Daten werden von der 
Raiffeisenbank je nach Verfügbarkeit aktualisiert und verwaltet. 
Angegebene Kursinformationen, Statistiken und Tabellen 
werden unterschiedlich zeitverzögert dargestellt, diese 
Informationen stellen daher keine Anlageberatung dar und sind 
auch keine geeignete Grundlage für eine Anlageentscheidung 
des Kunden. 
Daten, die sich auf von der Raiffeisenbank vermittelte 
Raiffeisenprodukte beziehen, werden von den Vertragspartnern 
des Kunden aufgrund der vom Kunden gesondert erklärten 
Zustimmung zur Verfügung gestellt und von der Raiffeisenbank 
nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und Aktualität 
geprüft. 
Der Kunde kann auch nicht in der Produktliste enthaltene 
Produkte („Fremdprodukte“) in den Finanzstatus aufnehmen. 
Diese Daten zu Fremdprodukten muss der Kunde selber warten 
und aktualisieren. 
Der Finanzstatus ist ausschließlich ein Informationsservice. Es 
können darüber keine Transaktionen abgewickelt werden.  
Der Abruf des Finanzstatus ist in der Zeit von 05:00 bis 24:00 
Uhr möglich. 
Über das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking sind weiters Depotstandsabfragen zu den 
von der Teilnahme umfassten Wertpapierdepots möglich. Die 
dabei bekannt gegebenen Wertpapierkurse sind unterschiedlich 
zeitverzögerte Vergangenheitswerte. Sie dienen lediglich zur 
Orientierung, geben jedoch nicht den Kurs wieder, der zum 
Zeitpunkt der Abfrage an der Börse gebildet wird. 
 
12. Wertpapiere 
 
Änderung der Nummerierung im gesamten Punkt 12. 
 
12.4.d) Auftrag und Abrechnung 
 
12.4.2.ii. Limits und Limitzusätze 
Der Verfüger hat zwischen den Limitarten “Betrag“ und 
“Bestens“ auszuwählen.  
Das Erreichen von Limits an der Börse lässt nicht auf die 
tatsächliche Durchführung des erteilten Auftrages schließen. Zu 
beachten sind weiters vorgegebene Mindestauftragsgrößen 
sowie die für die jeweilige Börse geltenden 
BörseusancenHandelsbräuche. Bei Wertpapierfonds sowie 
Raiffeisen-Anleihen können ausschließlich Bestens-Aufträge 
erteilt werden, ausgenommen börsennotierte Wertpapierfonds 
und börsennotierte Raiffeisen-Anleihen.  
 
12.5.e) Außerbörslicher Handel 
Neben der Möglichkeit einen Auftrag an eine Börse zu senden, 
kann der Verfüger sich auch ein außerbörsliches Kursangebot 
stellen lassen. Ein Börsenauftrag wird durch das Wort “Börse“, 
ein außerbörsliches Kursangebot durch das Wort 
“Handelspartner“ angezeigt. Bei der Auswahl einer Börse gelten 
uneingeschränkt die Bestimmungen der Punkte 12.1.12. a) bis 
12.4.6.12. d).  
Bei Auswahl eines außerbörslichen Handelspartners gelten die 
Punkte 12.1.12. a) bis 12.4.6.12. d) nur soweit, als im Folgenden 
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13. [Entfällt] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Bezahlen über Electronic Banking 
 
Bezahlen im Internet 
Über das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking ist die Bezahlung von im Internet über 
entsprechend gekennzeichnete Internetseiten bezogenen Waren 
und Dienstleistungen möglich. Dabei baut der Verfüger 
gleichzeitig anlässlich des Vertragsabschlusses mit dem 
Verkäufer über dessen Internetseite eine Verbindung zum 
Bankrechenzentrum auf und überweist den Zahlungsbetrag 
unmittelbar auf das Konto des Verkäufers. Derartige Aufträge 
führen unmittelbar zu einer Zahlungsbestätigung und sind daher 
nicht widerrufbar. Auch bei derartigen Überweisungen können 
Einwendungen aus dem vom Verfüger mit dem Verkäufer 
eingegangenen Vertragsverhältnis gegenüber der 
Raiffeisenbank nicht geltend gemacht werden. Die Daten des 
Verkäufers werden automatisch in den Überweisungsauftrag 
übernommen. Der Name des auftraggebenden Verfügers sowie 
des Kontoinhabers samt Bankverbindung werden dem Verkäufer 
für die Verkaufsabwicklung bekannt gegeben. 
 
e-Rechnung 
[...] 

nichts Abweichendes geregelt ist. 
 
13. [Entfällt]Einbindung von Geschäftsbeziehungen mit 
anderen Banken 
Die Raiffeisenbank ermöglicht dem Kunden über ein dafür 
eingerichtetes Modul des Electronic Banking den Zugriff auf 
Informationen zu Geschäftsbeziehungen (Zahlungskonten, 
Kredite, Veranlagungen, Wertpapierdepots) des Kunden mit 
anderen Banken („Drittinstitute“), soweit diese Informationen 
über das Internet Banking des Drittinstituts in dem vom Kunden 
genutzten Umfang zugänglich sind. Über dieses Modul hat der  
Kunde dafür die von ihm mit dem Drittinstitut zu dessen 
Internetbanking vereinbarten Identifikationsmerkmale 
einzugeben. Die Raiffeisenbank übermittelt diese 
Identifikationsmerkmale an das Drittinstitut, ruft die auf diesem 
Weg über dessen Internetbanking zugänglichen Informationen 
beim Drittinstitut einmalig oder laufend ab, stellt sie dem Kunden 
über Electronic Banking zu Verfügung und speichert sie für 
spätere weitere Abfragen des Kunden.  
 
Auch für die Übermittlung von Aufträgen an das Drittinstitut kann 
das Modul auf diesem Weg verwendet werden. 
 
Von den technischen Gegebenheiten beim Internet Banking des 
Drittinstituts hängt es ab, ob 
 und in welchem Umfang die Einbindung von 

Geschäftsbeziehungen mit Drittinstituten  tatsächlich 
möglich ist,  

 die solcher Art abgefragten Informationen fehlerfrei und 
vollständig sind und von der Raiffeisenbank gespeichert 
werden können,  

 es zur Verzögerung oder zum gänzlichen Unterbleiben der 
über Electronic Banking übermittelten Aufträge, kommt.  

All dies liegt somit nicht in der Verantwortung der Raiffeisenbank.  
 
In der Verantwortung des Kunden liegt es, bei der Einbindung 
der Geschäftsbeziehungen mit Drittinstituten über Electronic 
Banking auf die Einhaltung der von ihm mit dem Drittinstitut 
getroffenen Vereinbarungen zu achten.  
 
Der Kunde hat die Möglichkeit, diese Dienstleistung im Electronic 
Banking jederzeit zu deaktivieren. 
 
14. Bezahlen über Electronic Banking 
 
a) Bezahlen im Internet 
Über das von der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellte 
Electronic Banking ist die Bezahlung von im Internet über 
entsprechend gekennzeichnete Internetseiten bezogenen Waren 
und Dienstleistungen möglich („eps-Zahlung“). Dabei baut der 
Verfüger gleichzeitig anlässlich des Vertragsabschlusses mit 
dem Verkäufer über dessen Internetseite eine Verbindung zum 
Bankrechenzentrum auf und überweist den Zahlungsbetrag 
unmittelbar auf das Konto des Verkäufers. Derartige Aufträge 
führen unmittelbar zu einer Zahlungsbestätigung und sind daher 
nicht widerrufbar. Auch bei derartigen Überweisungen können 
Einwendungen aus dem vom Verfüger mit dem Verkäufer 
eingegangenen Vertragsverhältnis gegenüber der 
Raiffeisenbank nicht geltend gemacht werden. Die Daten des 
Verkäufers werden automatisch in den Überweisungsauftrag 
übernommen. Der Name des auftraggebenden Verfügers sowie 
des Kontoinhabers samt Bankverbindung werden dem Verkäufer 
für die Verkaufsabwicklung bekannt gegeben. 
 
b) e-Rechnung 
[...] 
 

 
Besondere Bedingungen für BezugskartenDebitkarten 

Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

 
In den gesamten Bedingungen wurde die Begriffsterminologie an das Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) angepasst: 
 

Fassung 2017 Fassung 2018 
Bezugskarte Debitkarte 
Bargeldbezug / beziehen Bargeldbehebung / beheben 
Zahlungskarten-Service Debitkarten-Service 
Bezugsmöglichkeit Behebungsmöglichkeit 
Überziehungsrahmen / Überziehung eingeräumte Kontoüberziehung 
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Fassung 2017 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Anwendungsbereich 
Diese Besonderen Bedingungen gelten für die Verwendung von 
Bezugskarten, die die Raiffeisenbank für die Benutzung  
 
 an Geldausgabeautomaten und bei bargeldlosen Zahlungen 

im Rahmen des mit der Raiffeisenbank jeweils vereinbarten 
und durch ein Symbol auf der Bezugskarte ersichtlich 
gemachten Zahlungskarten-Services und der Kontaktlos-
Funktion dieses Zahlungskarten-Services (Abschnitt II)  
 

 bei Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Rahmen 
des Quick Service (Abschnitt III) 

 im Selbstbedienungsbereich der Raiffeisenbank und anderer 
Kreditinstitute (Abschnitt IV) 

 bei anderen Funktionen (Abschnitt V) 
ausgegeben hat.  
[...] 
 
2. Ausgabe und Rückgabe der Bezugskarten  
[...] 
 
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Bezugskarte sofort nach 
Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterfertigen. 
 
 
 
 
 
Die Bezugskarte ist bis zum Ende des Jahres oder Monats 
gültig, das auf ihr vermerkt ist. Bei aufrechtem Kartenvertrag 
erhält der Karteninhaber rechtzeitig vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer eine neue Bezugskarte. Der Karteninhaber ist 
nach Erhalt einer neuen Bezugskarte verpflichtet, für die 
gesicherte Vernichtung der alten Bezugskarte zu sorgen. 
Spätestens nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist die Bezugskarte 
zu vernichten. Die Raiffeisenbank ist bei aufrechtem 
Kartenvertrag berechtigt, die Bezugskarte aus wichtigem Grund 
zurückzufordern und dem Karteninhaber eine neue Bezugskarte 
zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er 
endet jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung des 
Kontoinhabers. 
Sowohl der Kontoinhaber als auch der Karteninhaber können 
den Kartenvertrag jederzeit zum Letzten eines jeden Monats 
kündigen. Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines 
Monats ausgesprochen werden, wirken erst zum ersten 
Geschäftstag des folgenden Monats.  
Die Raiffeisenbank kann den Kartenvertrag unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen.  
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden.  
 
 
Bestehende Verpflichtungen des Konto- und Karteninhabers 
werden durch die Kündigung oder vorzeitige Auflösung nicht 
berührt und sind zu erfüllen. 
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto 
ausgegebenen Bezugskarten und bei Beendigung des 
Kartenvertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüglich 
zurückzugeben. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, nicht 
zurückgegebene Bezugskarten zu sperren und/oder 
einzuziehen. 
Laufende periodische Entgelte für die Verwendung der 
Bezugskarte werden dem Kontoinhaber, der Verbraucher ist,  
bei Beendigung des Kartenvertrags anteilig rückerstattet. Dies 
gilt nicht für einmal anlässlich der Ausgabe der Bezugskarte 
anfallende Entgelte für die Erstellung und Ausfolgung der 
Bezugskarte. 
Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der 
Bezugskarte ist die Elektronische Geldbörse zu entladen 
oder ein noch geladener Betrag für Zahlungen zu 

Fassung 2018 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Anwendungsbereich 
Diese Besonderen Bedingungen gelten für die Verwendung von 
BezugskartenDebitkarten, die die Raiffeisenbank für die 
Benutzung  
 an Geldausgabeautomaten und bei bargeldlosen Zahlungen 

im Rahmen des mit der Raiffeisenbank jeweils vereinbarten 
und durch ein Symbol auf der BezugskarteDebitkarte 
ersichtlich gemachten ZahlungskartenDebitkarten-Services 
und der Kontaktlos-Funktion dieses 
ZahlungskartenDebitkarten-Services (Abschnitt II)  

 bei Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Rahmen 
des Quick Service (Abschnitt III) 

 im Selbstbedienungsbereich der Raiffeisenbank und anderer 
Kreditinstitute (Abschnitt IVIII) 

 bei anderen Funktionen (Abschnitt IV) 
ausgegeben hat.  
[...] 
 
2. Ausgabe und Rückgabe der BezugskartenDebitkarten  
[...] 
 
Der Karteninhaber ist verpflichtet, die BezugskarteDebitkarte 
sofort nach Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle zu 
unterfertigen. 
Die Debitkarten bleiben Eigentum der Raiffeisenbank.  
 
3. Gültigkeit und Rückgabe der Debitkarte, Dauer und 
Beendigung des Kartenvertrags 
(i) Die BezugskarteDebitkarte ist bis zum Ende des Jahres 

oder Monats gültig, das auf ihr vermerkt ist. Bei aufrechtem 
Kartenvertrag erhält der Karteninhaber rechtzeitig vor Ablauf 
der Gültigkeitsdauer eine neue BezugskarteDebitkarte. Der 
Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen 
BezugskarteDebitkarte verpflichtet, für die gesicherte 
Vernichtung der alten BezugskarteDebitkarte zu sorgen. 
Spätestens nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist die 
BezugskarteDebitkarte zu vernichten. Die Raiffeisenbank ist 
bei aufrechtem Kartenvertrag berechtigt, die 
BezugskarteDebitkarte aus wichtigem Grund 
zurückzufordern und dem Karteninhaber eine neue 
BezugskarteDebitkarte zur Verfügung zu stellen. Mit 
Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto 
ausgegebenen Debitkarten und bei Beendigung des 
Kartenvertrages die jeweilige Debitkarte unverzüglich 
zurückzugeben. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, nicht 
zurückgegebene Debitkarten zu sperren und/oder 
einzuziehen. 

(ii) Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Er endet jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung 
des Kontoinhabers. 
Sowohl der Kontoinhaber als auch der Karteninhaber 
können den Kartenvertrag jederzeit zum Letzten eines jeden 
Monats kündigen. Kündigungen, die am letzten 
Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, wirken 
erst zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats.  
Die Raiffeisenbank kann den Kartenvertrag unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen.  
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der 
Kartenvertrag vom Kontoinhaber, vom Karteninhaber und 
von der Raiffeisenbank mit sofortiger Wirkung aufgelöst 
werden.  
Bestehende Verpflichtungen des Konto- und Karteninhabers 
werden durch die Kündigung oder vorzeitige Auflösung nicht 
berührt und sind zu erfüllen. 
Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem 
Konto ausgegebenen Bezugskarten und bei Beendigung 
des Kartenvertrages die jeweilige Bezugskarte unverzüglich 
zurückzugeben. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, nicht 
zurückgegebene Bezugskarten zu sperren und/oder 
einzuziehen. 
Laufende periodische Entgelte für die Verwendung der 
BezugskarteDebitkarte werden dem Kontoinhaber, der 
Verbraucher ist,  bei Beendigung des Kartenvertrags anteilig 
rückerstattet. Dies gilt nicht für einmal anlässlich der 
Ausgabe der BezugskarteDebitkarte anfallende Entgelte für 
die Erstellung und Ausfolgung der BezugskarteDebitkarte. 
Warnhinweis: Vor Rückgabe oder Vernichtung der 
Bezugskarte ist die Elektronische Geldbörse zu 
entladen oder ein noch geladener Betrag für Zahlungen 
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verwenden. 
Die Bezugskarten bleiben Eigentum der Raiffeisenbank. 
 
3. Kontoinhaber und Karteninhaber 
[...] 
 
4. Verwahrung der Bezugskarte und Geheimhaltung des 
persönlichen Codes 
[...] 
 
5. Meldepflicht bei Abhandenkommen der Bezugskarte 
 
Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder 
sonstiger nicht autorisierter Nutzung der Bezugskarte hat der 
Karteninhaber bzw. der Kontoinhaber, unverzüglich sobald er 
davon Kenntnis erlangt, die Sperre der Bezugskarte wie 
nachstehend in Punkt 6. vereinbart zu veranlassen. Erstattet der 
Karteninhaber bei Abhandenkommen (z.B. Verlust oder 
Diebstahl), missbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht 
autorisierter Nutzung der Bezugskarte darüber hinaus eine 
Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde, wird er diese auf 
Verlangen der Raiffeisenbank im Original oder in Kopie 
übergeben. 
 
 
6. Sperre, Limitsenkung  
[...] 
 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die Bezugskarte ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren, wenn  
(i)  objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Bezugskarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch 
genommen werden können, dies rechtfertigen; 

(ii)  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Bezugskarte besteht; oder 

(iii)  der Kontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit der Bezugskarte oder seinem 
Konto verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist und  

 
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist,  

 oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
ist oder diese unmittelbar droht.   

In den Fällen (i) und (iii) ist die Raiffeisenbank auch berechtigt, 
die zur Bezugskarte vereinbarten Limits ohne Mitwirkung des 
Kontoinhabers oder des Karteninhabers herabzusetzen.  
 
Eine Sperre aus den  vorstehend in (i) genannten 
Sicherheitsgründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher 
Verwendung ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte 
Länder beziehen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf der 
Internetseite der Raiffeisenbank zum Stichwort „GeoControl“ 
abfragbar. In diesem Fall hat der Karteninhaber die Möglichkeit, 
die Sperre für eines oder mehrere der gesperrten Länder 
aufheben zu lassen, um die tatsächliche Verwendung der 
Bezugskarte in diesen Ländern zu ermöglichen.   
 
Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen 
und das Bezahlen mit der Elektronischen Geldbörse. Die 
Sperre wirkt weiters nicht für kontaktlose 
Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persönlichen 
Codes. Kleinbetragszahlungen sind auch nach der Sperre 
bis zum Betrag von maximal EUR 75,00 weiterhin möglich. 
 
7. Verwendung der Bezugskarte durch den Karteninhaber 
oder unbefugte Dritte 
[...] 
 
8. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprüche, die 
sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninhaber 
und seinem Vertragspartner über Lieferungen und Leistungen 
ergeben, die der Karteninhaber unter Verwendung der 
Bezugskarte oder der Elektronischen Geldbörse bargeldlos 
bezahlt hat, sind direkt mit dem Vertragspartner zu klären. Dies 
gilt insbesondere auch für die Höhe des Rechnungsbetrages. 
Die Raiffeisenbank übernimmt keine Haftung für die 
vertragskonforme Abwicklung des Grundgeschäftes durch den 
Vertragspartner. 
 
9. Verfügbarkeit der Systeme 

zu verwenden. 
Die Bezugskarten bleiben Eigentum der Raiffeisenbank. 

 
34. Kontoinhaber und Karteninhaber 
[...] 
 
45. Verwahrung der BezugskarteDebitkarte und 
Geheimhaltung des persönlichen Codes 
[...] 
 
56. Meldepflicht bei Abhandenkommen oder 
missbräuchlicher Verwendung der BezugskarteDebitkarte 
Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder 
sonstiger nicht autorisierter Nutzung der BezugskarteDebitkarte 
hat der Karteninhaber bzw. der Kontoinhaber, unverzüglich 
sobald er davon Kenntnis erlangt, die Sperre der 
BezugskarteDebitkarte wie nachstehend in Punkt 67. vereinbart 
zu veranlassen. Erstattet der Karteninhaber bei 
Abhandenkommen (z.B. Verlust oder Diebstahl), 
missbräuchlicher Verwendung oder sonstiger nicht autorisierter 
Nutzung der BezugskarteDebitkarte darüber hinaus eine 
Anzeige bei der dafür zuständigen Behörde, wird er diese auf 
Verlangen der Raiffeisenbank im Original oder in Kopie 
übergeben. 
 
67. Sperre, Limitsenkung  
[...] 
 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die BezugskarteDebitkarte 
ohne Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren, wenn  
(i)  objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

BezugskarteDebitkarte oder der Systeme, die mit ihr in 
Anspruch genommen werden können, dies rechtfertigen; 

(ii)  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der BezugskarteDebitkarte besteht; oder 

(iii)  der Kontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit der BezugskarteDebitkarte 
oder seinem Konto verbundenen KreditlinieKreditgewährung 
(eingeräumte Kontoüberziehung oder Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist und  
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des KundenKontoinhabers oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist,  

 oder beim KundenKontoinhaber die Zahlungsunfähigkeit 
eingetreten ist oder diese unmittelbar droht.   

In den Fällen (i) und (iii) ist die Raiffeisenbank auch berechtigt, 
die zur BezugskarteDebitkarte vereinbarten Limits ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers 
herabzusetzen.  
Eine Sperre aus den vorstehend in (i) genannten 
Sicherheitsgründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher 
Verwendung ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte 
Länder beziehen. Der geografische Umfang derartiger Sperren 
ist  auf der Internetseite der Raiffeisenbank zum Stichwort 
„GeoControl“ abfragbar. In diesem Fall hat der Karteninhaber 
die Möglichkeit, die Sperre für eines oder mehrere derdie 
gesperrten Länder insgesamt aufheben zu lassen, um die 
tatsächliche Verwendung der BezugskarteDebitkarte in diesen 
Ländern zu ermöglichen.   
Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für das Entladen und 
das Bezahlen mit der Elektronischen Geldbörse. Die Sperre 
wirkt weiters nicht für kontaktlose Kleinbetragszahlungen 
ohne Eingabe des persönlichen Codes. 
Kleinbetragszahlungen sind auch nach der Sperre bis zum 
Betrag von maximal EUR 75,00 weiterhin möglich. 
 
78. Verwendung der BezugskarteDebitkarte durch den 
Karteninhaber oder unbefugte Dritte 
[...] 
 
89. Einwendungen aus dem Grundgeschäft 
Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprüche, die 
sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninhaber 
und seinem Vertragspartner über Lieferungen und Leistungen 
ergeben, die der Karteninhaber unter Verwendung der 
BezugskarteDebitkarte oder der Elektronischen Geldbörse 
bargeldlos bezahlt hat, sind direkt mit dem Vertragspartner zu 
klären. Dies gilt insbesondere auch für die Höhe des 
Rechnungsbetrages. Die Raiffeisenbank übernimmt keine 
Haftung für die vertragskonforme Abwicklung des 
Grundgeschäftes durch den Vertragspartner. 
 
910. Verfügbarkeit der Systeme 
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[...] 
 
10. Änderungen des Kartenvertrags oder der Besonderen 
Bedingungen 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen des Kartenvertrags sowie der 
vorliegenden Bedingungen werden dem Kunden von der 
Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen. Die 
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Kontoinhabers einlangt. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 
II. Bestimmungen für die Benützung der 
Geldausgabeautomaten und für bargeldlose Zahlungen im 
Rahmen der Zahlungskarten-Services 
 
1. Rechte des Karteninhabers 
 
1.3. Kontaktlos-Funktion 
An POS-Kassen, die mit dem auf der Bezugskarte angeführten 
Symbol  der Kontaktlos-Funktion des Zahlungskarten-Services 
gekennzeichnet sind, ist der Karteninhaber auch berechtigt, mit 
der Bezugskarte ohne Einstecken der Bezugskarte, ohne 
Unterschriftsleistung und/oder Eingabe des persönlichen Codes, 

[...] 
 
1011. Änderungen des Kartenvertrags oder der Besonderen 
Bedingungen 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen des Kartenvertrags sowie der 
vorliegenden Bedingungen werden dem Kunden von der 
Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen. Die 
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Kontoinhabers einlangt. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über die Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
Änderungen des Kartenvertrags oder der Besonderen 
Bedingungen werden dem Kontoinhaber – auch mit Wirkung für 
den Karteninhaber – von der Raiffeisenbank spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens  
wie in Z 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen 
angeboten. Die Zustimmung des Kontoinhabers – auch mit 
Wirkung für den Karteninhaber – zu diesen Änderungen gilt als 
erteilt, wenn bei der Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des 
Kontoinhabers einlangt. Darauf wird die Raiffeisenbank den 
Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen. Ein 
Änderungsangebot im Sinne dieser Z 2 zu Änderungen der im 
Kartenvertrag oder den Besonderen Bedingungen vereinbarten 
Leistungen der Raiffeisenbank und der Entgelte des 
Kontoinhabers ist nur zulässig und wirksam, wenn die dafür in 
den Ziffern 43 Abs 2, 44 und 46 bis 47a der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt 
sind.  
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 
II. Bestimmungen für die Benützung der 
Geldausgabeautomaten und für bargeldlose Zahlungen im 
Rahmen der ZahlungskartenDebitkarten-Services 
 
1. Rechte des Karteninhabers 
 
1.3. Kontaktlos-FunktionKleinbetragszahlungen 
An POS-Kassen, die mit dem auf der BezugskarteDebitkarte 
angeführten Symbol  der Kontaktlos-Funktion des 
ZahlungskartenDebitkarten-Services gekennzeichnet sind, ist 
der Karteninhaber auch berechtigt, mit der 
BezugskarteDebitkarte ohne Einstecken der 
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durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte zur POS-Kasse 
Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen im In- 
und Ausland bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion, kontaktlos zu bezahlen. Der Karteninhaber 
weist bei Kleinbetragszahlungen bis zum Betrag von EUR 25,00 
pro Einzeltransaktion durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte 
zur POS-Kasse des Vertragsunternehmens das Kreditinstitut 
unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an das jeweilige 
Vertragsunternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt diese 
Anweisung bereits jetzt an. Aus Sicherheitsgründen ist die 
Summe der Beträge, die mit direkt aufeinanderfolgenden 
Zahlungen ohne Eingabe des persönlichen Codes bezahlt 
werden können, auf insgesamt EUR 125,00 beschränkt. Nach 
Erreichen dieser Grenze muss der Karteninhaber eine 
Transaktion mit dem persönlichen Code durchführen. 
 
 
 
 
Vor dem erstmaligen Einsatz der Bezugskarte im Rahmen der 
Kontaktlos-Funktion ohne Eingabe des persönlichen Codes 
muss diese durch Stecken in eine POS-Kasse oder 
Geldausgabeautomaten und durch einmalige Eingabe einer 
beliebigen 4stelligen Zahl aktiviert werden.  
 
 
2. Limit 
[...] 
 
Für die in der Raiffeisenbank selbst zur Verfügung stehenden 
Geldausgabeautomaten (siehe unten in Punkt IV.1) können 
gesonderte Bezugsmöglichkeiten vereinbart werden, für die die 
vorstehend angesprochenen Limits nicht gelten. Behebungen im 
Rahmen dieser gesonderten Bezugsmöglichkeiten werden auch 
nicht auf den maximal im Rahmen des Maestro-Service 
behebbaren Betrag angerechnet. Dadurch ergibt sich eine 
Erhöhung des Gesamtrisikos des Kontoinhabers im 
Missbrauchsfall.  
 
Der Kontoinhaber ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, die 
Senkung des Limits bei der kontoführenden Stelle zu 
veranlassen.  
Für die Änderung des Limits durch die Raiffeisenbank gilt  Punkt 
I.6. dieser Besonderen Bedingungen.  
 
3. Kontodeckung 
Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits 
Bargeld von Geldausgabeautomaten, bargeldlose Zahlungen 
und das Laden der Elektronischen Geldbörse nur in dem 
Ausmaß beziehen bzw. vornehmen, als das Konto, zu dem die 
Bezugskarte ausgestellt wurde, die erforderliche Deckung 
(Guthaben und Überziehungsrahmen) aufweist.  
 
 
 
4. Abrechnung 
 
4.1. Kontoabbuchung 
Mit der Bezugskarte getätigte Bargeldbezüge und bargeldlose 
Zahlungen werden vom Konto abgebucht und in der mit dem 
Kontoinhaber für den Zugang von Erklärungen vereinbarten 
Form bekannt gegeben.  
 
 
III. Ergänzende Bestimmungen für Zahlungen mit der 
Elektronischen Geldbörse im Rahmen des Quick-Service 
 
Soweit im Folgenden nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten 
für Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Rahmen des 
Quick- Service die Bestimmungen des vorstehenden Abschnitts 
II. 
 
1. Elektronische Geldbörse 
Eine Elektronische Geldbörse benötigt ein Speichermedium. Der 
auf der Bezugskarte angebrachte Mikrochip ist als ein solches 
Speichermedium geeignet. In die Elektronische Geldbörse kann 
E-Geld im Sinne des E-Geldgesetzes geladen werden. Der 
Karteninhaber kann nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen auf diesem Mikrochip die Elektronische 
Geldbörse des Quick-Services (im folgenden „Elektronische 
Geldbörse“) einrichten und verwenden. 
 
2. Laden der Elektronischen Geldbörse 
Der Karteninhaber kann die Elektronische Geldbörse an den mit 
dem Quick-Symbol gekennzeichneten Ladestationen laden. 

BezugskarteDebitkarte, ohne Unterschriftsleistung und/oder 
Eingabe des persönlichen Codes, durch bloßes Hinhalten der 
BezugskarteDebitkarte zur POS-Kasse Lieferungen und 
Leistungen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland bis 
zum Betrag von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion, kontaktlos zu 
bezahlen („Kleinbetragszahlungen“). Der Karteninhaber weist 
bei Kleinbetragszahlungen bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion durch bloßes Hinhalten der 
BezugskarteDebitkarte zur POS-Kasse des 
Vertragsunternehmens dasdie KreditinstitutRaiffeisenbank 
unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an das jeweilige 
Vertragsunternehmen zu zahlen. DasDie 
KreditinstitutRaiffeisenbank nimmt diese Anweisung bereits jetzt 
an. Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit 
direkt aufeinanderfolgenden ZahlungenKleinbetragszahlungen 
ohne Eingabe des persönlichen Codes bezahlt werden 
können,auf insgesamt EUR 125,00 beschränkt. Nach Erreichen 
dieser Grenze muss der Karteninhaber eine Transaktion mit 
dem persönlichen Code durchführen. 
Vor dem erstmaligen Einsatz der BezugskarteDebitkarte im 
Rahmen der Kontaktlos-Funktion ohne Eingabe des 
persönlichen Codesfür eine Kleinbetragszahlung muss diese 
Funktion durch Stecken in eine POS-Kasse oder 
Geldausgabeautomaten und durch einmalige Eingabe einer 
beliebigen 4stelligen Zahl aktiviert werden.  
 
2. Limit 
[...] 
 
Für die in der Raiffeisenbank selbst zur Verfügung stehenden 
Geldausgabeautomaten (siehe unten in Punkt IVIII.1.) können 
gesonderte BezugsmöglichkeitenBehebungsmöglichkeiten 
vereinbart werden, für die die vorstehend angesprochenen 
Limits nicht gelten. Behebungen im Rahmen dieser gesonderten 
BezugsmöglichkeitenBehebungsmöglichkeiten werden auch 
nicht auf den maximal im Rahmen des Maestro-Service 
behebbaren Betrag angerechnet. Dadurch ergibt sich eine 
Erhöhung des Gesamtrisikos des Kontoinhabers im 
Missbrauchsfall.  
Der Kontoinhaber ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, die 
Senkung des Limits bei der kontoführenden Stelle zu 
veranlassen.  
Für die Änderung des Limits durch die Raiffeisenbank gilt  Punkt 
I.67. dieser Besonderen Bedingungen.  
 
3. Kontodeckung 
Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits 
Bargeld von Geldausgabeautomaten, und bargeldlose 
Zahlungen (einschließlich Kleinbetragszahlungen) und das 
Laden der Elektronischen Geldbörse nur in dem Ausmaß 
beziehenbeheben bzw. vornehmen, als das Konto, zu dem die 
BezugskarteDebitkarte ausgestellt wurde, die erforderliche 
Deckung (Guthaben und Überziehungsrahmeneingeräumte 
Kontoüberziehung) aufweist.  
 
4. Abrechnung 
 
4.1. Kontoabbuchung 
Mit der BezugskarteDebitkarte getätigte Bargeldbezüge 
Bargeldbehebungen und bargeldlose Zahlungen (einschließlich 
Kleinbetragszahlungen) werden vom Konto abgebucht und in 
der mit dem Kontoinhaber für den Zugang von Erklärungen 
vereinbarten Form bekannt gegeben.  
 
III. Ergänzende Bestimmungen für Zahlungen mit der 
Elektronischen Geldbörse im Rahmen des Quick-Service 
 
Soweit im Folgenden nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten 
für Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Rahmen des 
Quick- Service die Bestimmungen des vorstehenden Abschnitts 
II. 
 
1. Elektronische Geldbörse 
Eine Elektronische Geldbörse benötigt ein Speichermedium. Der 
auf der Bezugskarte angebrachte Mikrochip ist als ein solches 
Speichermedium geeignet. In die Elektronische Geldbörse kann 
E-Geld im Sinne des E-Geldgesetzes geladen werden. Der 
Karteninhaber kann nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen auf diesem Mikrochip die Elektronische 
Geldbörse des Quick-Services (im folgenden „Elektronische 
Geldbörse“) einrichten und verwenden. 
 
2. Laden der Elektronischen Geldbörse 
Der Karteninhaber kann die Elektronische Geldbörse an den mit 
dem Quick-Symbol gekennzeichneten Ladestationen laden. 
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Das Laden kann erfolgen: 
 mit der Bezugskarte und persönlichem Code an 

Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion 
verfügen, 

 mit der Bezugskarte und persönlichem Code an 
Selbstbedienungsladestationen für das Quick-Service, 

 gegen Barzahlung bei jedem Kreditinstitut, das eine 
Ladestation für das Quick-Service bereithält. 

Zuhöchst können auf der Elektronischen Geldbörse EUR 400,00 
geladen sein. Der jeweils geladene Betrag wird dem 
Karteninhaber beim Laden durch die Ladestation und beim 
Zahlen an den Kassen angezeigt. Laden an 
Geldausgabeautomaten und Selbstbedienungsladestationen ist 
nur mit Bezugskarten mit POS-Funktion möglich. 
Achtung: Durch Laden der Elektronischen Geldbörse 
verringert der Karteninhaber den Betrag, der ihm im 
Rahmen des Maestro-Service zur Bezahlung an POS-
Kassen zur Verfügung steht. 
 
3. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse 
Mit einer geladenen Elektronischen Geldbörse können 
Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen an 
Kassen und Automaten im Inland, die mit dem Quick-Symbol 
gekennzeichnet sind, sowie im Internet ohne Eingabe des 
persönlichen Codes, ohne Unterschrift oder sonstige 
Identifikation bis zum geladenen Betrag bargeldlos bezahlt 
werden. Das Kreditinstitut muss nicht nachweisen, dass der 
Zahlungsvorgang authentifiziert war, ordnungsgemäß 
aufgezeichnet und verbucht wurde und nicht durch einen 
technischen Zusammenbruch oder eine andere Störung 
beeinträchtigt wurde. 
Durch Bestätigen der Zahlung mit der im jeweiligen 
Zahlungsablauf vorgesehenen Vorrichtung, durch Einstecken 
der Bezugskarte oder durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte  
zur POS-Kasse oder zum Automaten weist der Karteninhaber 
die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den vom 
Vertragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an den 
Vertragsunternehmer zu zahlen, soweit dies im geladenen 
Betrag Deckung findet. Die Raiffeisenbank nimmt die Anweisung 
bereits jetzt an.  
 
4. Keine Informationen nach Ausführung oder über die 
Ablehnung eines Zahlungsvorganges 
Der Kontoinhaber und Karteninhaber können die auf der 
Elektronischen Geldbörse gespeicherten Beträge an 
Geldausgabeautomaten oder anderen Ladestationen abrufen. 
Weitere Informationen über die Ausführung oder 
Nichtausführung von Zahlungsaufträgen zu Lasten des auf der 
Karte gespeicherten Quick-Guthabens erhalten weder der 
Kontoinhaber noch der Karteninhaber. 
 
5. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet 
Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet sind 
möglich. Dafür benötigt der Karteninhaber geeignete Hard- (z.B. 
Chipleser, Terminal) und Software. Über Anfrage wird die 
Raiffeisenbank oder die PayLife Bank GmbH dem Karteninhaber 
solche Produkte bekannt geben. 
Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen 
von Vertragsunternehmen, die auf ihren Webseiten die 
Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, im Internet 
bargeldlos bis zum geladenen Betrag zu begleichen.  
Zahlungsvorgänge werden vom System nur durchgeführt, wenn 
der Rechnungsbetrag nicht höher ist als der in der 
Elektronischen Geldbörse geladene Betrag. 
 
6. Entladen der Elektronischen Geldbörse 
Die Elektronische Geldbörse kann entladen werden: 
 an Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion 

verfügen, auf das Konto gegen Gutschrift; 
 an Selbstbedienungsladestationen für Quick-Service auf das 

Konto gegen Gutschrift; 
 bei jedem Kreditinstitut, welches über eine Ladestation 

verfügt, gegen Auszahlung von Bargeld. 
Kann die Elektronische Geldbörse aufgrund einer Beschädigung 
nicht entladen oder nicht mehr für Zahlungen verwendet werden, 
ist der allenfalls geladene Betrag bei der Raiffeisenbank geltend 
zu machen. Ergibt eine in der Folge durchgeführte Überprüfung, 
dass auf der Elektronischen Geldbörse vor der Unbrauchbarkeit 
ein Betrag geladen war, wird dieser dem Kontoinhaber 
gutgeschrieben. 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt bei jeder Barauszahlung die 
Identität der die Elektronische Geldbörse vorlegenden Person zu 
überprüfen. 
 

Das Laden kann erfolgen: 
 mit der Bezugskarte und persönlichem Code an 

Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion 
verfügen, 

 mit der Bezugskarte und persönlichem Code an 
Selbstbedienungsladestationen für das Quick-Service, 

 gegen Barzahlung bei jedem Kreditinstitut, das eine 
Ladestation für das Quick-Service bereithält. 

Zuhöchst können auf der Elektronischen Geldbörse EUR 400,00 
geladen sein. Der jeweils geladene Betrag wird dem 
Karteninhaber beim Laden durch die Ladestation und beim 
Zahlen an den Kassen angezeigt. Laden an 
Geldausgabeautomaten und Selbstbedienungsladestationen ist 
nur mit Bezugskarten mit POS-Funktion möglich. 
Achtung: Durch Laden der Elektronischen Geldbörse 
verringert der Karteninhaber den Betrag, der ihm im 
Rahmen des Maestro-Service zur Bezahlung an POS-
Kassen zur Verfügung steht. 
 
3. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse 
Mit einer geladenen Elektronischen Geldbörse können 
Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen an 
Kassen und Automaten im Inland, die mit dem Quick-Symbol 
gekennzeichnet sind, sowie im Internet ohne Eingabe des 
persönlichen Codes, ohne Unterschrift oder sonstige 
Identifikation bis zum geladenen Betrag bargeldlos bezahlt 
werden. Das Kreditinstitut muss nicht nachweisen, dass der 
Zahlungsvorgang authentifiziert war, ordnungsgemäß 
aufgezeichnet und verbucht wurde und nicht durch einen 
technischen Zusammenbruch oder eine andere Störung 
beeinträchtigt wurde. 
Durch Bestätigen der Zahlung mit der im jeweiligen 
Zahlungsablauf vorgesehenen Vorrichtung, durch Einstecken 
der Bezugskarte oder durch bloßes Hinhalten der Bezugskarte  
zur POS-Kasse oder zum Automaten weist der Karteninhaber 
die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den vom 
Vertragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an den 
Vertragsunternehmer zu zahlen, soweit dies im geladenen 
Betrag Deckung findet. Die Raiffeisenbank nimmt die Anweisung 
bereits jetzt an.  
 
4. Keine Informationen nach Ausführung oder über die 
Ablehnung eines Zahlungsvorganges 
Der Kontoinhaber und Karteninhaber können die auf der 
Elektronischen Geldbörse gespeicherten Beträge an 
Geldausgabeautomaten oder anderen Ladestationen abrufen. 
Weitere Informationen über die Ausführung oder 
Nichtausführung von Zahlungsaufträgen zu Lasten des auf der 
Karte gespeicherten Quick-Guthabens erhalten weder der 
Kontoinhaber noch der Karteninhaber. 
 
5. Zahlen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet 
Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Internet sind 
möglich. Dafür benötigt der Karteninhaber geeignete Hard- (z.B. 
Chipleser, Terminal) und Software. Über Anfrage wird die 
Raiffeisenbank oder die PayLife Bank GmbH dem Karteninhaber 
solche Produkte bekannt geben. 
Der Karteninhaber ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen 
von Vertragsunternehmen, die auf ihren Webseiten die 
Zahlungsmöglichkeit mit „@Quick“ anbieten, im Internet 
bargeldlos bis zum geladenen Betrag zu begleichen.  
Zahlungsvorgänge werden vom System nur durchgeführt, wenn 
der Rechnungsbetrag nicht höher ist als der in der 
Elektronischen Geldbörse geladene Betrag. 
 
6. Entladen der Elektronischen Geldbörse 
Die Elektronische Geldbörse kann entladen werden: 
 an Geldausgabeautomaten, die über die Quick-Ladefunktion 

verfügen, auf das Konto gegen Gutschrift; 
 an Selbstbedienungsladestationen für Quick-Service auf das 

Konto gegen Gutschrift; 
 bei jedem Kreditinstitut, welches über eine Ladestation 

verfügt, gegen Auszahlung von Bargeld. 
Kann die Elektronische Geldbörse aufgrund einer Beschädigung 
nicht entladen oder nicht mehr für Zahlungen verwendet werden, 
ist der allenfalls geladene Betrag bei der Raiffeisenbank geltend 
zu machen. Ergibt eine in der Folge durchgeführte Überprüfung, 
dass auf der Elektronischen Geldbörse vor der Unbrauchbarkeit 
ein Betrag geladen war, wird dieser dem Kontoinhaber 
gutgeschrieben. 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt bei jeder Barauszahlung die 
Identität der die Elektronische Geldbörse vorlegenden Person zu 
überprüfen. 
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7. Gültigkeit der Elektronischen Geldbörse 
Das Laden der Elektronischen Geldbörse und Zahlungen mit der 
Elektronischen Geldbörse sind bis 31. Juli 2017 möglich. 
Entladungen der Elektronischen Geldbörse sind bis zum 31. 
Dezember 2017 am Geldausgabeautomaten, danach nur mehr 
direkt in der Raiffeisenbank möglich. 
Davon abgesehen ist die Elektronische Geldbörse so lange wie 
die Bezugskarte gültig. 
Nach Ablauf der Gültigkeit ist das Laden der Elektronischen 
Geldbörse nicht mehr möglich. 
Warnhinweis: Vor Vernichtung der Bezugskarte ist die 
Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein noch 
geladener Betrag für Zahlungen zu verwenden. 
 
8. Abhandenkommen der Elektronischen Geldbörse 
Bei Abhandenkommen (z.B. Verlust, Diebstahl) der 
Elektronischen Geldbörse ist der geladene Betrag – wie 
entsprechendes Bargeld – verloren. Diese Beträge werden auch 
nicht erstattet. 
Aufgrund der technischen Gegebenheiten erfolgt keine Sperre 
der Elektronischen Geldbörse durch die Raiffeisenbank. Eine 
vorgenommene Sperre der Bezugskarte bewirkt, dass die 
Bezugskarte nicht mehr zum Laden der Elektronischen 
Geldbörse verwendet werden kann. Es können aber weiterhin 
im Rahmen des geladenen Betrages Zahlungen vorgenommen 
werden. 
Der Karteninhaber ist daher verpflichtet, die Elektronische 
Geldbörse sorgfältig zu verwahren. Der auf der 
Elektronischen Geldbörse gespeicherte Betrag ist wie 
Bargeld zu betrachten. Eine dritte Person kann eine 
abhanden gekommene Elektronische Geldbörse ohne sich 
zu identifizieren, ohne Eingabe des persönlichen Codes 
oder ohne Unterschrift verwenden. 
 
IV. Selbstbedienungsbereich 
[...] 
 
2. Kontoauszugsdrucker 
[...] 
 
Die Raiffeisenbank haftet nicht für Schäden aus einer 
verspäteten, unsachgemäßen oder unterlassenen Abholung 
oder Zustellung. Mit Abholung/Abrufung mittels 
Kontoauszugsdrucker, jedenfalls aber - soweit es sich nicht um 
Vorschläge an Verbraucher zur Änderung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder des Kontorahmenvertrags handelt - 
mit Ablauf von 6 Wochen nach Bereitstellung, tritt die Wirkung 
der Zustellung ein und es beginnen allfällige Reklamationsfristen 
zu den zugestellten Erklärungen und Nachrichten der Bank zu 
laufen. Den Kontoinhaber, der Unternehmer ist, trifft die 
Obliegenheit der regelmäßigen Abholung/Abrufung mittels 
Kontoauszugsdrucker. 
 
 
3. Selbstbedienungsterminals für Einzahlungen, 
Überweisungen und Kontoabfragen 
[...] 
 
Einzahlungen über die Selbstbedienungsterminals werden – 
ungeachtet der vom Terminal vorgenommenen ersten Prüfung – 
nur vorbehaltlich der späteren Prüfung der Echtheit der 
eingezahlten Banknoten entgegengenommen. 
 
[...] 
 
Alle Überweisungsaufträge, die der Raiffeisenbank über ein 
Selbstbedienungsterminal unter Verwendung der Bezugskarte 
und des persönlichen Codes erteilt werden, werden zulasten 
des Kontoinhabers ausgeführt, wenn entsprechende Deckung 
am Konto vorhanden ist und ein für diesen Zweck allenfalls 
vereinbartes Limit nicht überschritten wird. Punkt I 8. dieser 
Besonderen Bedingungen gilt auch für diese Funktion. Für die 
hier angesprochenen Überweisungsaufträge gelten die mit dem 
Kontoinhaber für das Zahlungskarten-Service vereinbarten 
Limits nicht.  
 
V. Sonstige Funktionen der Bezugskarte 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Gültigkeit der Elektronischen Geldbörse 
Das Laden der Elektronischen Geldbörse und Zahlungen mit der 
Elektronischen Geldbörse sind bis 31. Juli 2017 möglich. 
Entladungen der Elektronischen Geldbörse sind bis zum 31. 
Dezember 2017 am Geldausgabeautomaten, danach nur mehr 
direkt in der Raiffeisenbank möglich. 
Davon abgesehen ist die Elektronische Geldbörse so lange wie 
die Bezugskarte gültig. 
Nach Ablauf der Gültigkeit ist das Laden der Elektronischen 
Geldbörse nicht mehr möglich. 
Warnhinweis: Vor Vernichtung der Bezugskarte ist die 
Elektronische Geldbörse zu entladen oder ein noch 
geladener Betrag für Zahlungen zu verwenden. 
 
8. Abhandenkommen der Elektronischen Geldbörse 
Bei Abhandenkommen (z.B. Verlust, Diebstahl) der 
Elektronischen Geldbörse ist der geladene Betrag – wie 
entsprechendes Bargeld – verloren. Diese Beträge werden auch 
nicht erstattet. 
Aufgrund der technischen Gegebenheiten erfolgt keine Sperre 
der Elektronischen Geldbörse durch die Raiffeisenbank. Eine 
vorgenommene Sperre der Bezugskarte bewirkt, dass die 
Bezugskarte nicht mehr zum Laden der Elektronischen 
Geldbörse verwendet werden kann. Es können aber weiterhin 
im Rahmen des geladenen Betrages Zahlungen vorgenommen 
werden. 
Der Karteninhaber ist daher verpflichtet, die Elektronische 
Geldbörse sorgfältig zu verwahren. Der auf der 
Elektronischen Geldbörse gespeicherte Betrag ist wie 
Bargeld zu betrachten. Eine dritte Person kann eine 
abhanden gekommene Elektronische Geldbörse ohne sich 
zu identifizieren, ohne Eingabe des persönlichen Codes 
oder ohne Unterschrift verwenden. 
 
IVIII. Selbstbedienungsbereich 
[...] 
 
2. Kontoauszugsdrucker 
[...] 
 
Die Raiffeisenbank haftet nicht für Schäden aus einer 
verspäteten, unsachgemäßen oder unterlassenen Abholung 
oder Zustellung. Mit Abholung/Abrufung mittels 
Kontoauszugsdrucker, jedenfalls aber - soweit es sich nicht um 
Vorschläge an Verbraucher zur Änderung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder des Kontorahmenvertrags handelt - 
mit Ablauf von 6 Wochen nach Bereitstellung, tritt die Wirkung 
der Zustellung ein und es beginnen allfällige Reklamationsfristen 
zu den zugestellten Erklärungen und Nachrichtenim 
Kontoauszug enthaltenen Buchungen der BankRaiffeisenbank 
zu laufen. Den Kontoinhaber, der Unternehmer ist, trifft die 
Obliegenheit der regelmäßigen Abholung/Abrufung mittels 
Kontoauszugsdrucker. 
 
3. Selbstbedienungsterminals für Einzahlungen, 
Überweisungen und Kontoabfragen 
[...] 
 
Einzahlungen über die Selbstbedienungsterminals werden – 
ungeachtet der vom Terminal vorgenommenen ersten Prüfung – 
nur vorbehaltlich der späteren Prüfung der Echtheit der 
eingezahlten Banknoten entgegengenommen und 
gutgeschrieben. 
[...] 
 
Alle Überweisungsaufträge, die der Raiffeisenbank über ein 
Selbstbedienungsterminal unter Verwendung der 
BezugskarteDebitkarte und des persönlichen Codes erteilt 
werden, werden zulasten des Kontoinhabers ausgeführt, wenn 
entsprechende Deckung am Konto vorhanden ist und ein für 
diesen Zweck allenfalls vereinbartes Limit nicht überschritten 
wird. Punkt I 8.7. dieser Besonderen Bedingungen gilt auch für 
diese Funktion. Für die hier angesprochenen 
Überweisungsaufträge gelten die mit dem Kontoinhaber für das 
ZahlungskartenDebitkarten-Service vereinbarten Limits nicht.  
 
IV. Sonstige Funktionen der BezugskarteDebitkarte 
 
1. Altersnachweis 
Mit der Debitkarte kann der Karteninhaber gegenüber Dritten 
nachweisen, ob er eine bestimmte, dem Dritten gegenüber 
relevante Altersgrenze überschritten hat. Die diesbezügliche 
Bestätigung der Raiffeisenbank wird vom Dritten anhand der 
vom Karteninhaber persönlich oder an technischen 
Einrichtungen zu diesem Zweck präsentierten Debitkarte 
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Bezugskarten werden auch als Nachweis der Berechtigung zur 
Abholung schalterlagernder Post verwendet. Die Raiffeisenbank 
ist nicht verpflichtet, vor Ausfolgung der Post noch andere 
Identitätsnachweise zu verlangen.  
 
 
Bezugskarten, deren Unterfertigung durch den Karteninhaber 
vorgesehen ist, werden auch zur Prüfung von Unterschriften auf 
vom Karteninhaber der Raiffeisenbank persönlich erteilten 
Aufträgen verwendet. Bei Barbehebungen des Karteninhabers 
bei einer anderen als der kartenausgebenden Raiffeisenbank 
wird die auszahlende Raiffeisenbank anhand einer solchen 
Bezugskarte die Unterschrift des Karteninhabers prüfen.  
 
 
 
Weitere Funktionen der Bezugskarte (etwa für den Zutritt zu 
Safes) sind zwischen der Raiffeisenbank und dem Kontoinhaber 
zu vereinbaren. 
 

elektronisch eingeholt. 
 
2. Postabholung 
BezugskartenDebitkarten werden auch als Nachweis der 
Berechtigung zur Abholung schalterlagernder Post verwendet. 
Die Raiffeisenbank ist nicht verpflichtet, vor Ausfolgung der Post 
noch andere Identitätsnachweise zu verlangen.  
 
3. Unterschriftsprüfung 
BezugskartenDebitkarten, deren Unterfertigung durch den 
Karteninhaber vorgesehen ist, werden auch zur Prüfung von 
Unterschriften auf vom Karteninhaber der Raiffeisenbank 
persönlich erteilten Aufträgen verwendet. Bei Barbehebungen 
des Karteninhabers bei einer anderen als der 
kartenausgebenden Raiffeisenbank wird die auszahlende 
Raiffeisenbank anhand einer solchen BezugskarteDebitkarte die 
Unterschrift des Karteninhabers prüfen.  
 
4. Weitere Funktionen 
Weitere Funktionen der BezugskarteDebitkarte (etwa für den 
Zutritt zu Safes) sind zwischen der Raiffeisenbank und dem 
Kontoinhaber zu vereinbaren. 
 

Hinweis zum Quick-Service:  
Das Laden der Elektronischen Geldbörse und Zahlungen mit der Elektronischen Geldbörse im Rahmen des Quick-Service sind seit 
01.08.2017 nicht mehr möglich. Entladungen der Elektronischen Geldbörse können Sie direkt in der Raiffeisenbank vornehmen. 

 

 
Besondere Bedingungen für die digitale BezugskarteDebitkarte 

Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

 
In den gesamten Bedingungen wurde die Begriffsterminologie an das Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) angepasst: 
 

Fassung 2017 Fassung 2018 
Bezugskarte Debitkarte 
Bargeldbezug  Bargeldbehebung 
Zahlungskarten-Service Debitkarten-Service 
Bezugsmöglichkeit / beziehen Behebungsmöglichkeit / beheben 
Überziehungsrahmen / Überziehung eingeräumte Kontoüberziehung 

 

Fassung 2017 
 
IV. Nutzung der digitalen Bezugskarte 
 
3. Kleinbetragszahlungen 
 
An POS-Kassen, die mit dem „Kontaktlos“ Symbol des 
Zahlungskarten-Services gekennzeichnet sind, ist der 
Karteninhaber berechtigt, mit der digitalen Bezugskarte ohne 
Eingabe des persönlichen Codes durch bloßes Hinhalten des 
mobilen Endgeräts zur POS-Kasse Lieferungen und Leistungen 
von Vertragsunternehmen im In- und Ausland bis zum Betrag 
von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion zu bezahlen. 
 
 
 
Der Karteninhaber weist bei Kleinbetragszahlungen bis zum 
Betrag von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion durch bloßes 
Hinhalten des mobilen Endgeräts  zur POS-Kasse des 
Vertragsunternehmens die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den 
Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu 
zahlen. Die Raiffeisenbank nimmt diese Anweisung bereits jetzt 
an. 
Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit 
direkt aufeinander folgenden Kleinbetragszahlungen ohne 
Eingabe des persönlichen Codes bezahlt werden können, auf 
insgesamt EUR 125,00 beschränkt. Nach Erreichen dieser 
Beschränkung muss der Karteninhaber entweder eine Zahlung 
mit persönlichem Code durchführen oder in seiner App den 
mobilen Code eingeben, um weitere Kleinbetragszahlungen 
freizuschalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fassung 2018 
 
IV. Nutzung der digitalen BezugskarteDebitkarte 
 
3. Kleinbetragszahlungen 
 
An POS-Kassen, die mit dem „Kontaktlos“ Symbol des 
ZahlungskartenDebitkarten-Services gekennzeichnet sind, ist 
der Karteninhaber berechtigt, mit der digitalen 
BezugskarteDebitkarte ohne Eingabe des persönlichen Codes 
durch bloßes Hinhalten des mobilen Endgeräts zur POS-Kasse 
Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen im In- 
und Ausland bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion kontaktlos zu bezahlen 
(„Kleinbetragszahlungen“). 
 
Der Karteninhaber weist bei Kleinbetragszahlungen bis zum 
Betrag von EUR 25,00 pro Einzeltransaktion durch bloßes 
Hinhalten des mobilen Endgeräts  zur POS-Kasse des 
Vertragsunternehmens die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den 
Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu 
zahlen. Die Raiffeisenbank nimmt diese Anweisung bereits jetzt 
an. 
Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit 
direkt aufeinander folgenden Kleinbetragszahlungen ohne 
Eingabe des persönlichen Codes bezahlt werden können, auf 
insgesamt EUR 125,00 pro Kalendertag beschränkt. Nach 
Erreichen dieser Beschränkung muss der Karteninhaber 
entweder eine Zahlung mit persönlichem Code durchführen oder 
in seiner App den mobilen Code eingeben, um weitere 
Kleinbetragszahlungen freizuschalten.Wird dieser Betrag durch 
direkt aufeinanderfolgende Kleinbetragszahlungen an einem 
Kalendertag überschritten, muss der Karteninhaber eine Zahlung 
mit persönlichem Code durchführen, um weitere 
Kleinbetragszahlungen freizuschalten. Befindet sich das Secure 
Element auf der SIM-Karte des mobilen Endgeräts, kann die 
Freischaltung auch durch Eingabe des mobilen Codes in der 
App erfolgen. Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die Zeitspanne 
von einem Kalendertag auf eine Kalenderwoche zu verlängern, 
wenn objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
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V. Limite für die Nutzung, Kontodeckung und Abrechnung 
 
2. Kontodeckung 
 
Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits 
Bargeld von Geldausgabeautomaten und bargeldlose Zahlungen 
nur in dem Ausmaß beziehen bzw. vornehmen, als das Konto, 
zu dem die   digitale Bezugskarte ausgestellt wurde, die 
erforderliche Deckung (Guthaben und Überziehungsrahmen) 
aufweist.  
 
 
3. Abrechnung 
 
Mit der digitalen Bezugskarte getätigte Bargeldbezüge und 
bargeldlose Zahlungen werden vom Konto abgebucht und in der 
mit dem Kontoinhaber für den Zugang von Erklärungen 
vereinbarten Form bekannt gegeben.  Bei der Verrechnung von 
Bargeldbezügen bzw. bargeldlosen Zahlungen an POS-Kassen 
im Ausland wird der jeweilige Betrag der ausländischen 
Währung wie folgt umgerechnet: 
 
 
 bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum 

jeweiligen Fixkurs; 
 bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der 

Europäischen Währungsunion sind, zu dem wie 
nachstehend beschrieben ermittelten Fremdwährungskurs. 

[...] 
 
VII. Beendigung des Kartenvertrags 
[...] 
 
Die Raiffeisenbank kann den Kartenvertrag unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag mit sofortiger 
Wirkung aufgelöst werden.  
 
[...] 
 
X. Sperre der digitalen Bezugskarte  
 
2. Sperre durch die Raiffeisenbank 
 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die digitale Bezugskarte ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren oder die zur digitalen Bezugskarte vereinbarten Limits 
herabzusetzen, wenn 
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

digitalen Bezugskarte oder der Systeme, die mit ihr in 
Anspruch genommen werden können, dies rechtfertigen; 
 

ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der digitalen Bezugskarte besteht; oder 
 

iii. wenn der Karteninhaber seinen Zahlungspflichten im 
Zusammenhang mit einer mit dem Zahlungsinstrument 
verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 
nicht nachgekommen ist, und  

 
 

 entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten 
aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Karteninhabers oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist oder 
 

 beim Karteninhaber die Zahlungsunfähigkeit eingetreten 
ist oder diese unmittelbar droht. 
 

In den Fällen (i) und (iii) ist die Raiffeisenbank auch berechtigt, 
die zur digitalen  Bezugskarte vereinbarten Limits ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers 
herabzusetzen.  
Eine Sperre aus den vorstehend in (i) genannten 
Sicherheitsgründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher 
Verwendung ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte 
Länder beziehen. Der Umfang derartiger Sperren ist  auf der 
Internetseite der Raiffeisenbank zum Stichwort „GeoControl“ 
abfragbar. In diesem Fall hat der Karteninhaber die Möglichkeit, 
die Sperre für eines oder mehrere der gesperrten Länder 
aufheben zu lassen, um die tatsächliche Verwendung der 
digitalen  Bezugskarte in diesen Ländern zu ermöglichen. 

der digitalen Debitkarte oder der Systeme, die mit ihr in 
Anspruch genommen werden können, dies rechtfertigen. 
 
V. Limite für die Nutzung, Kontodeckung und Abrechnung 
 
2. Kontodeckung 
 
Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits 
Bargeld von Geldausgabeautomaten und bargeldlose Zahlungen 
(einschließlich Kleinbetragszahlungen) nur in dem Ausmaß 
beziehenbeheben bzw. vornehmen, als das Konto, zu dem die   
digitale BezugskarteDebitkarte ausgestellt wurde, die 
erforderliche Deckung (Guthaben und 
Überziehungsrahmeneingeräumte Kontoüberziehung) aufweist.  
 
3. Abrechnung 
 
Mit der digitalen  BezugskarteDebitkarte getätigte 
BargeldbezügeBargeldbehebungen und bargeldlose Zahlungen 
(einschließlich Kleinbetragszahlungen) werden vom Konto 
abgebucht und in der mit dem Kontoinhaber für den Zugang von 
Erklärungen vereinbarten Form bekannt gegeben.  Bei der 
Verrechnung von BargeldbezügenBargeldbehebungen bzw. 
bargeldlosen Zahlungen an POS-Kassen im Ausland wird der 
jeweilige Betrag der ausländischen Währung wie folgt 
umgerechnet: 
 bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten zum 

jeweiligen Fixkurs; 
 bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der 

Europäischen Währungsunion sind, zu dem wie 
nachstehend beschrieben ermittelten Fremdwährungskurs. 

[...] 
 
VII. Beendigung des Kartenvertrags 
[...] 
 
Die Raiffeisenbank kann den Kartenvertrag unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag vom 
Kontoinhaber, vom Karteninhaber und von der Raiffeisenbank 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden.  
[...] 
 
X. Sperre der digitalen BezugskarteDebitkarte  
 
2. Sperre durch die Raiffeisenbank 
 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die digitale 
BezugskarteDebitkarte ohne Mitwirkung des Kontoinhabers oder 
des Karteninhabers zu sperren oder die zur digitalen 
BezugskarteDebitkarte vereinbarten Limits herabzusetzen, wenn 
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

digitalen BezugskarteDebitkarte oder der Systeme, die mit 
ihr in Anspruch genommen werden können, dies 
rechtfertigen; 

ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der digitalen BezugskarteDebitkarte besteht; 
oder 

iii. wenn der KarteninhaberKontoinhaber seinen 
Zahlungspflichten im Zusammenhang mit einer mit dem 
Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie 
Kreditgewährung (eingeräumte Kontoüberziehung oder 
Überschreitung oder Überziehung) nicht nachgekommen ist, 
und  
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Karteninhabers 
Kontoinhabers oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist 
oder 

 beim KarteninhaberKontoinhaber die 
Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese 
unmittelbar droht. 

In den Fällen (i) und (iii) ist die Raiffeisenbank auch berechtigt, 
die zur digitalen  BezugskarteDebitkarte vereinbarten Limits 
ohne Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers 
herabzusetzen.  
Eine Sperre aus den vorstehend in (i) genannten 
Sicherheitsgründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher 
Verwendung ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte 
Länder beziehen. Der geografische Umfang derartiger Sperren 
ist  auf der Internetseite der Raiffeisenbank zum Stichwort 
„GeoControl“ abfragbar. In diesem Fall hat der Karteninhaber die 
Möglichkeit, die Sperre für eines oder mehrere derdie gesperrten 
Länder insgesamt aufheben zu lassen, um die tatsächliche 
Verwendung der digitalen  BezugskarteDebitkarte in diesen 



35 

 

 
[...] 
 
XI. Änderungen des Kartenvertrags oder dieser 
Bedingungen 
 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen des Kartenvertrags sowie der 
vorliegenden Bedingungen werden dem Kunden von der 
Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen. Die 
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Kontoinhabers einlangt. Auch darauf wird die Raiffeisenbank 
den Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen. 
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über eine Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 

Ländern zu ermöglichen. 
[...] 
 
XI. Änderungen des Kartenvertrags oder dieser 
Bedingungen 
 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen des Kartenvertrags sowie der 
vorliegenden Bedingungen werden dem Kunden von der 
Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt angeboten. Dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die dazu vorgeschlagenen Änderungen in einer 
Gegenüberstellung (nachstehend kurz als „Gegenüberstellung“ 
bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank wird die 
Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen 
Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Darauf wird 
die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen. Die 
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Kontoinhabers einlangt. Auch darauf wird die Raiffeisenbank 
den Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen. 
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über eine Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
Änderungen des Kartenvertrags oder der Besonderen 
Bedingungen werden dem Kontoinhaber – auch mit Wirkung für 
den Karteninhaber – von der Raiffeisenbank spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens  
wie in Z 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen 
angeboten. Die Zustimmung des Kontoinhabers – auch mit 
Wirkung für den Karteninhaber – zu diesen Änderungen gilt als 
erteilt, wenn bei der Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kontoinhabers 
einlangt. Darauf wird die Raiffeisenbank den Kontoinhaber im 
Änderungsangebot hinweisen. Ein Änderungsangebot im Sinne 
dieser Z 2 zu Änderungen der im Kartenvertrag oder den 
Besonderen Bedingungen vereinbarten Leistungen der 
Raiffeisenbank und der Entgelte des Kontoinhabers ist nur 
zulässig und wirksam, wenn die dafür in den Ziffern 43 Abs 2, 44 
und 46 bis 47a der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. 
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 

 
Besondere Bedingungen für bargeldlose Zahlungen im Internet im Rahmen 

des ZahlungskartenDebitkarten-Service Maestro SecureCode 
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

 
In den gesamten Bedingungen wurde die Begriffsterminologie an das Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) angepasst: 
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Fassung 2017 Fassung 2018 
Bezugskarte Debitkarte 
Zahlungskarten-Service Debitkarten-Service 
Überziehung eingeräumte Kontoüberziehung 

 

Fassung 2017 
 
3. Sperre 
[...] 
 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die Teilnahme des 
Karteninhabers am Maestro SecureCode-Verfahren ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren, wenn 
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 
Maestro SecureCode-Verfahrens dies rechtfertigen; 
ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Identifikationsmerkmale besteht; oder 
iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit dem Maestro SecureCode-
Verfahren verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist und 
 
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kontoinhabers oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist, oder 

 beim Kontoinhaber die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 
oder diese unmittelbar droht. 

[...] 
 
6. Dauer der Vereinbarung über die Teilnahme am Maestro 
SecureCode-Verfahren 
Der Vertrag über die Teilnahme am Maestro SecureCode-
Verfahren wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er endet 
jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung des 
Kontoinhabers oder mit der Beendigung des Kartenvertrages 
über die von der Raiffeisenbank ausgegebene Bezugskarte des 
Karteninhabers. Im Übrigen können sowohl der Kontoinhaber als 
auch der Karteninhaber den Vertrag jederzeit zum Letzten eines 
jeden Monats kündigen. Kündigungen, die am letzten 
Geschäftstag eines Monats ausgesprochen werden, wirken erst 
zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats. Die 
Raiffeisenbank kann den Vertrag unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes kann der Kartenvertrag mit sofortiger 
Wirkung aufgelöst werden. 
 
[...] 
 
7. Änderungen der Teilnahmevereinbarung oder der 
Besonderen Bedingungen 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen der Vereinbarung zum Maestro 
SecureCode-Verfahren sowie der vorliegenden Bedingungen 
werden dem Kunden von der Raiffeisenbank wie nachstehend 
geregelt angeboten. Dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die dazu vorgeschlagenen 
Änderungen in einer Gegenüberstellung (nachstehend kurz als 
„Gegenüberstellung“ bezeichnet) dargestellt. Die 
Raiffeisenbank wird die Gegenüberstellung sowie die 
vollständige Fassung der neuen Bedingungen auf ihrer 
Internetseite veröffentlichen. Darauf wird die Raiffeisenbank im 
Änderungsangebot hinweisen. Die Zustimmung des 
Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der Raiffeisenbank vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kontoinhabers 
einlangt. Auch darauf wird die Raiffeisenbank den Kontoinhaber 
im Änderungsangebot hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über eine Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 

Fassung 2018 
 
3. Sperre 
[...] 
 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die Teilnahme des 
Karteninhabers am Maestro SecureCode-Verfahren ohne 
Mitwirkung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu 
sperren, wenn 
i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 
Maestro SecureCode-Verfahrens dies rechtfertigen; 
ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Identifikationsmerkmale besteht; oder 
iii. der KundeKontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im 
Zusammenhang mit einer mit dem Maestro SecureCode-
Verfahren verbundenen KreditlinieKreditgewährung 
(eingeräumte Kontoüberziehung oder Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist und 
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen 

aufgrund einer Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kontoinhabers oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist, oder 

 beim Kontoinhaber die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 
oder diese unmittelbar droht. 

[...] 
 
6. Dauer der Vereinbarung über die Teilnahme am Maestro 
SecureCode-Verfahren 
Der Vertrag über die Teilnahme am Maestro SecureCode-
Verfahren wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er endet 
jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung des 
Kontoinhabers oder mit der Beendigung des Kartenvertrages 
über die von der Raiffeisenbank ausgegebene 
BezugskarteDebitkarte des Karteninhabers. Im Übrigen können 
sowohl der Kontoinhaber als auch der Karteninhaber den 
Vertrag jederzeit zum Letzten eines jeden Monats kündigen. 
Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats 
ausgesprochen werden, wirken erst zum ersten Geschäftstag 
des folgenden Monats. Die Raiffeisenbank kann den Vertrag 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der KartenvVertrag 
vom Kontoinhaber, vom Karteninhaber und von der 
Raiffeisenbank mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden.  
[...] 
 
7. Änderungen der Teilnahmevereinbarung oder der 
Besonderen Bedingungen 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen der Vereinbarung zum Maestro 
SecureCode-Verfahren sowie der vorliegenden Bedingungen 
werden dem Kunden von der Raiffeisenbank wie nachstehend 
geregelt angeboten. Dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die dazu vorgeschlagenen 
Änderungen in einer Gegenüberstellung (nachstehend kurz als 
„Gegenüberstellung“ bezeichnet) dargestellt. Die 
Raiffeisenbank wird die Gegenüberstellung sowie die 
vollständige Fassung der neuen Bedingungen auf ihrer 
Internetseite veröffentlichen. Darauf wird die Raiffeisenbank im 
Änderungsangebot hinweisen. Die Zustimmung des 
Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn bei der Raiffeisenbank vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
angebotenen Änderungen kein Widerspruch des Kontoinhabers 
einlangt. Auch darauf wird die Raiffeisenbank den Kontoinhaber 
im Änderungsangebot hinweisen.  
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Kunden, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm vereinbarten Weg 
(E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als „Electronic 
Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom Kunden mit 
der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic Banking) zugestellt. 
Ab Zustellung – auch in der Electronic Banking-Mailbox – 
können das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung 
durch die Raiffeisenbank nicht mehr abgeändert werden. Bei 
Zustellung per E-Mail und in die Electronic Banking-Mailbox 
kann der Kunde das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung sowohl elektronisch speichern als auch 
ausdrucken. Über eine Zustellung in die Electronic Banking-
Mailbox wird der Kunde gesondert informiert. Diese Information 
erfolgt per Post oder – wenn mit dem Kunden vereinbart – an 
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eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen.  
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur die Vereinbarung zum Maestro SecureCode-Verfahren 
bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu 
kündigen. Auch darauf wird die Raiffeisenbank den 
Kontoinhaber im Änderungsangebot hinweisen.  
 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.  
 

eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber haben dem Kunden jedenfalls spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen.  
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
Änderungen der Vereinbarung zum Maestro SecureCode-
Verfahren oder der Besonderen Bedingungen werden dem 
Kontoinhaber – auch mit Wirkung für den Karteninhaber – von 
der Raiffeisenbank spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wie in Z 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen angeboten. Die 
Zustimmung des Kontoinhabers – auch mit Wirkung für den 
Karteninhaber – zu diesen Änderungen gilt als erteilt, wenn bei 
der Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein Widerspruch des Kontoinhabers einlangt. 
Darauf wird die Raiffeisenbank den Kontoinhaber im 
Änderungsangebot hinweisen. Ein Änderungsangebot im Sinne 
dieser Z 2 zu Änderungen der in der Vereinbarung zum Maestro 
SecureCode-Verfahren oder den Besonderen Bedingungen 
vereinbarten Leistungen der Raiffeisenbank und der Entgelte 
des Kontoinhabers ist nur zulässig und wirksam, wenn die dafür 
in den Ziffern 43 Abs 2, 44 und 46 bis 47a der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
Der Kontoinhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokonto- und 
Kartenvertrag) oder auch nur die Vereinbarung zum Maestro 
SecureCode-Verfahren bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Kontoinhaber im Änderungsangebot 
hinweisen.  
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 

 

 
Besondere Bedingungen für die Nutzung der BezugskarteDebitkarte im 

Rahmen der Kartenfunktion ZOIN 
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

 
In den gesamten Bedingungen wurde die Begriffsterminologie an das Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) angepasst: 
 

Fassung 2017 Fassung 2018 
Bezugskarte Debitkarte 
Bezugskartennummer Debitkartennummer 
Überziehungsrahmen / Überziehung eingeräumte Kontoüberziehung 

 

Fassung 2017 
 
III. Nutzung der ZOIN-Funktion 
 
1. Geld senden 
[...] 
 
Der Karteninhaber ist – nach einmaliger Eingabe der ZOIN-PIN 
vorweg zur Freigabe dieser Möglichkeit – berechtigt, 
Geldbeträge bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion („Kleinbetragszahlung“) mit der Bezugskarte 
ohne Eingabe der ZOIN-PIN zu senden. Der Karteninhaber 
weist bei diesen Kleinbetragszahlungen durch Eingabe der 
Mobiltelefonnummer oder der Kartennummer des Empfängers 
und die Betätigung der Auslösetaste in der Wallet die 
Raiffeisenbank unwiderruflich an, den jeweiligen Betrag an den 
Empfänger zu zahlen. Aus Sicherheitsgründen ist die Summe 
der Beträge, die mit direkt aufeinander folgenden 
Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe der ZOIN-PIN gezahlt 
werden können, auf insgesamt EUR 125,00 beschränkt. Nach 
Erreichen dieser Beschränkung muss der Karteninhaber eine 
ZOIN-Transaktion mit ZOIN-PIN durchführen. 
[...] 
 
V. Beendigung der ZOIN-Funktion 
[...] 

Fassung 2018 
 
III. Nutzung der ZOIN-Funktion 
 
1. Geld senden 
[...] 
 
Der Karteninhaber ist – nach einmaliger Eingabe der ZOIN-PIN 
vorweg zur Freigabe dieser Möglichkeit – berechtigt, 
Geldbeträge bis zum Betrag von EUR 25,00 pro 
Einzeltransaktion („Kleinbetragszahlung“) mit der 
BezugskarteDebitkarte ohne Eingabe der ZOIN-PIN zu senden. 
Der Karteninhaber weist bei diesen Kleinbetragszahlungen 
durch Eingabe der Mobiltelefonnummer oder der Kartennummer 
des Empfängers und die Betätigung der Auslösetaste in der 
Wallet die Raiffeisenbank unwiderruflich an, den jeweiligen 
Betrag an den Empfänger zu zahlen. Aus Sicherheitsgründen ist 
die Summe der Beträge, die mit direkt aufeinander folgenden 
Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe der ZOIN-PIN gezahlt 
werden können, auf insgesamt EUR 125,00 beschränkt. Nach 
Erreichen dieser Beschränkung muss der Karteninhaber eine 
ZOIN-Transaktion mit ZOIN-PIN durchführen. 
[...] 
 
V. Beendigung der ZOIN-Funktion 
[...] 
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Die Raiffeisenbank kann die Vereinbarung unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes kann die Vereinbarung mit sofortiger 
Wirkung aufgelöst werden.  
 
[...] 
 
VII. Sperre der ZOIN-Funktion  
 
2. Sperre durch die Raiffeisenbank 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die ZOIN-Funktion ohne 
Mitwirkung des Karteninhabers zu sperren oder die zur ZOIN-
Funktion vereinbarten Limits herabzusetzen, wenn 

iv. objektive Gründe im Zusammenhang mit der 
Sicherheit der ZOIN-Funktion oder der Systeme, die 
mit ihr in Anspruch genommen werden können, dies 
rechtfertigen; 

v. der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung der ZOIN-Funktion 
besteht; oder 

vi. wenn der Karteninhaber seinen Zahlungspflichten im 
Zusammenhang mit einer mit der Bezugskarte 
und/oder  der dazu aktivierten ZOIN-Funktion 
verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist, und  
 
 
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten 

aufgrund einer Verschlechterung oder 
Gefährdung der Vermögensverhältnisse des 
Karteninhabers oder eines Mitverpflichteten 
gefährdet ist oder 

 beim Karteninhaber die Zahlungsunfähigkeit 
eingetreten ist oder diese unmittelbar droht. 

[...] 
 
VIII. Änderungen der Vereinbarung über die ZOIN-Funktion 
oder dieser Bedingungen 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen der Vereinbarung über die ZOIN-
Funktion sowie der vorliegenden Bedingungen werden dem 
Karteninhaber von der Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt 
angeboten. Dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die dazu vorgeschlagenen 
Änderungen in einer Gegenüberstellung (nachstehend kurz als 
„Gegenüberstellung“ bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank 
wird die Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der 
neuen Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 
Darauf wird die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen. 
Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Karteninhabers einlangt. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Karteninhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Karteninhaber, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm 
vereinbarten Weg (E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als 
„Electronic Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom 
Karteninhabern mit der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic 
Banking) zugestellt. Ab Zustellung – auch in der Electronic 
Banking-Mailbox – können das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung durch die Raiffeisenbank nicht mehr 
abgeändert werden. Bei Zustellung per E-Mail und in die 
Electronic Banking-Mailbox kann der Karteninhaber das 
Änderungsangebot und die Gegenüberstellung sowohl 
elektronisch speichern als auch ausdrucken.  
Über eine Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox wird der 
Karteninhaber gesondert informiert. Diese Information erfolgt per 
Post oder – wenn mit dem Karteninhaber vereinbart – an eine 
vom Karteninhaber bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung, und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber, haben dem Karteninhabern jedenfalls 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
 
 

 
Die Raiffeisenbank kann die Vereinbarung unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes kann die Vereinbarung vom 
Karteninhaber und von der Raiffeisenbank mit sofortiger Wirkung 
aufgelöst werden.  
[...] 
 
VII. Sperre der ZOIN-Funktion  
 
2. Sperre durch die Raiffeisenbank 
Die Raiffeisenbank ist berechtigt, die ZOIN-Funktion ohne 
Mitwirkung des Karteninhabers zu sperren oder die zur ZOIN-
Funktion vereinbarten Limits herabzusetzen, wenn 

i. objektive Gründe im Zusammenhang mit der 
Sicherheit der ZOIN-Funktion oder der Systeme, die 
mit ihr in Anspruch genommen werden können, dies 
rechtfertigen; 

ii. der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung der ZOIN-Funktion 
besteht; oder 

iii. wenn der Karteninhaber seinen Zahlungspflichten im 
Zusammenhang mit einer mit der 
BezugskarteDebitkarte und/oder  der dazu aktivierten 
ZOIN-Funktion verbundenen 
KreditlinieKreditgewährung (eingeräumte 
Kontoüberziehung oder Überschreitung oder 
Überziehung) nicht nachgekommen ist, und  
 entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten 

aufgrund einer Verschlechterung oder 
Gefährdung der Vermögensverhältnisse des 
Karteninhabers oder eines Mitverpflichteten 
gefährdet ist oder 

 beim Karteninhaber die Zahlungsunfähigkeit 
eingetreten ist oder diese unmittelbar droht. 

[...] 
 
VIII. Änderungen der Vereinbarung über die ZOIN-Funktion 
oder dieser Bedingungen 
Nicht die Leistungen der Raiffeisenbank oder die Entgelte 
betreffende Änderungen der Vereinbarung über die ZOIN-
Funktion sowie der vorliegenden Bedingungen werden dem 
Karteninhaber von der Raiffeisenbank wie nachstehend geregelt 
angeboten. Dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die dazu vorgeschlagenen 
Änderungen in einer Gegenüberstellung (nachstehend kurz als 
„Gegenüberstellung“ bezeichnet) dargestellt. Die Raiffeisenbank 
wird die Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung der 
neuen Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 
Darauf wird die Raiffeisenbank im Änderungsangebot hinweisen. 
Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn bei der 
Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen kein Widerspruch 
des Karteninhabers einlangt. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Karteninhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Das Änderungsangebot und die Gegenüberstellung werden dem 
Karteninhaber, der Verbraucher ist, auf dem mit ihm 
vereinbarten Weg (E-Mail, Post oder die – nachstehend kurz als 
„Electronic Banking-Mailbox“ bezeichnete – Mailbox des vom 
Karteninhabern mit der Raiffeisenbank vereinbarten Electronic 
Banking) zugestellt. Ab Zustellung – auch in der Electronic 
Banking-Mailbox – können das Änderungsangebot und die 
Gegenüberstellung durch die Raiffeisenbank nicht mehr 
abgeändert werden. Bei Zustellung per E-Mail und in die 
Electronic Banking-Mailbox kann der Karteninhaber das 
Änderungsangebot und die Gegenüberstellung sowohl 
elektronisch speichern als auch ausdrucken.  
Über eine Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox wird der 
Karteninhaber gesondert informiert. Diese Information erfolgt per 
Post oder – wenn mit dem Karteninhaber vereinbart – an eine 
vom Karteninhaber bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung, und im Falle der 
Zustellung in die Electronic Banking-Mailbox auch die 
Information darüber, haben dem Karteninhabern jedenfalls 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderungen zuzugehen. 
Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das 
Änderungsangebot spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen in 
die Electronic Banking-Mailbox zuzustellen oder auf eine mit 
dem Unternehmer vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
Änderungen der Vereinbarung über die ZOIN-Funktion oder der 
Besonderen Bedingungen werden dem Karteninhaber von der 
Raiffeisenbank spätestens zwei Monate vor dem 
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Der Karteninhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokontovertrag) oder 
auch nur den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Karteninhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
 

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wie in Z 2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen angeboten. Die 
Zustimmung des Karteninhabers zu diesen Änderungen gilt als 
erteilt, wenn bei der Raiffeisenbank vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des 
Karteninhabers einlangt. Darauf wird die Raiffeisenbank den 
Karteninhaber im Änderungsangebot hinweisen. Ein 
Änderungsangebot im Sinne dieser Z 2 zu Änderungen der in 
der Vereinbarung über die ZOIN-Funktion oder den Besonderen 
Bedingungen vereinbarten Leistungen der Raiffeisenbank und 
der Entgelte des Karteninhabers ist nur zulässig und wirksam, 
wenn die dafür in den Ziffern 43 (2), 44 und 46 bis 47a der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
Der Karteninhaber, der Verbraucher ist, hat das Recht, den 
Rahmenvertrag für Zahlungsdienste (Girokonto- und 
Kartenvertrag) oder auch nur den Kartenvertragdie Vereinbarung 
über die ZOIN-Funktion bis zum Inkrafttreten der Änderung 
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf wird die 
Raiffeisenbank den Karteninhaber im Änderungsangebot 
hinweisen. 
Änderungen von Leistungen und Entgelten sind in Z 43 bis 47a 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt. 
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